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R echt und Wirtschaft sind zwei
Bereiche, die in wechselseiti-

ger Abhängigkeit unsere Gesell-
schaftsordnung bestimmen. So-
wohl im nationalen wie im interna-
tionalen Bereich werden Wirt-
schaftsentwicklungen durch recht-
liche Ordnungen gestützt und an-
dererseits bestimmen vom Staat
oder von internationalen Organisa-
tionen vorgegebene rechtliche Ord-
nungen in erheblichem Umfang
unsere weitere ökonomische Zu-
kunft. So ist es eigentlich nur kon-
sequent, wenn an einer Universität
die Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften in einer Fakultät verbun-
den sind. Dies ist allerdings ein
Sonderfall innerhalb Deutschlands.
Diese Verbindung von Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften in einer
gemeinsamen Fakultät hat wesent-

lich zum Profil der Universität
Bayreuth beigetragen. Mehrere
Forschungsstellen unter Beteili-
gung von Wissenschaftlern der
Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften belegen diesen erfolgrei-
chen Weg.
Mit 3500 Studierenden ist die
Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät die am stärk-
sten belastete Fakultät der Univer-
sität Bayreuth. Aus der Sicht ihrer
Studierenden wird sie immer wie-
der durch ihre interdisziplinären
Angebote hervorgehoben. Für Stu-
dierwillige hat sie einen hohen At-
traktionsgrad, die Rankingverfah-
ren verschiedener Organisationen
und Medien belegen dies eindeutig
mit jeweils vorderen Plätzen.
Heute hat die Fakultät jeweils 16
Professoren der Rechtswissen-
schaften und der Wirtschaftswis-
senschaften, wobei es gelungen ist,
durch interne Umwidmungen in

den letzten beiden Jahren je einen
Lehrstuhl der Rechtswissenschaf-
ten, der Betriebswirtschaftslehre
und der Volkswirtschaftslehre neu
einzurichten. Dadurch ist es auch
gelungen, eine Stärkung der Kern-
disziplinen zu erreichen, aber auch
die Kooperation mit den Nachbar-
fächern in Forschung und insbe-
sondere der Lehre weiter zu ent-
wickeln. Nicht zuletzt die stärkere
Hinwendung zu berufsorientierten
Abschlüssen neuer BA-Studi-
engänge hat die Fachgebiete Wirt-
schafts- und Rechtswissenschaften
in ihren zusätzlichen Lehrangebo-
ten gefordert.
Interdisziplinarität als Stärke - dies
gilt sowohl innerhalb der Fakultät
wie auch in der Verbindung zu an-
deren Fachgebieten.
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D ie mit Abstand größte Fakultät
der Universität Bayreuth, die

Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät, hat eine rasan-
te Entwicklung hinter sich. Als der
Studienbetrieb in den Winterseme-
stern 1977/78 (Rechtswissenschaf-
ten) beziehungsweise 1978/79
(Wirtschaftswissenschaften) aufge-
nommen wurde, zählte die Fakultät
91 Studierende der Rechtswissen-
schaften, 87 Studierende der Be-
triebswirtschaftslehre und 15 Stu-
dierende der Volkswirtschaftslehre.
Mittlerweile betreut die Fakultät
über 3400 Studierende und erfreut
sich nach wie vor größter Beliebt-
heit wie steigende Studienanfän-
gerzahlen zeigen.
Woran liegt das? Generalistenkon-
zept, Interdisziplinarität und hoher
Praxisbezug - diese Leitideen ste-
hen nach wie vor im Mittelpunkt
von Forschung und Lehre an der
Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät. Ziel der Fa-
kultät war und ist es, eine übertrie-
bene Spezialisierung zu vermei-
den, vielmehr soll den Bayreuther
Absolventen grundsätzliche Be-
rufsfähigkeit vermittelt werden. Es
sollen allgemeine Denkmuster ge-
lehrt werden, die dann auf die un-
terschiedlichsten Problemstellun-
gen angewandt werden können. 
Dazu gehört es auch, in Forschung
und Lehre den Blick über den Tell-
errand des eigenen Faches zu wa-
gen. Mit der Verknüpfung von
Rechtswissenschaften und Wirt-
schaftswissenschaften in einer ein-
zigen Fakultät war dieser Grundge-

danke schon bei Gründung der
Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät angelegt. Er
kommt sowohl im Konzept des
Wirtschaftsjuristen, mit dem in der
rechtswissenschaftlichen Ausbil-
dung neue Maßstäbe gesetzt wur-
den, als auch in der breiten juristi-
schen Fundierung, die den Ökono-
miestudenten im Grundstudium
mitgegeben wird, zum Ausdruck. 
Interdisziplinarität beschränkt sich
aber nicht mehr nur auf Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften al-
lein. Mittlerweile hat die Fakultät
einige innovative Studien- und
Forschungskonzepte hervorge-
bracht, die auch den Austausch zu
Medizin und Gesundheitswissen-
schaften, zur Philosophie und zu
den Sportwissenschaften fördern
und institutionalisieren. Die damit
verknüpften Fächer Gesundheitsö-
konomie, Sportökonomie und Phi-
losophy & Economics sind auf
große Resonanz bei Studienanfän-
gern und späteren Arbeitgebern ge-
stoßen. Die Konzepte sind mittler-
weile bundesweit anerkannt. Es
handelt sich um attraktive Mög-
lichkeiten, das Anwendungsfeld
der rechtswissenschaftlichen, be-
triebswirtschaftlichen und volks-
wirtschaftlichen Kernkompetenzen
der Fakultät zu verbreitern. 
Gestützt wird dieser interdiszi-
plinäre Ansatz in der Lehre durch
eine interdisziplinäre Ausrichtung
der Forschung. Als Keimzelle ha-
ben sich hier die gemeinsamen
Forschungsstellen, die seit jeher
ein Markenzeichen der Rechts-

und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät sind, erwiesen (z.B. die
Forschungsstelle für Sozialrecht
und Gesundheitsökonomie, die
Forschungsstelle für Bankrecht
und Bankpolitik oder die For-
schungsstelle für Wettbewerbs-
recht und Wettbewerbspolitik). Die
Verbindung von Recht und Ökono-
mik erlaubt es, Konzepte von ho-
her gesellschaftspolitischer Rele-
vanz zu erarbeiten. Mittlerweile ist
es gelungen, durch das Institut für
Medizinmanagement und Gesund-
heitswissenschaften die Verknüp-
fung zur Medizin herzustellen. 
Wo liegt die Zukunft der Fakultät?
In der Fakultät herrscht derzeit ei-
ne enorme Überlastsituation. Ur-
sprünglich für 1400 Studierenden
ausgelegt, werden die Räumlich-
keiten heute von mehr als 3400
Studierenden genutzt. Es ist eine
vordringliche Aufgabe, hier Abhil-
fe zu schaffen. Der Wettbewerb in
Lehre und Forschung wird sich
verschärfen. Es ist daher oberste
Priorität der Fakultät, ihr Profil zu
schärfen und dieses konsequent zu
vermarkten. Die Setzung klarer
Schwerpunkte, Interdisziplinarität,
internationale Ausrichtung und
moderne Konzepte der Studenten-
betreuung (insbesondere Mento-
renkonzepte) müssen Teil dieser
Strategie sein. �
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Interdisziplinarität 
als Stärke
Peter Oberender
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Prof. Dr. Peter Obe-
render, Dekan der
Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaftli-
chen Fakultät, Lehr-
stuhl für...
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„Finanzmärkte 
im Umbruch“

Jochen Fleischmann

A us theoretischer Sicht lassen
sich die Ursachen des Struk-

turwandels auf Finanzmärkten klar
benennen, so die beiden Tagungs-
leiter Prof. Dr. Peter Oberender
(Lehrstuhl VWL IV) und Prof. Dr.
Bernhard Herz (Lehrstuhl VWL I):
Neue Informationstechnologien
und Liberalisierungsprozesse ver-
ändern die Strukturen des Finanz-
sektors. Sinkende Informations-
und Transaktionskosten erlauben
es den Unternehmen, neue Produk-
te zu gestalten und neue Vertriebs-
wege zu beschreiten. Weltweit li-

beralisierte Märkte setzen die An-
bieter unter erheblichen Wettbe-
werbsdruck. Traditionelle Ge-
schäftsmodelle - insbesondere das
Universalbankensystem - werden
so in Frage gestellt. Etablierte An-
bieter seien daher gezwungen, ihre
Geschäftsstrategien zu überden-
ken. 
Welche Strategien aber am Ende
dieses Anpassungsprozesses ste-
hen, darüber besteht in der Praxis
keine Einigkeit. Einer der wesentli-
chen Streitpunkte: Wie soll der
Kontakt zum Kunden in Zukunft
vonstatten gehen? Siegmund Schi-
minski, Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Bayreuth, setzt hier wei-
terhin auf Filialen, die aber zu
Kompetenzzentren ausgebaut wer-
den müßten. Die Sparkassen wol-
len in keinem Fall den persönli-
chen Kontakt zu den Menschen
aufgeben. Darin liege ein wichtiger
Wettbewerbsvorteil der Sparkas-
sen. Dennoch: Man müsse dem
emanzipierten Kunden gerecht
werden und auf die steigende Wett-
bewerbsintensität auf den Finanz-
märkten reagieren. Filialen und
neue Informationstechnologien
wie beispielsweise M-Commerce,
also Bankgeschäfte per Mobiltele-
fon, müßten sich hier ergänzen.
Schiminski schwebt eine Multika-
nalstrategie vor, bei der der Kunde
entscheiden soll, wie er Kontakt zu
seiner Sparkasse aufnehmen wolle.
Dies umfasse sowohl den persönli-
chen Kontakt als auch den Zugang
übers stationäre Internet oder Mo-
biltelefon. Vor allem Grundge-

schäfte könnten dabei mit Hilfe
von M-Commerce abgewickelt
werden, während komplexere Ge-
schäfte (insbesondere Beratungen)
weiterhin im direkten Gespräch
mit dem Mitarbeiter getätigt wür-
den. 
Anders hingegen die Sicht von
Bernhard Hafner, Vorstandsvorsit-
zender der Allgemeinen Deutschen
Direktbank, Frankfurt am Main. Er
sieht die Filialbanken in einem
Teufelskreis und gibt ihnen nur ge-
ringe Zukunftschancen. Vernach-
lässigung des Massengeschäfts,
unsensible Gebührenpolitik und
ein gestiegenes Selbstbewußtsein
der Kunden hätten die traditionel-
len Banken in die Defensive ge-
drängt. Direktbanken hätten im Zu-
ge dieser Fehlentwicklung den Fi-
nanzmarkt in erhebliche Aufruhr
gebracht. Flache Hierarchien (Lean
Banking) und direkter Zugang zum
Kunden seien wesentliche Elemen-
te dieses Modells. Die Allgemeine
Deutsche Direktbank setze dabei
aufs Relationship-Banking. Man
wolle für die Kunden die Funktion
einer Hausbank übernehmen, aber
mit überschaubarem Produktport-
folio. Eine reine Internetbank will
die Allgemeine Deutsche Direkt-
bank aber nicht werden. Ganz im
Gegenteil: Hafner gibt einem sol-
chen Modell keine Chance. Der
persönliche Kontakt sei im Bank-
geschäft unverzichtbar, könne im
Falle der filiallosen Direktbanken
aber problemlos über das Telefon
hergestellt werden. 
Ebenfalls unter den Sammelbegriff

Im Bankensektor sind erhebliche
Umstrukturierungsprozesse im
Gange: Traditionelle Geschäfts-
modelle wie das Universalbanken-
konzept geraten unter Druck; die
Zukunft scheint flexibel agierenden
jungen Unternehmen zu gehören,
die vor allem über das Internet den
Kontakt zum Kunden suchen. Die
Forschungsstelle für Bankrecht
und Bankpolitik an der Universität
Bayreuth wollte im Rahmen ihres
Symposiums “Finanzmärkte im
Umbruch” wissen, wie etablierte
und neue Anbieter aus der Finanz-
branche diese Entwicklung sehen
und wie sie darauf reagieren wol-
len. Ergebnis der Tagung: Den Kö-
nigsweg zur Bewältigung der Zu-
kunft gibt es nicht; es wird sich
wohl eine vielfältige Anbieter-
struktur herausbilden, in der - ent-
sprechende Anpassungsbereit-
schaft vorausgesetzt - sowohl alte
wie neue Akteure überleben kön-
nen. 

Symposium der 
Forschungsstelle

für Bankrecht 
und Bankpolitik

VWL
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Direktbanken fällt der Online-Bro-
ker Consors aus Nürnberg. Im Ver-
gleich zur Allgemeinen Deutschen
Direktbank ist dieses Unternehmen
aber  auf eine einzige Bankdienst-
leistung spezialisiert, den Aktien-
handel übers Internet,  wie Dr.
Michael Kläver, Manager Public
Affairs bei Consors, verdeutlichte.
Die Geschäftsidee von Consors sei
in Auseinandersetzung mit einer
Schwäche der traditionellen Uni-
versalbanken entstanden. Es sei bis
vor einigen Jahren für Privatanle-
ger relativ mühsam gewesen, Akti-
en zu handeln. Man habe sich da-
her bewußt an eine Zielgruppe ge-
wandt, für die der Aktienhandel
übers Internet ein Lifestyle-Ele-
ment sei. Dieser Gruppe wollte
man einen einfachen Zugang zum
Aktienmarkt ermöglichen - mit nur
minimaler Beratung. Mit diesem
Modell habe man relativ schnell

Erfolg gehabt; weiteres Wachstum
mache aber die Ansprache weiterer
Zielgruppen erforderlich. Consors
wolle sich deshalb in verstärktem
Ausmaß an Menschen richten, für
die Geldanlage nicht zum Lifestyle
gehöre, sondern eher Last als Lust
sei. Dieser Zielgruppe wolle das
Unternehmen eine breite Palette an
Produkten und vor allem auch voll-
en Service bei der Beratung bieten.
Ein Einstieg ins klassische Bank-
geschäft sei aber nicht geplant.
Ebensowenig denke Consors an
die Gründung eigener Filialen. 
Die aktuelle Wettbewerbssituation
von Beteiligungsgesellschaften,
die als Finanzintermediäre Beteili-
gungen an Unternehmen vermit-
teln, schilderte Christian Kollmann
von der Beteiligungsgesellschaft
Interfinanz GmbH aus Düsseldorf.
In dieser Branche sei man nach den
Übertreibungen der vergangenen
Jahre wieder vorsichtig geworden
und habe aus Fehlern gelernt. Die
aktuellen Entwicklungen an den

Kapitalmärkten böten diesen Un-
ternehmen Chancen und Risiken
zugleich. Auf der einen Seite
brächten die zu geringe Eigenkapi-
talausstattung deutscher Unterneh-
men, ungelöste Nachfolgeproble-
me im Mittelstand, die Entflech-
tung der Deutschland-AG, Privati-
sierungsprozesse und die verbes-
serten Möglichkeiten, gekaufte
Unternehmen via Börsengang wie-
der zu verkaufen, erhebliche Po-
tentiale zur Geschäftsausweitung
mit sich. Andererseits gebe es aber
auch gegenläufige konjunkturelle
Entwicklungen. Zudem steige die
Zahl der Akteure in diesem Be-
reich. Insgesamt erwartet Koll-
mann für den Geschäftsverlauf der
Beteiligungsgesellschaften eine
Delle auf hohem Niveau.  �

Peter Oberender und Jochen Fleischmann

Gesellschaftliche Regelsysteme bestimmen wirtschaftliches Handeln. Diese banal erscheinende Feststellung ist
in der Volkswirtschaftslehre gar nicht so selbstverständlich. Im Bemühen, eine reine Wirtschaftstheorie zu schaf-
fen, abstrahieren nicht wenige (neoklassische) Ökonomen immer noch  vom gesellschaftlichen Umfeld mensch-
lichen Handelns. Will die Volkswirtschaftslehre aber politische Relevanz für ihre Aussagen beanspruchen, so
muß sie untersuchen, wie durch  Regeln (Institutionen) die Anreizstrukturen menschliches Verhalten beeinflußt
wird.  An der Universität Bayreuth hat man sich daher ganz bewußt einen institutionen- und ordnungsökono-
mischen Schwerpunkt gesetzt. Der Anwendungsbereich dieser Theorie ist breit und reicht weit über das hinaus,
was üblicherweise unter dem Begriff „Wirtschaft” subsumiert wird. 
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D er Volkswirtschaftslehre wird
häufig vorgeworfen, in ab-

strakten Modellen zu denken, de-
ren Implikationen mit der Realität
nicht viel zu tun hätten. Den von
Volkswirten entworfenen politi-
schen Reformvorschlägen begeg-
net die Öffentlichkeit daher mit
Skepsis. Politiker sehen sich lieber
nach anderen Beratern um, die ih-
nen scheinbar griffigere Konzepte
liefern und lassen die Volkswirte
links liegen. Die Volkswirtschafts-
lehre ist an dieser Situation nicht
unschuldig. Bis heute sehen es vie-
le Ökonomen als oberstes Ziel ih-
rer Wissenschaft an, ideale Modell-
welten mit Hilfe eines hoch ent-
wickelten mathematischen Instru-
mentariums zu konstruieren, die
reale Problemstrukturen vernach-
lässigen. Ohne Zweifel sind Mo-
delle notwendig, um Komplexität
zu reduzieren, d.h. die wesentli-
chen Zusammenhänge ins Blick-
feld zu rücken. Auch kann der Ein-
satz mathematischer oder statisti-
scher Verfahren hilfreich sein. Je-
doch ist die neoklassische Modell-
theorie übers Ziel hinausgeschos-
sen ist: Diese Modelle vergessen,
daß sich menschliches Handeln in
einem gesellschaftlichen Umfeld
abspielt. Und dieses Handeln ist
ganz wesentlich von den Regeln
des Zusammenlebens, Institutionen
genannt, geprägt. 
Worum geht es der Institutionenö-
konomik, wenn sie sich mit Regeln
menschlichen Zusammenlebens
beschäftigt? Menschliches Han-
deln ist von Knappheit geprägt: Es
existieren wesentlich mehr
menschliche Bedürfnisse als Mittel
zu ihrer Befriedigung. Menschen
streben daher danach, Knappheit
zu mindern. Angesichts dieses
Grundproblems haben sich moder-
ne, arbeitsteilige Gesellschaften
herausgebildet. Arbeitsteilung be-
deutet: Menschen spezialisieren
sich auf bestimmte Tätigkeiten, er-
zielen Produktivitätsfortschritte
und vermindern auf diese Weise
Knappheit. 
Das schafft aber neue Probleme:

Eine zunehmende Arbeitsteilung
geht stets einher mit einer steigen-
den Zahl von Austauschbeziehun-
gen (Interaktionen) auf Faktor-,
Güter und Dienstleistungsmärkten.
Das wiederum erhöht die strategi-
sche Unsicherheit, der sich Indivi-
duen ausgesetzt sehen, denn der
einzelne Tauschpartner kann sich
nicht sicher sein, ob ihn sein Ge-
genüber nicht ausbeutet. Im Ex-
tremfall entsteht hier der Hobbes-
sche Kriegszustand aller gegen alle
und nur der Stärkere setzt sich
durch - eine sinnvolle Arbeitstei-
lung ist dann nicht mehr möglich;
die strategische Unsicherheit ist zu
hoch. 
Wie es trotz solcher Probleme zu
einem relativ geordneten gesell-
schaftlichen Zusammenleben
kommt bzw. kommen kann, ist Ge-
genstand der Institutionen- oder
Ordnungsökonomik. Unter Institu-
tionen versteht dieser Zweig der
Volkswirtschaftslehre - eine ein-
heitliche Definition gibt es aller-
dings nicht - die „Spielregeln einer
Gesellschaft”. Solche Spielregeln
kanalisieren menschliches Verhal-
ten und machen auf diese Weise
Tauschbeziehungen erst möglich.
Ein Beispiel: In modernen Volks-
wirtschaften gilt der Grundsatz,
daß privat geschlossene Verträge
von den Vertragspartnern auch ein-
zuhalten sind und der Staat  im
Zweifel diese Verträge durchsetzt.
Diese Regel erleichtert den Indivi-
duen das tägliche Leben erheblich.
Bestünde diese Regel nicht, so
müßten sie in einer anonymen
Großgesellschaft, in der sie meist
keine persönliche Beziehung mit
ihrem Vertragspartner verbindet,
immer befürchten, bei Austausch-
beziehungen ausgebeutet zu wer-
den. Die Regel „Verträge werden
eingehalten” beseitigt aber genau
dieses Problem. Die Handlungs-
möglichkeiten beider Vertragspart-
ner werden dadurch zwar auf der
einen Seite eingeschränkt. Aber
auf der anderen Seite werden die
Individuen durch die Regel in die
Lage versetzt, Verträge zum Vorteil

aller Partner einzugehen. 
Die Gesamtheit aller Regeln bildet
die Ordnungsstruktur einer Gesell-
schaft. Sie ist der Rahmen, inner-
halb dessen die Individuen intera-
gieren. Zu dem Rahmen zählen
nicht nur Regeln, die durch das for-
melle Recht gesetzt sind. Auch in-
formelle Regeln, also Sitten, Tradi-
tionen, Konventionen, spielen eine
wesentliche Rolle. 
So segensreich viele gesetzte und
überlieferte Institutionen sind, so
schädlich wirken falsch oder unzu-
reichend spezifizierte Regelsyste-
me. Ein Beispiel, das in der Litera-
tur unter der Überschrift „Tragik
der Allmende” firmiert, verdeut-
licht dies. In dem Beispiel geht es
um die Ausgestaltung von Eigen-
tumsrechten. Ist jemandem ein ein-
deutiges Eigentumsrecht an einer
Sache zugewiesen, dann liegt es in
seinem eigenen Interesse, mit die-
ser Sache sorgsam umzugehen, um
den Nutzen, den er aus dieser Sa-
che erhält, möglichst groß werden
zu lassen. Diese produktive Anrei-
zwirkung wird vor allem dann
deutlich, wenn exakt zugewiesene
Eigentumsrechte nicht existieren.
Das ist z.B. bei einer 'gemeinsam
genutzten Ressource' der Fall. Auf
eine gemeinsam genutzte Ressour-
ce haben mehrere Akteure Zugriff.
Allerdings ist diese Ressource
nicht beliebig nutzbar; soll sie dau-
erhaft nutzbar bleiben, so müssen
die Individuen schonend damit
umgehen, sie müssen in ihren Be-
stand investieren. 
Die Allmende bezeichnete in mit-
telalterlichen Dörfern eine solche
gemeinsam genutzte Ressource,
nämlich eine Viehweide, die meh-
rere Bauern gemeinsam nutzen
durften, ohne daß sie im Eigentum
eines einzelnen stand. Die sich dar-
aus ergebende Interessenlage der
beteiligten Akteure ist klar: Jeder
der Bauer will die Weide für seine
Tiere möglichst schnell in mög-
lichst hohem Umfang ausnutzen.
Gleichzeitig wird er sich aber nicht
dafür verantwortlich fühlen, mit
dieser Weide schonend umzugehen
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- sie gehört ihm schließlich nicht.
Da sich jeder der beteiligten Bau-
ern so verhält, ist das Ergebnis vor-
gezeichnet: Die Weide wird über-
mäßig stark benutzt und schließ-
lich zerstört werden. Erträge, die
bei schonendem Umgang mit der
Ressource langfristig möglich
wären, werden nicht erzielt. Bei
diesem Phänomen handelt es sich
um eine sogenannte Rationalitäten-
falle: Individuell rationale (vorteil-
hafte) Strategien führen zu einem
kollektiv irrationalen (für alle un-
vorteilhaften) Ergebnis. Der Grund
hierfür liegt einzig und allein in der
fehlspezifizierten Institutionen-
struktur.
Der Gedanke, daß ein klug gesetz-
ter Ordnungsrahmen entscheidend
für das Funktionieren von Wirt-
schaft und Gesellschaft ist, ist in
der Volkswirtschaftslehre nicht
neu. Gerade in Deutschland hat die
Ordnungsökonomik eine lange
Tradition. Ihr großes Thema im 20.
Jahrhundert war die Frage, wie
menschenwürdige Wirtschafts-
und Gesellschaftssysteme beschaf-
fen sein sollen. Markt oder Plan
lauten dabei die grundsätzlichen
Gestaltungsmöglichkeiten. Libera-
le Denker wie Walter Eucken und
Friedrich August von Hayek haben
in ihrem wissenschaftlichen Werk
überzeugend die Vorzüge einer
freien, auf abstrakten Regeln und
Grundsätzen beruhenden Markt-
wirtschaft herausgearbeitet. Ver-
tragsfreiheit, Privateigentum, offe-
ne Märkte und die Einheit von
Handeln und Haften sind wie Wal-
ter Eucken gezeigt hat die Grund-
prinzipien, die eine funktionieren-
de Wettbewerbsordnung ausma-
chen. In einer solchen Ordnung

wird es Menschen ermöglicht, sich
- gelenkt von einem funktionsfähi-
gen Preismechanismus -  in wohl-
standsmehrende Tauschhandlun-
gen zu engagieren. 
Volkswirtschaftslehre an der Uni-
versität Bayreuth wurde seit ihrer
Gründung in dieser ordnungsöko-
nomischen Tradition betrieben.
Die Grundsatzfrage nach mehr
Markt oder mehr Staat und Plan,
spielte noch eine zentrale Rolle in
der politischen Auseinanderset-
zung, als im Wintersemester
1978/79 der Studienbetrieb aufge-
nommen wurde. Mittlerweile ist im
Zuge des Zusammenbruchs des
Sozialismus diese Frage auch em-
pirisch-praktisch geklärt. Niemand
bestreitet heute mehr ernsthaft die
Vorteilhaftigkeit einer marktwirt-
schaftlichen Ordnung.
Das heißt aber nicht, daß nicht
mehr die Notwendigkeit besteht,
eine wohldurchdachte Ordnungs-
politik zu betreiben. Ganz im Ge-
genteil: Globalisierung, internatio-
naler Wettbewerb und technologi-
scher Wandel werfen die Frage auf,
ob bestehende Regelsysteme die-
sen Herausforderungen noch ge-
recht werden. Zudem ist offenkun-
dig, daß auch die heute existieren-
den marktwirtschaftlichen Systeme
viele institutionelle Funktionsmän-
gel aufweisen. Darauf aufmerksam
zu machen und institutionelle Al-
ternativen vorzuschlagen, ist daher
stets eine, wenn nicht die zentrale
Aufgabe des Ökonomen. 
Die Institutionenökonomik ist ge-
eignet, das theoretische Fundament
zu liefern, um die angesprochenen
Probleme zu lösen. Im Kern sind es
zwei grundlegende Forschungsbe-
reiche, denen die besondere Auf-
merksamkeit der Institutionenöko-
nomik gehört. Einerseits muß der
längerfristige Wandel von Institu-
tionen untersucht werden. Regeln
entfalten ihre wohlfahrtssteigern-
den Wirkungen nur, wenn sie hin-
reichend stabil sind. Gleichzeitig
müssen sie sich aber an neue ge-
sellschaftliche Gegebenheiten an-
passen. Wie dieser Spagat zwi-

schen Flexibilität und Beharrung
vonstatten geht, ohne daß es zu
chaotischen Verhältnissen einer-
seits und gesellschaftlicher Verkru-
stung andererseits kommt, muß im
Rahmen einer Theorie des institu-
tionellen Wandels noch genauer er-
forscht werden. Von besonderer
Bedeutung ist dabei das Zusam-
menspiel zwischen informellen
und formellen Institutionen. Die
Forschung steht hier erst am An-
fang. Aber insbesondere die Feh-
ler, die bei der Transformation der
ehemals planwirtschaftlich organi-
sierten osteuropäischen Staaten hin
zur Marktwirtschaft gemacht wor-
den sind, zeigen, daß es zu fatalen
Folgen kommen kann, wenn Wis-
senschaftler und Politiker diese
Zusammenhänge mißachten.
Neben dieser Erforschung institu-
tionellen Wandels muß die Institu-
tionenökonomik aber auch - und
das ist der zweite wichtige Bereich
- einen Beitrag zur Erarbeitung von
Vorschlägen für konkrete institu-
tionelle Reformen leisten. Das
Denkmuster der Rationalitätenfalle
(Institutionenökonomen benutzen
in der Regel das spieltheoretische
Instrument des Gefangenendilem-
mas, um diese Problematik zu ver-
anschaulichen) gibt dabei Hilfe-
stellung: Es gilt, Rationalitätenfal-
len zu identifizieren und durch
klug gesetzte Regeln zu überwin-
den bzw. gar nicht erst entstehen zu
lassen. Arbeitsfelder gibt es hier in
großer Zahl: Der verschwenderi-
sche Umgang mit Ressourcen in
den Systemen sozialer Sicherung,
die Massenarbeitslosigkeit, die
Umweltschutzproblematik, Funkti-
onsdefizite moderner Demokrati-
en, die stetige Ausweitung von
Staatsausgaben, Korruption und
Kriminalität aber auch der Um-
gang mit biotechnologischem Fort-
schritt sind nur einige, die auf eine
sinnvolle Lösung warten. �
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Definition von Leitlinien
Leitlinien stellen wissenschaftlich
begründete und praxisorientierte
Handlungsempfehlungen dar, die
der Entscheidungsfindung über die
medizinisch zweckmäßige und an-
gemessene ärztliche Vorgehens-
weise bei speziellen gesundheitli-
chen Problemen dienen sollen.
In der medizinischen Versorgung
existieren Leitlinien sowohl für die
Bereiche Diagnostik und Therapie
als auch für die Prävention und Re-
habilitation. Sie werden in der Re-

gel auf Grund von Ergebnissen von
Expertenkonferenzen (konsens-ba-
siert) bzw. auf Grund von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen (evi-
denz-basiert) von unterschiedli-
chen medizinisch-wissenschaftli-
chen Institutionen sowie der Ar-
beitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften (AWMF) entwickelt
und herausgegeben. Dabei sehen
Leitlinien Hinweise für das Dia-
gnostik- oder Therapiemanage-
ment vor, indem Aussagen über
Art, Umfang und Intensität speziel-
ler Verfahren getroffen werden,
oder sie zeigen Lösungsalgorith-
men, z.B. in der Form eines Ent-
scheidungsbaums oder Stufensche-
mas auf.

Chancen und Risiken von Leitli-
nien aus Sicht der Medizin und
des Medizinmanagement
Im Bereich der Medizin und des
Medizinmanagement sind Leitlini-
en mittlerweile als bedeutender
Beitrag zur Qualitätssicherung und
-verbesserung in der medizini-
schen Versorgung akzeptiert, in-
dem sie einheitliche Qualitätskrite-
rien festlegen und damit eine quali-
tativ hochstehende medizinische
Versorgung in Diagnostik und The-
rapie gewährleisten können.
Primär sollen damit auch positive
Effekte auf Erkrankungshäufigkeit,
Sterberate, Lebensqualität und Pa-
tientenzufriedenheit erreicht wer-
den.

Wie können Leitlinien zur Siche-
rung der Versorgungsqualität bei-
tragen? Eine wichtige Bedeutung
kommt Leitlinien als Entschei-
dungs- und Orientierungshilfe in
der Behandlungssituation zu, in-
dem sie das umfangreiche, ständig
wachsende Fachwissen zu den ein-
zelnen Krankheitsbildern werten,
gegensätzliche Standpunkte klären,
Alternativen in der Diagnostik und
Therapie aufzeigen und im Ideal-
fall auf ein bequemes, schnell nutz-
bares Format zusammenfassen und
das derzeitige Vorgehen der Wahl
definieren. Als besonders sinnvoll
kann sich diese Orientierungshilfe
erweisen, wenn mehrere Therapie-
optionen miteinander konkurrieren.
Für diesen Zweck ist es allerdings
unerlässlich, dass Leitlinien dem
wissenschaftlich-technischen Fort-
schritt kontinuierlich angepasst
werden. 
Wenn Leitlinien in einer verständ-
lichen Weise der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden, können
sie zu einer besseren Patientenin-
formation und einer größeren
Transparenz ärztlichen Verhaltens
beitragen und so eine stärkere Ein-
bindung des Patienten in die Ent-
scheidungsfindung ermöglichen.
Durch ihre Orientierungsfunktion
können Leitlinien weiterhin Be-
zugsbasis für eine konstruktive in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit
sein und problemorientierte Team-
arbeit fördern. Insbesondere für
komplex-arbeitsteilige Prozesse,

Begrenzte Ressourcen im Gesund-
heitswesen zwingen zu einer Ratio-
nalisierung der medizinischen Lei-
stungsstrukturen und -prozesse.
Vor diesem Hintergrund werden
Leitlinien als Instrument der Lei-
stungsstandardisierung kontrovers
diskutiert. Sie eröffnen einen Aus-
weg aus dem (scheinbaren) Span-
nungsfeld einer effizienten medizi-
nischen Versorgung einerseits und
einem möglichst hohen Qualitäts-
niveau andererseits. Der folgende
Beitrag soll aus Sicht des Instituts
für Medizinmanagement und Ge-
sundheitswissenschaften an der
Universität Bayreuth am Beispiel
von Leitlinien die unterschiedli-
chen Perspektiven und For-
schungsaspekte aufzeigen, die ge-
sundheitsökonomische Problem-
stellungen kennzeichnen, und zu-
gleich die Notwendigkeit einer in-
terdisziplinären Betrachtung und
Diskussion verdeutlichen.
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Leitlinien im 
Gesundheitswesen 

- eine interdisziplinäre Betrachtung
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wie z.B. in der Tumortherapie,
kann die fachübergreifende Orga-
nisation durch Leitlinien hilfreich
sein. In der medizinischen Versor-
gung ergeben sich vielfältige
Schnittstellen zwischen unter-
schiedlichsten ärztlichen Fachbe-
reichen (z.B. ambulant/stationär),
an denen durch Leitlinien eine bes-
sere Abgrenzung und Koordination
erreicht werden kann. Leitlinien
können ferner dafür sorgen, dass
unerwünschte Qualitätsschwan-
kungen zwischen einzelnen Berei-
chen bzw. Kliniken im Sinne einer
Vereinheitlichung der ärztlichen
Versorgung vermindert werden.
Eine spezielle Bedeutung können
Leitlinien auch als Hilfsmittel zur
Evaluation medizinischer Versor-
gung haben. Aus ihnen können
Kriterien entwickelt werden, die
dazu geeignet sind, die Versor-
gungsqualität bei bestimmten Er-
krankungen zu beurteilen.
Durch ihre Informationsfunktion
können periodisch überarbeitete
Leitlinien nicht zuletzt zur Verbes-
serung der studentischen Ausbil-
dung und der klinischen Weiterbil-
dung beitragen. Auch geht mit dem
Transport von wissenschaftlich ge-
wonnenen und praktikabel aufge-
arbeiteten Informationen in den
Praxisalltag eine Niveauhebung
des Sachwissens einher, die zur
Verwissenschaftlichung der Medi-
zin beiträgt.
Trotz dieser qualitätsfördernden
Aspekte von Standards bzw. Leitli-
nien darf nicht übersehen werden,

dass der Arztberuf untrennbar mit
der Freiheit verbunden ist, im Ge-
spräch mit dem Patienten nach der
individuell richtigen erfolgverspre-
chenden Therapie zu suchen. Vie-
lerorts wird von der Ärzteschaft
befürchtet, dass durch Leitlinien
der Spielraum für eine individuelle
Therapie des Patienten enger wird
und dass sich eine Art Checklisten-
Medizin entwickelt, die mit einer
unangemessenen Schematisierung
ärztlichen Handelns einhergeht und

die persönliche Verantwortung des
einzelnen Arztes in den Hinter-
grund drängt. Es ist jedoch hervor-
zuheben, dass der Sinn von Leitli-
nien in der Verbesserung der indi-
viduellen Qualität ärztlicher Han-
delns zum Nutzen des individuel-
len Patienten zu sehen ist. Der ärzt-
lichen Beurteilung und der Patien-
tenpräferenz muss nach wie vor ein
hoher Rang in der Entscheidungs-
findung eingeräumt werden. 
Es ist auch wichtig darauf hinzu-
weisen, dass gerade das Fehlen sol-
cher Standards die ärztliche Thera-
piefreiheit dadurch bedroht, dass
den vorgegebenen ökonomischen

Zwängen in weiten Bereichen des
diagnostischen und therapeuti-
schen Vorgehens noch zu wenige
verlässliche, auf Evidenz beruhen-
de medizinisch orientierte Hand-
lungsanweisungen gegenüberge-
stellt werden können.
Leitlinien in der oben beschriebe-
nen Form legen also ein bestimm-
tes Niveau medizinischer Versor-
gung auf der Grundlage des Ange-
messenen und Notwendigen fest.
Dadurch, dass Unwirksames von

Wirksamem getrennt, Überversor-
gung von Unterversorgung unter-
schieden wird, werden sowohl Ra-
tionalisierungsmöglichkeiten ge-
schaffen als auch eine höhere Qua-
lität und Gleichmäßigkeit der Ver-
sorgung gewährleistet. Letztlich ist
zu hoffen, dass auf diese Weise ei-
ne Rationierung, verstanden als die
Vorenthaltung einer als wirksam
bekannten Maßnahme, auch in Zu-
kunft vermieden wird.

Potenziale von Leitlinien aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht
Ausgangspunkt des betriebswirt-
schaftlichen Interesses an der Pro-
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„Das streben nach
einem effizienten
Einsatz von Ressour-
cen im Krankenhaus
muß nicht unbedingt
im Widerspruch zu
einer qualitatv hoch-
wertigen medizini-
schen Versorgung
stehen.“
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zessstandardisierung - und damit
auch an Leitlinien - ist die Erkennt-
nis, dass unzureichend abgestimm-
te Leistungsprozesse sowohl eine
enorm kostentreibende Wirkung
entfalten können als auch mit dem
Risiko von Qualitätseinbußen ver-
bunden sind. Das diesbezügliche
Problemlösungspotenzial von Leit-
linien wird im Folgenden mit Fo-
kus auf das Krankenhaus als zen-
tralem Element in der medizini-
schen Leistungskette genauer un-
tersucht.
Allgemein beinhaltet eine Standardi-
sierung von Leistungsprozessen das
Festlegen bestimmter Verfahrensab-
läufe für typische, d.h. wiederkeh-
rende Situationen. Als klassisches
Beispiel für in hohem Maße standar-
disierte Prozesse ist die Fließband-
fertigung zu nennen.                          
Auch die medizinische Wissen-
schaft ist grundsätzlich auf Stan-
dards angewiesen: Abgesehen da-
von, dass der Vorgehensweise ei-
nes jeden Arztes ein gewisser „per-
sönlicher“ Standard zu Grunde
liegt, stellt letztlich jedes klinische
Lehrbuch eine Sammlung von
Routineverfahren dar und propa-
giert insofern Standards.                 
Im Krankenhaus, das im übertra-
genen Sinne als „Mehrproduktun-
ternehmen“ mit einer „kundenori-
entierten Auftragsproduktion“ per-
sonendominierter Dienstleistungen
charakterisiert werden kann,
sind Standardisierungsversuchen
jedoch Grenzen gesetzt. So hängen
die von Krankenhausmitarbeitern
zu erbringenden Leistungen sowie
deren Kombination von dem indi-
viduellen Krankheitsbild und Ver-
lauf jedes einzelnen Patienten ab.
Es ist jedoch hervorzuheben, dass
ein relativ hoher Prozentsatz aller
stationären Behandlungsfälle auf
relativ wenigen Diagnosen beruht;
beispielsweise decken in der Au-
gen- oder der Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde die fünf häufigsten Dia-
gnosen mit einem Anteil von rund
80 % bzw. 60 % den Großteil des
Leistungsspektrums ab. Dies
spricht trotz der Behandlungspro-

zessen innewohnenden Variabilität
für die Formulierung von Leitlini-
en.
Auf Grund der Heterogenität der
Krankheitsarten und -verläufe
kann das Ziel von Leitlinien aller-
dings nicht darin bestehen, die me-
dizinisch-diagnostischen, thera-
peutischen und pflegerischen Pro-
zesse - im Sinne der oben erwähn-
ten Fließbandfertigung - bis auf die
Ebene einzelner „Handgriffe“ de-
tailliert festzuschreiben. Hauptan-
satzpunkt einer Standardisierung
sollten vielmehr die dem Behand-
lungsablauf übergeordneten Ent-
scheidungs- und Vorgehensprozes-
se sein. Leitlinien sind also vor al-
lem als Entscheidungsleitlinien
aufzufassen, die den aktuellen, als
gesichert geltenden Stand des me-
dizinischen Wissens explizieren
und auf diese Weise medizinische
Entscheidungen auf eine fundierte
Grundlage stellen. Die daraus re-
sultierenden Standards stellen
Mindeststandards auf hohem Ni-
veau dar; der im vorangegangenen
Abschnitt aus Sicht der Medizin
vertretenen Auffassung, dass Leit-
linien ein Instrument zur Qualitäts-
sicherung in der medizinischen
Versorgung seien, ist somit auch
vom betriebswirtschaftlichen
Standpunkt aus zuzustimmen.
Ein weiterer Vorteil, der sich Kran-
kenhäusern im Zuge einer Prozess-
standardisierung durch Leitlinien
bietet, besteht in einer verbesserten
zeitlichen Ablaufplanung mit ihren
beiden Bausteinen Termin- und
Kapazitätsplanung. Grundsätzlich
besteht im Krankenhaus ein hohes
Maß an Unsicherheit sowohl über
die notwendige Art und Zahl ein-
zelner Diagnose- und Therapielei-
stungen als auch über deren jewei-
lige Zeitbedarfe. Im Zuge der Im-
plementierung von Leitlinien bietet
es sich nun an, die einzelnen Teil-
aktivitäten einer Behandlung mit
einer Prognose der im Rahmen die-
ser Aktivitäten jeweils benötigten
personellen, materiellen und zeitli-
chen Ressourcen im Sinne von
Ober- und Untergrenzen zu ver-

knüpfen. Sofern dies gelingt, lie-
fern Leitlinien neben Informatio-
nen zur medizinischen Behandlung
zugleich auch wichtige Informatio-
nen über die aktuelle Belastung der
Kapazitäten und können mit Hilfe
einer Ressourcengrobplanung zur
Unterstützung der Entscheidungs-
träger bei Kapazitätsentscheidun-
gen beitragen. Auf Basis dieser
verbesserten Planungsgrundlage
können dann auch Anstrengungen
unternommen werden, die aus ei-
ner mangelnden Koordination re-
sultierenden ablauforganisatori-
schen Mängel und Schnittstellen-
probleme im Krankenhaus zu redu-
zieren. Darüber hinaus können die
gewonnenen Planungsdaten in ei-
ner weiteren Ausbaustufe über ge-
eignete Module zur Betriebsdate-
nerfassung und zum Rechnungs-
wesen auch in das Controllingsy-
stem einfließen und letztlich zu ei-
nem verbesserten Kostenmanage-
ment beitragen.
Somit wird deutlich, dass das Stre-
ben nach einem effizienten Einsatz
von Ressourcen im Krankenhaus
keineswegs im Widerspruch zu ei-
ner qualitativ hochwertigen medizi-
nischen Versorgung steht. Dagegen
entstehen gerade aus schlecht koor-
dinierten Ressourcen häufig diver-
se Folgeprobleme. Beispielsweise
führen unnötige oder mehrfach
durchgeführte Untersuchungen, ho-
he Komplikationsraten und lange
Wartezeiten nicht nur zu einer ge-
ringeren Patientenzufriedenheit,
sondern binden auch unnötig vor-
zuhaltende Kapazitäten. All dies
beeinflusst letztlich das wirtschaft-
liche Gesamtergebnis negativ und
kann sogar die Existenz eines Kran-
kenhauses gefährden. In diesem
Kontext sind Leitlinien ein wichti-
ger Ansatzpunkt, um die Kosten
der Behandlung durch die Elimi-
nierung inadäquater (Be)Hand-
lungsweisen und nicht notwendiger
Ressourcen zu reduzieren. Zudem
bieten sie die Möglichkeit, neue
Behandlungsmethoden und Verfah-
rensschritte effizienter zu integrie-
ren - zum Wohle des Patienten.
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Abschließend bleibt festzuhalten,
dass die Einführung und Umset-
zung von Leitlinien für Kranken-
häuser zu einem maßgeblichen Er-
folgsfaktor werden können. In Zu-
kunft ist davon auszugehen, dass
diese Art der Standardisierung von
Behandlungsprozessen zu einer der
vorrangigen Aufgaben des Kran-
kenhausmanagement zählen wird.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht
ist diese Entwicklung eindeutig zu
begrüßen.

Konkurrenz der Leitlinien? Ei-
ne volkswirtschaftliche Betrach-
tung
Die Frage nach Leitlinien als Stan-
dardisierungsinstrument stellt sich
auch aus gesamtwirtschaftlicher
Sicht. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass das Gesundheitswesen als Si-
cherungssystem vor einer typi-
schen Knappheitssituation steht.
Diese Erkenntnis führt zu der Fra-
ge, welche Bedeutung das Instru-
mentarium „Leitlinie“ vor dem
Hintergrund der Steuerungsbezie-
hungen im Gesundheitswesen ha-
ben könnte. Leitlinien im Gesund-
heitswesen setzen also an der Dis-

kussion von Rationalisierung und
Rationierung an. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass der medizini-
sche Fortschritt absehbar dazu
führen wird, dass keineswegs jede
zusätzliche Verbesserung der Ver-
sorgung auch realisiert werden
kann. Es besteht in der Gesund-
heitsversorgung folglich simultan
das Problem der Entscheidung
über den Zugang zu Gesundheits-
leistungen und über die Qualität
der Versorgung. In diesem Zusam-
menhang nehmen Leitlinien als sy-
stematisch entwickelte Informatio-
nen oder Anleitungen zu diagnosti-
schen oder therapeutischen Verfah-
ren eine wachsende Bedeutung als
Grundlage verbindlicher Standards
ein.
Gerade aber durch die Art und
Weise, wie Leitlinien entstehen
können (und sollen), also wie der
Leistungs- und Qualitätsstandard
definiert wird, stellen sich vor dem
Hintergrund eines veränderten Ge-
sundheitswesens neue Fragen.
Während aus der Perspektive der
Generierung von Leitlinien zwi-
schen evidenz-basierten und kon-
sens-basierten Leitlinien unter-
schieden werden kann, stellt sich
ordnungspolitisch die Frage, auf
welcher gesellschaftlichen Ebene,
durch welches Verfahren und mit
welcher Verbindlichkeit Leitlinien
als Steuerungsinstrument einge-
setzt werden (Implementierung
von Leitlinien). Sind Leitlinien auf
der Makroebene als verbindliche
Grundlage einer Mindest- oder
Grundversorgung aufzufassen?
Sollte dies der Fall sein, dann sind
Leitlinien „Rationierungsinstru-
mentarien“, was jedoch zu näch-
sten Fragestellung führt: Muss es
eine Leitlinie geben, die gegebe-
nenfalls mit gewisser Schwan-
kungsbreite als juristisch verbind-
lich gilt, oder kann nicht aus einer
freiheitlichen Begründung heraus
auch eine Leitlinienkonkurrenz in-
itiiert werden?
Die Forderung nach einer Konkur-
renz verschiedener Leitlinien lässt
sich ordnungsökonomisch nur im
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„Von Leitlinien er-
hofft man sich auch
positive Effekte auf
Erkrankungshäufig-
keit, Lebensqualität
und Patientenzufrie-
denheit.“
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Sinne einer dezentralen Versor-
gungsstruktur einordnen, in der die
Patienten eine Auswahlmöglichkeit
aus verschiedenen Versorgungsan-
geboten haben. Die Forderung ei-
ner derartigen Vorgehensweise liegt
in der Auseinandersetzung mit der
Zielsetzung der Gesundheitsversor-
gung begründet. Welche Gesund-
heitsleistungen müssen in einer Ge-
sellschaft für alle Menschen not-
wendig erbracht werden? Dabei ist
zu berücksichtigen, dass Gesund-
heit selbst wiederum in Konkurrenz
steht mit anderen, vom Individuum
verfolgten Zielsetzungen. Die Ent-
scheidung, in welchem Umfang so-
wohl auf der Mikroebene als auch
auf der Makroebene in Gesundheit
investiert werden soll, ist aber des-
halb problematisch, weil Unsicher-
heit besteht einerseits über die Wir-
kung eines bestimmten Konsums
auf den Gesundheitszustand, ande-
rerseits über die zukünftige Verän-
derung des Gesundheitszustands.
Eine marktwirtschaftliche Lösung
läge in der Initiierung einer Qua-
litätskonkurrenz zwischen den Lei-
stungserbringern begründet, die in
ein ordnungspolitisches Grund-
gerüst einer zielorientierten Ge-
sundheitsversorgung eingebracht
werden müsste. Leitlinien wären
somit Aktionsparameter dieser
Qualitätskonkurrenz.
Jedoch sind auf Grund der politi-
schen Prämisse eines solidarischen
Mindestschutzes die Rahmenbedin-
gungen so zu gestalten, dass Wett-
bewerb mit Solidarität vereinbar
ist. Ausgehend von einer einheitli-
chen Versicherungspflicht für alle,
die sich vor allem von der aussch-
ließlichen Abhängigkeit der Anbin-
dung an Einkünfte aus unselbstän-
diger Beschäftigung löst, ist eine
Neudefinition des Leistungskata-
logs notwendig. Es ist somit jedem
Versicherten zu überlassen, neben
dem Mindeststandard, der sich
nach evtl. dezentral definierten Re-
gelleistungskatalogen definiert, zu-
sätzliche Versicherungsleistungen
zu wählen. Eine derartige Wahlfrei-
heit des Versicherten, der im

Krankheitsfall Patient ist, setzt aber
auch einen Wettbewerb der Lei-
stungserbringer voraus (selektives
Kontrahieren). Notwendige Bedin-
gung für einen Qualitätswettbe-
werb ist die Möglichkeit für den
Patienten, selbst bzw. durch einen
Agenten, beispielsweise über die
Krankenkassen, systematische In-
formationen über indikationsspezi-
fische Leistungen der Anbieter zu
erhalten. Nach Qualitätsindikatoren
müssten dann die Angebote einzel-
ner Leistungserbringer in einem
zweiten Schritt auch selektiert wer-
den können. Bei Qualitätssicherung
wie Qualitätskonkurrenz bleibt je-
doch das grundsätzliche Problem
bestehen, wie das Produkt „medizi-
nische Dienstleistung“ definiert
werden soll. 
Voraussetzung für eine derartige
Qualitätskonkurrenz ist jedoch
zunächst eine offene und transpa-
rente Diskussion über die Ausge-
staltung der Rationierung und da-
nach die Etablierung geeigneter
Rahmenbedingungen, um Rationa-

lisierungseffekte nutzen zu können.
Nach den Ergebnissen der neuen
Institutionenökonomie können
Probleme, Informationen über Gü-
terqualitäten zu erhalten, mit den
Kategorien Such-, Erfahrungs- und
Vertrauensgüter umschrieben wer-
den. Auf Leitlinien übertragen be-
deutet diese Einordnung, dass nur
über eine Vielzahl von Komponen-
ten eine Qualitätszuordnung mög-
lich erscheint. Eine derartige Qua-
litätsinformation kann eine Leitli-
nie bilden.
Bezüglich der institutionellen Aus-
gestaltung des Gesundheitswesens
ist also durchaus eine Konkurrenz
von Leitlinien als Instrumentarium
dezentraler (vielleicht regionaler)
Versorgungsarrangements denkbar.
Gleichzeitig bedarf die Definition
eines Regelleistungskatalogs aber
auch der Orientierung an definier-
ten und im Sinne der Gleichbe-
handlung einheitlichen wissen-
schaftlichen Kriterien zur Konzep-
tionierung von Leitlinien. �
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D ie Rechnungslegung der Un-
ternehmen ist derzeit Schau-

platz heftiger Auseinandersetzun-
gen. Äußerer Anlaß ist die Öffnung
der nationalen  Grenzen und die
Globalisierung der Wirtschaft, die
zu einer zunehmenden Verschär-
fung des internationalen Wettbe-
werbs führt. Unmittelbar berührt
sind damit auch die rechtlichen
Rahmenbedingungen, die für Un-
ternehmen bedeutsame Wettbe-
werbsfaktoren bilden. Dies gilt in
besonderem Maße auch für Rege-
lungen zur Rechnungslegung, die
nicht zuletzt auch Regeln zur Lö-
sung von Konflikten in und zwi-
schen Unternehmen sind. In die-
sem Wettbewerb der unterneh-
mensrelevanten Regulierungen
treffen auch unterschiedliche „Kul-
turen der Rechnungslegung“ auf-
einander, die nicht ohne weiteres
kompatibel sind und derzeit um die
Weltvorherrschaft ringen.
Rechenschaftslegung und finanzi-
elle Rechenschaftslegung (= Rech-
nungslegung) - „Bilanz ziehen“ -
ist ein allgemeines Phänomen und
tritt immer auf, wenn Knappheit
herrscht. Im Paradies oder Schla-
raffenland ist Rechnungslegung
obsolet, je knapper aber Ressour-
cen werden, desto mehr ist verant-
wortungsvoller Umgang und Re-
chenschaft notwendig. Jenseits der
Rechnungslegung vor sich selbst
zur Selbstdisziplinierung ist Rech-
nungslegung auch gegenüber Drit-
ten erforderlich, wenn Auftrags-

handeln vorliegt: Beauftragt je-
mand andere Personen mit der
Wahrnehmung seiner Interessen,
erwartet er Rechenschaft über die
erzielten Ergebnisse. Rechnungsle-
gung vor sich selbst und gegenüber
Dritten soll überprüfbar und zu-
gleich umfassend sein. Diese An-
forderungen stossen an ihre Gren-
zen, wenn  Zielkonflikte und Mes-
sprobleme auftreten, was regel-
mäßig dann der Fall ist, wenn
Rechnungslegung auch ungewisse
künftige Entwicklungen mit
einschließen muß. 
Unternehmen lassen sich wirt-
schaftlich als in Märkte einge-
zwängte Zweckgebilde mit mehr
oder weniger ausgeprägter rechts-
förmlicher Organisation beschrei-
ben, in denen die am Unternehmen-
sprozeß teilnehmenden Personen
ihre Zielvorstellungen zu verwirkli-
chen suchen. In einem arbeitsteilig

organisierten Unternehmen wirken
mehrere Personen mit, die sich ty-
pisierend unterschiedlichen Grup-
pen zuordnen lassen: (Abb.1)
Die am Unternehmen mitwirken-
den Personen unterscheiden sich
nicht nur im Hinblick auf die im
Rahmen des arbeitsteiligen Prozes-
ses übernommenen Aufgaben, son-
dern auch in Bezug auf die Qualität
ihrer Einkommensansprüche. Im
Rahmen der geltenden Wirtschafts-
ordnung ist die Leitungsbefugnis
und das Risiko des Unternehmens-
prozesses primär den Eigentümern
zugeordnet. Die anderen Teilneh-
mer sind grundsätzlich ohne Mit-
wirkungsrechte und vom Risiko
freigestellt. Sie beziehen vertrag-
lich festgelegte Entgelte (Kon-
trakteinkommen), ihre Ansprüche
an das Unternehmen sind Gläubi-
geransprüche. Das Einkommen der
Eigentümer ergibt sich demge-

14 spektrum  2/02

Rechnungslegung 
im Umbruch

Jochen Sigloch

Prof. Dr. Jochen
Sigloch, Lehrstuhl
für Betriebswirt-
schaftslehre -
Steuern und 
Wirtschaftsprüfung

BWL

Dynamik  und  Ordnung:  

Abb. 1: Teilnehmer
am Unternehmespro-
zeß



genüber als Restgröße (Residual-
einkommen), das sich im günsti-
gen Fall als Übergewinn, im
ungünstigeren Fall als Gewinn un-
terhalb der normalen Kapitalver-
zinsung oder gar als Verlust dar-
stellen kann.
Ziel der Rechnungslegung ist, ne-
ben der Dokumentation aller Ge-
schäftstransaktionen den - aktuelle
und potentiellen - Teilnehmern am
Unternehmensprozeß entschei-
dungsnützliche Informationen über
die finanzielle Lage des Unterneh-
mens zu geben (Infomationsfunk-
tion). So fordert etwa das Handel-
recht ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage. Daneben wird der Rech-
nungslegung auch die Aufgabe zu-
gewiesen, die Zahlungsansprüche
der Beteiligten festzustellen (Zah-
lungsbemessungsfunktion): Ge-
genüber festen Kontraktan-
sprüchen (Gläubigeransprüchen)
hat die Rechnungslegung sicherzu-
stellen, daß ohne Entstehen eines

Erfolgs auch keine Erfolgszahlun-
gen geleistet werden. Gegenüber
den Residualanspruchsberechtig-
ten (Eigentümern und anderen Ge-
winnbeteiligten) ist es Aufgabe der
Rechnungslegung, unter Wahrung
der Gläubigeransprüche die Höhe
des Residualanspruchs festzulegen
und die weitere Verteilung der Re-
sidualansprüche auf verschiedene
Erfolgsbeteiligte zu bestimmen.
Bei der Erfüllung dieser beiden
zentralen Funktionen stellen sich
die beiden Kernprobleme jeder
Rechnungslegung, die sich mit
den Begriffspaaren „Total- versus
Periodenerfolg“ und „Nachprüf-
barkeit versus Vollständigkeit“
kennzeichnen lassen. 
z Soweit der Unternehmensprozeß,
das heißt die Kette aller Geld-Wa-
re-Mehrgeld-Prozesse im Unter-
nehmen noch nicht endgültig abge-
schlossen ist, kann der Erfolg als
Differenz zwischen Endvermögen
(in Geld) und Anfangsvermögen
(in Geld) - zuzüglich Entnahmen
und abzüglich Einlagen -  nicht

eindeutig ermittelt werden.  Sicher
ermittelbar ist nur der Totalerfolg.
Notwendig ist allerdings aus vielen
naheliegenden Gründen die Kennt-
nis der Periodenerfolge und genau
dies begründet die Grundproble-
matik der Rechnungslegung.
z Die Ermittlung von Periodener-
folgen während des laufenden Un-
ternehmensprozesses steht vor dem
Dilemma, die Rechnungslegung
auf das klar Überprüfbare - und da-
mit etwa auf Kassenbestände - zu
beschränken und damit unvollstän-
dig zu sein, oder den Versuch einer
umfassenden Rechnungslegung zu
wagen mit der Folge abnehmender
Objektivierung und Nachprüfbar-
keit. 
Akzeptiert man die Notwendigkeit
und Ziele einer Rechnungslegung
stellt sich die Frage nach der kon-
kreten Ausgestaltung der Rech-
nungslegung. Hier wird ein Span-
nungsfeld sichtbar zwischen einer
möglichst nachprüfbaren und kon-
trollierbaren Rechnungslegung und
dem Erfordernis einer möglichst
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vollständigen Abbildung der Ver-
mögens- und Ertragslage. Der hier
aufscheinende Konflikt ist offen-
sichtlich: Würde man den Erfolg in
einem Unternehmen lediglich an
der Veränderung des Kassenbe-
stands messen, wäre dieser eindeu-
tig messbar und jederzeit leicht
kontrollierbar. Nachteil wäre aller-
dings die relative Begrenztheit die-
ser Erfolgsmessung, weil alle
Nichtkassenbestände nicht einbe-
zogen wären. Das Bemühen um
Vollständigkeit muß hingegen alle
Vermögens- und Schuldbestände
berücksichtigen und darauf abzie-

len, die im Unternehmen gebunde-
nen heterogenen Vermögens- und
Schuldobjekte wertmäßig gleichna-
mig zu machen und in einer ge-
meinsamen Rechnung darzustellen.
Im Ergebnis lassen sich die beiden
Gegenpositionen - einfacher Ver-
mögensvergleich aufgrund von
Kassenbeständen und vollständiger
Vermögensvergleich aufgrund von
Unternehmensbewertungen - als
Endpunkte eines Kontinuums dar-
stellen, zwischen denen als Kom-
promiß die aktuellen Rechnungsle-
gungkonzepte angeordnet sind. Die
nachfolgende Übersicht macht dies
deutlich:
An einem einfachen Modellbeipiel
soll die Problematik der Vermö-
gens- und Erfolgsermittlung ver-
deutlicht werden. Gegeben sei ein
auf befristete Zeit - maximal 4 Jah-
re -  geplantes Unternehmen, das zu
Beginn eine einzige Investition mit

einer Auszahlung von 100 in ein
Objekt tätigt. Das Objekt weise in
den beiden Folgejahren nachprüf-
bare Wertsteigerungen von jeweils
100% auf und werde  im vierten
Jahr veräußert.  Zwei Fälle werden
angenommen: Im Gewinnfall I
werde nach Abzug aller Kosten ein
Erlös von 400 erzielt, im Verlustfall
II verbleibe ein Nettoerlös von
Null.
Der Modellfall zeigt, daß der Tota-
lerfolg im Gewinnfall I stets + 300
und im Verlustfall II immer - 100
beträgt. Dagegen werden die Peri-
odenerfolge je nach angewandtem

Vermögensbewertungsmodell - An-
schaffungskosten oder Zeitwerte -
zeitbezogen höchst unterschiedlich
ausgewiesen. Im vorliegenden Fall
werden die Wertänderungen bei
Anwendung des Anschaffungsko-
stenprinzips erst bei Realisation
durch Veräußerung aufgedeckt, bei
Anwendung des Zeitwertprinzips
werden auch unrealisierte Gewinne
ausgewiesen. Insgesamt wird of-
fenkundig, daß - für den vorliegen-
den Modellfall - die Anwendung
des Zeitwertprinzips gegenüber
dem Anschaffungskostenprinzip zu
einer zutreffenderen Vermögens-
darstellung und einem früheren Er-
folgsausweis führt. Diese Aussage
gilt generell und damit auch beim
Eintritt von Wertverlusten, weil in
der traditionellen Rechnungslegung
das Anschaffungskostenprinzip
(Realisationsprizip) grundsätzlich
durch das Prinzip der Antizipation

unrealisierter Verluste (Imparität-
sprinzip) ergänzt wird. 
Die bisherigen Überlegungen und
die am obigen Modellfall gewon-
nen Einsichten lassen sich unmittel-
bar auf die aktuelle Kontroverse
um das „richtige“ Rechnungsle-
gungskonzept übertragen. Zwei
Rechnungslegungswelten - biswei-
len auch Rechnungslegungskultu-
ren, -philosopien oder -ideologien
genannt - treten in jeweils gutem
Glauben gegeneinander an: Die
kontinentaleuropäische (im wesent-
lichen: deutsche) gegen die angel-
sächsische (im wesentlichen: ame-
rikanische) Bilanzierungswelt: 
z Die deutsche Rechnungslegung
des Handelsgesetzbuchs und der
handelsrechtlichen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung (GoB)
fühlt sich in besonderem Maße dem
Gläubigerschutz - und offenkundig
eher weniger dem (Anleger-)Ei-
gentümerschutz - verpflichtet und
versucht, durch einen vorsichtigen
Gewinnausweis zugleich der Infor-
mations- wie auch der Zahlungsbe-
messungsfunktion gerecht zu wer-
den. Dabei ist offenkundig, daß
vermeintliches Gläubigerschutzin-
teresse die Unterbewertung von
Vermögen und die Überbewertung
von Schulden und damit die Le-
gung stiller Reserven zulässt und
fördert - eine Vorgehensweise, die
schon früh als fälschende Vorsicht
kritisiert wurde (Schmalenbach
1930).
zDie amerikanische Rechnungsle-
gung in Form der Generally Accep-
ted Accounting Principles (US-
GAAP) sieht in der Rechnungsle-
gung das zentrale Instrument der
Kapitalmarktsteuerung und stellt
folgerichtig ausschließlich auf rele-
vante Kapitalmarktinformation- en
ab. Damit soll die optimale Alloka-
tion knapper Kapitalressourcen er-
möglicht und gefördert werden. In
einem solchen Konzept ist
grundsätzlich kein Platz für stille
Reserven und die dadurch mögli-
che Verschleierung der Erfolgsent-
wicklung. Es versteht sich von
selbst, daß dieser vollständig ermit-
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telte Gewinn nicht der Zahlungsbe-
messungsfunktion dienen kann, der
ausschüttbare Gewinn muß viel-
mehr durch ergänzende Nebenabre-
den und geeignete Nebenrechnun-
gen getrennt ermittelt werden.
Ein unvoreingenommener Blick
auf die aktuellen „Kampflinien“
zeigt, daß die deutsche Rechnungs-
legung nach Handelsrecht wohl ein
Auslaufmodell darstellt. Daß ver-
mutlich auch nicht die amerikani-
sche Rechnungslegung obsiegen
wird, ist den erfolgreichen
Bemühungen um die Einführung
internationaler Standards (Interna-
tional Accounting Standards  - IAS)
zu verdanken. Da die IAS indes re-
lativ eng den US-GAAP folgen,
konnte mit deren Übernahme nur
der Form, nicht aber der Sache
nach die Unterwerfung unter den
amerikanischen Hegemonialan-
spruch (auch) in der Rechnungsle-
gung vermieden werden.
Im Ergebnis ist die vom internatio-
nalen Wettbewerb diktierte Neu-
ordnung der deutschen Rech-
nungslegung nach  Internationalen
Rechnungslegungsstandards durch-
aus zu begrüßen. Dies umso mehr,
als der kaum zwei Jahrzehnte
zurückliegende Versuch einer Eu-
ropäischen Harmonisierung der
Rechnungslegung wegen national-
staatlicher Eigeninteressen und
Ausnahmeregelungen nur eine Lö-
sung des kleinsten gemeinsamen
Nenners war und ihr kein durch-
greifender Erfolg beschieden war.
Auf folgende  Anliegen und Aspek-
te sei allerdings hingewiesen: 
z Bei dem laufenden Prozeß der
inhaltlichen Neuordnung der Rech-
nungslegung ist eine bloße Kopie
der überseeischen und internationa-
len Standards mit dem alleinigen
Ziel der Information zu vermeiden,
vielmehr sollten sich die Anstren-
gungen darauf richten, die voll an-
erkannte Idee der „fair presentati-
on“ und des „true and fair view“
mit der gleichzeitigen Ermittlung
der Zahlungsbemessungsgrundlage
zu verbinden.
z Ferner muß die Neuordnung der

Rechnungslegung den Kriterien
der Systematik und Transparenz
genügen. Damit verbietet sich eine
Imitation der unsystematischen,
einzelfallorientierten,  wortreichen
und seitengewaltigen (negativ)Vor-
bilder.  Anzustreben sind vielmehr
Abstraktion und Prägnanz, die
frühere Rechtssetzungen auszeich-
neten. Hilfreiche Anmerkungen,
Beispiele und Erläuterungen sind
höchst erwünscht, aber auch hier

sind unübersichtliche Regelungs-
konvolute dringend zu vermeiden.
z Eine neu geordnete Rechnungs-
legung mit vollständigem Reinver-
mögensausweis und umfassender
Erfolgsermittlung stellt besondere
Anforderungen an die Bilanzadres-
saten und -interessenten. Gegenü-
ber traditionellen Buchwert-Bilan-
zen mit hohen stillen Reserven sind
tendenziell zeitwertorientierte Bi-
lanzansätze stärker von subjekti-
ven Erwartungen und Hoffnungen
der Bilanzersteller beeinflusst, dies
umso mehr, je stärker der geforder-

te Bilanzansatz von der Absicht
des Bilanzerstellers abhängt - eine
solche „Absichts-Bilanzierung“
eröffnet neue Gestaltungsmöglich-
keiten und sollte tunlichst vermie-
den werden. 
Die Rechtsordnung wird der Dyna-
mik der wirtschaftliche  Entwick-
lung folgen müssen. Das gegenwär-
tige Interregnum - die alten Rege-
lungen werden als Auslaufmodell
wahrgenommen und gelten nicht

mehr, die neuen noch nicht - birgt
die Gefahr einer beliebigen Rech-
nungslegungnach Wahl:(Abb. 5)
Zu hoffen ist, daß es den nationalen
und europäischen Entscheidungs-
und Verantwortungsträgern bei der
anstehenden notwendigen rechtli-
chen Neuordnung der Rechnungs-
legung gelingt, monströse Rege-
lungskonvolute zu vermeiden und
die Tugend-Tradition prinzipien-
und theoriegeleiteter Regelwerke
fortzuführen. �

Abb. 4: Varianten des
Erfolgsausweises im
Verlustfall

Abb.5: Rechnungsle-
gung nach Wahl
(FAZ v. 7.3.02.s. 24)



18 spektrum  2/02

BWL

Management 
zwischen 

Chaos und Kaserne
Andreas Remer

1. Es war einmal....
Im Rückblick mögen manchem
Unternehmer, Verwaltungschef
oder Politiker die Verhältnisse vor
100 Jahren geradezu märchenhaft
erscheinen: „Management“ ent-
sprang einer ebenso dringenden
wie klaren Bedarfslage, der Zweck
heiligte weitgehend die Mittel und
die Welt erschien rundum „en-
gineerbar“. Zu dieser Zeit waren
eben Betriebe noch Betriebe und
Leitung noch Leitung. Heute hin-
gegen erscheint dies alles längst
vorbei, und nicht wenige Wirt-
schaftsmagnaten sehen unser Land
schon zu einer einzigen Wohltätig-
keitsveranstaltung verkommen, so
viele Rücksichten müssen genom-
men werden.
Der große Erfolg von Firmen wie
Krupp, Ford, IBM oder Daimler
Benz beruhte im wesentlichen dar-
auf, daß ihre Leitungen in der Lage
waren, den „optimalen“ Weg zu
berechnen, zu planen und zu reali-
sieren. Egal, ob Wirtschaftsbetrieb,
Verwaltung oder Krankenhaus:
Das Leitungsideal bestand stets
darin, einen ganz bestimmten
Zweck wie Reichtum, Ordnung
oder Gesundheit möglichst maxi-
mal zu erreichen. Vorbild des Be-
triebes war letztlich die Maschine,
der Zweck-Apparat. Dessen Lei-
tung hatte vor allem für gleichsam
militärische Disziplin und Kontrol-

le zu sorgen, was heute als „Kaser-
nenhof-Management“ erscheint.
Und, Ironie des Schicksals, gerade
diese Art Management und ihr
großer Erfolg waren es, die den
Betrieben eine wesentlich schwe-
rer zu beherrschende Umwelt be-
schert haben. Mit dem rasanten
Wachstum der Wirtschaftsbetriebe
wuchs ja nicht nur unser Wohl-
stand. Geschaffen wurde vielmehr
eine völlig neue Welt in Form von
riesigen, unberechenbaren Märk-
ten, komplizierten Gesellschafts-
strukturen, rasanter Technik, eben-

so qualifizierten wie anspruchsvol-
len Mitarbeitern, globalen Ver-
quickungen und vielem anderen
mehr. Dies konnte schließlich nicht
ohne Folgen für das Management
bleiben.

2. Die neue Managergesellschaft
Die veränderte Lage erforderte vor
allem eines: Mehr professionelles
Management. Nicht, daß die „Alt-
unternehmer“ keine Fachleute ge-
wesen wären, aber jetzt wurden al-
lein schon wegen des enormen
Größenwachstums der Systeme
viel mehr Manager benötigt. Was
aber noch schwerer wog: Diese
Manager waren natürlich nicht frei
von Eigeninteressen und außerdem
zunehmend jenen professionellen
Denkwelten und Prinzipien ver-
pflichtet, denen sie entstammte.
Zunächst, wie etwa seinerzeit ein
Berthold Beitz (einer der ersten
„Manager des Jahres“) von Alfried
Krupp noch als „scharfe Hunde“ zu
Hilfe gerufen, begannen sie als
Manager bald ein weitgehend un-
durchsichtiges und unkontrollier-
bares Eigenleben zu führen. Ihre
Legitimation und ihre Freiheiten
konnten sie dabei zumeist unwider-
sprochen „aus der Sache“ ableiten. 
Jedoch war die Sache der Manager
nicht immer identisch mit der Sa-
che der Eigentümer. Dies hatte vor
allem damit zu tun, daß die neuen
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Manager ja mehr oder weniger aus-
drücklich die Aufgabe hatten, ihre
Unternehmen auf die zunehmen-
den Gefahren der verschiedenen
Umwelten (zuerst: Absatzmarkt,
heute z.B. auch Arbeitsmarkt, Ka-
pitalmarkt, Politik oder Gesell-
schaft) einzustellen. Im Zweifel be-
deutete dies Investitionen und
langfristige Überlebensorientie-
rung und nicht etwa (kurzfristiges)
Gewinndenken. 
Aus Sicht des Eigentümer mußte
die zwangsläufig zunehmende Ei-
gendynamik des Unternehmens
wie das reine „Chaos“ erscheinen,
denn es begannen völlig unkontrol-
lierbar die Mittel (z.B. Kunden,
Lieferanten, Mitarbeiter, Banken,
Recht, Gesellschaft) über den
Zweck zu herrschen. Der wirt-
schaftliche Nutzen, d.h. der Ge-
winn entsprechender Vorgänge wie
Kundenorientierung, moderner
Führungsstil, Personalentwicklung,
Dezentralisation etc. läßt sich in
der Tat nicht mehr in der gewohn-
ten betriebswirtschaftlichen Weise
kalkulieren. Gleichwohl dürfte
heute unbestritten sein, daß man
sich aus Überlebensgründen auf
die neue Managementkultur einlas-
sen muß.

3. Unternehmen im Dilemma:
Dynamik und Kontrolle
Unternehmen sehen sich heute,
ganz im Gegensatz zu den „mär-
chenhaften“ Anfängen, vor eine
äußerst widersprüchliche Aufgabe

gestellt. Einerseits darf sich die
Führung eines Unternehmens (und
natürlich erst recht einer Univer-
sität!) nicht im strammen Kaser-
nenstil abspielen. Sie verlangt viel-
mehr nach (Eigen-) Dynamik, so
daß es dem geführten System mög-
lich wird, sich selbständig an die
komplexen und wechselnden Her-
ausforderungen der Umwelt anzu-
passen. Andererseits droht eben
diese Dynamik ins Chaos abzuglei-
ten, wenn sie nicht irgendwo sinn-
voll und berechenbar kanalisiert
wird, so daß zugleich ein kontrol-
lierendes, d.h. steuerndes Manage-
ment notwendig ist. Dementspre-
chend ist heute in der Manage-
mentlehre von „kontrollierter
Kreativität“, „zweckmäßigem
Selbstmanagement“, „gelenkter Ei-
gendynamik“ oder sogar „planvol-
ler Evolution“ die Rede, wohl wis-
send, daß damit logisch Auseinan-
derstrebendes zusammengeschmie-
det wird.
Aber die neueren Forschungser-
gebnisse geben diesem Denkansatz
recht. In ihrem berühmten Bestsel-
ler „In Search of Excellence“ ka-
men die Autoren T. Peters und R.
Waterman schon 1982 zu der zen-
tralen Erkenntnis, daß alle von ih-
nen untersuchten Spitzenunterneh-
men vor allem eines vermochten:
Mit Widersprüchen umzugehen.
Ebenso sieht es der kanadische
Management-Guru H. Mintzberg,
der, nachdem er zunächst die inne-
re Konsistenz der Unternehmens-

führung beschworen hatte, schließ-
lich einsehen mußte, daß das „Ma-
nagement von Widersprüchen“
mehr und mehr zum zentralen Pro-
blem geworden ist. Eine Reihe em-
pirischer Forschungsergebnisse
deutet in der Tat darauf hin, daß
viele Unternehmen nur deshalb
überhaupt noch existieren, weil sie
es geschafft haben, Dynamik und
Kontrolle, Öffnung und
Schließung, Zweck- und Mittelori-
entierung in einem Managementsy-
stem unterzubringen. 

4. Ikarus-Management
Hier nun setzt die Forschung des
Lehrstuhls für Betriebswirtschaft
und Organisation der Universität
Bayreuth schwerpunktmäßig an.
Ausgangspunkt ist die Frage, wel-
cher Managementstil ein Unterneh-
men langfristig überleben läßt. Ei-
nerseits sprechen bestimmte theo-
retische Überlegungen dafür, daß
das Überleben eines Unternehmens
dessen Öffnung gegenüber der
Umwelt wie z.B. Kunden, Arbeits-
markt, Gesellschaft oder Geldgeber
verlangt, weil sonst auf die Dauer
die von dort stammenden „Lebens-
mittel“ versiegen. Prominent ge-
worden ist diese Einsicht vor allem
in Form des sogenannten „stake-
holder“ (statt shareholder) -Ansat-
zes, der besagt, daß alle mächtigen
„Mitspieler“ (und derer gibt es
heute viele!) zu einem gewissen
Minimum bedient werden müssen.
Andererseits weisen die genannten
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Theorien aber auf unterschiedliche
Weise gerade auch darauf hin, daß
Unternehmen sich gegenüber der
Umwelt aus Überlebensgründen
abgrenzen müssen, da ein „gren-
zenloses“ Unternehmen, das sich
nicht zumindest durch seinen Sinn
oder ein gewisses Komplexitätsge-
fälle (innere Ordnung) von der
Umwelt unterscheidet, ebenfalls
aufhört zu existieren.
Man kann diesen Gegensatz von
Öffnung und Schließung auch als
solchen zwischen Zweck- und Mit-
telorientierung, Kontrolle und Dy-
namik oder eben: „Kaserne und
Chaos“ interpretieren. Stets ergibt
sich das Problem, daß, ähnlich dem
Ikarus-Flug, eine feine Balance ge-
halten werden muß zwischen zwei
sich im Grunde
logisch wider-
sprechenden
Alternativen.
Dachte man
früher noch,
die „Kunst des
Managens“ lä-
ge darin, aus
einem (fraglo-
sen) Zweck lo-
gisch konsi-
stente Mittel

(Absatzstrategien, Organisations-
strukturen, Personal etc.) abzulei-
ten, so kommt man heute mehr und
mehr zu der Überzeugung, daß (in
gewissen Grenzen) logisch wider-
sprüchlich angelegtes Management
größere Überlebenschancen be-
sitzt.
Im Unterschied zu Ikarus freilich,
dem ja nur das „Management“ der
Flughöhe zur Verfügung stand, be-
sitzt ein heutiges Unternehmen
schier unendliche Möglichkeiten,
das Dilemma gleichzeitiger Sy-
stemöffnung und -schließung „ab-
zuarbeiten“. Eine explorative Un-
tersuchung oberfränkischer Unter-
nehmen und Verwaltungen brachte
ans Licht, daß man Markt-
strategie, Organisationsstruk-

tur und Personal offenbar häufig
logisch gegensätzlich gestaltet. So
kann etwa eine „liberale“ Organi-
sationsstruktur (wenig Kontrolle,
starke Dezentralisation etc.) von
einer „konservativen“ Personal-
struktur (sorgfältige Auslese nach
bestimmten Charaktermerkmalen,
Fähigkeiten etc.) sozusagen „auf-
gefangen“ werden. Der lebenser-
haltende Effekt für das Unterneh-
men besteht darin, daß Beweglich-
keit und Verläßlichkeit miteinander
kombiniert werden. Ebenso verhält
es sich ja schon seit längerem beim
„Marketing“, bei dem eine eher
zweckbetonte und kontrollierte
Strategie mit dezentralen und dy-

20

BWL

spektrum  2/02

Arbeitsplätze - früher
und -

Die neuen Manager -
zukunftsfähig?



namischen Organisationsstrukturen
verbunden wird. 

5. Management - quo vadis?
Die Belege für eine besondere
Überlebensfähigkeit des zugleich
offenen und geschlossenen Mana-
gements nehmen derzeit weltweit
zu. Insofern ist nicht zu erwarten,
daß die Zukunft modernen Mana-
gements im „back to the roots“,
d.h. im stramm zwecklogischen,
konsistenten Denken der Gründer-
väter liegt. Dieser Entwicklung
dürfte u.a. auch jede staatliche
Lenkungsattitüde in Bezug auf die
Wissenschaft bald zum Opfer fal-
len. Gerade die Universitäten sind
ja aufgrund ihrer komplexen und

dynamischen Situation kein geeig-
netes Objekt für „klassisches“ Ma-
nagement. Stattdessen wird es hier
wie in den Unternehmen darum ge-
hen, in sich spannungsgeladenes
Management zu konstruieren, mit
dem man den vielfältigen An-
sprüchen an ein System eher ge-
recht zu werden vermag. 
Darum erhebt sich für die kom-
mende Forschung aber sofort die
Frage: Welche der vielen (wider-
sprüchlichen) Management-Konfi-
gurationen taugen für welche Vor-
haben, Branchen Situationen etc.?
Dementsprechend wird bereits
heute theoretisch und empirisch
daran gearbeitet, Typen von Mana-
gementsystemen für bestimmte An-

wendungen zu entwickeln
bzw. zu entdecken. So deu-
tet sich z.B. schon an, daß
das industrielle Großunter-
nehmen sein
Öffungs/Schließungs-Di-

lemma ganz anders managen muß
als das kleine Dienstleistungsunter-
nehmen. Andererseits ist aber auch
nicht völlig ausgeschlossen, daß
für ein und dasselbe Unternehmen
„viele Wege nach Rom führen“
bzw. daß eine bestimmte Manage-
mentbalance generell mehr Überle-
benswahrscheinlichkeit besitzt als
andere. 
Die Managementforschung stößt
dabei freilich in Komplexitätsre-
gionen vor, die dem Naturwissen-
schaftler (abgesehen vielleicht vom
„Chaos-Forscher“) eher fremd sind
und die niemals gesetzmäßige und
„exakte“ Aussagen erlauben wer-
den. Zur Verwunderung vieler ha-
ben die gewonnenen Erkenntnisse
und Einsichten gleichwohl bislang
halbwegs Schritt gehalten mit der
rasanten, von uns selbst entfachten
wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Entwicklung. Daß dies so
bleibt, setzt verstärkte (und zuneh-

mend kostspieli-
ge) Grundlagen-
forschung in der
Betriebswirt-
schaftslehre vor-
aus�
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Gründung und Struktur des
BF/M
Das BF/M wurde im Jahr 1979 als
Mittler zwischen der damals jun-
gen Universität und der mittelstän-
dischen Wirtschaft im nordbayeri-
schen Raum gegründet, um eine in-
tensivere Kommunikation zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft
anzuregen. Unter dem Gründer und
jetzigen Ehrenpräsidenten Prof. Dr.
Dr. h.c. Peter Rütger Wossidlo
machte sich das Institut in kurzer
Zeit einen Namen, der auch überre-
gional Geltung besitzt. Das BF/M
wird als An-Institut und gem-
einnütziger Verein geführt. Die Fi-
nanzierung erfolgt aus eigenen
Forschungsprojekten und einer in-
stitutionellen Förderung des
Bayerischen Wirtschaftsministeri-
ums. Der Verein hat etwa 170 Mit-
glieder, die sich zumeist aus mittel-
ständischen Unternehmen der Re-
gion zusammensetzen. Die inhaltli-
che Arbeit wird vom Vorstand, der
aus 4 betriebswirtschaftlichen Pro-
fessoren besteht, und derzeit 6 wis-
senschaftlichen Institutsassistenten
geleistet. Als Beratungs- und
gleichzeitig Aufsichtsgremium
fungiert das Kuratorium, dem nam-
hafte Unternehmer und Vertreter
aus Wirtschaftsverbänden und Mi-
nisterien angehören. 

Inhaltliches Profil
Seit 1999 besteht der Vorstand aus
Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann (LS
für Produktionswirtschaft und In-
dustriebetriebslehre und Präsident
des BF/M), Prof. Dr. Heymo
Böhler (Lehrstuhl für Marketing),
Prof. Dr. Torsten M. Kühlmann
(Lehrstuhl für Betriebliches Perso-
nalwesen und Führungslehre) und
Prof. Dr. Armin Heinzl (LS für
Wirtschaftsinformatik). Gleich zu
Beginn seiner Amtszeit hat der
neue Vorstand die inhaltliche Posi-
tionierung des Instituts an die aktu-
ellen Herausforderungen angepas-
st, mit denen kleine und mittlere
Unternehmen heute konfrontiert
werden. An der Schwelle zum drit-
ten Jahrtausend hat sich das tradi-
tionelle Umfeld mittelständischer
Unternehmen substantiell verän-
dert: Der Wettbewerb ist global
und damit deutlich intensiver ge-
worden. Klassische Nischenmärkte
bieten nicht mehr den gewohnten
Schutz. Hervorzuheben ist insbe-
sondere auch die steigende Bedeu-
tung des Dienstleistungssektors
und der Informations- und Kom-
munikationstechnologien. Ein be-
sonderes Bedrohungspotenzial er-
gibt sich zudem aus einer steigen-
den Zahl von Unternehmensauf-
käufen und -fusionen. Insgesamt
ergibt sich damit ein Umfeld, in
dem viele kleine und mittlere Un-
ternehmen sich nicht mehr allein
auf ihre traditionellen Stärken wie
Schnelligkeit, Flexibilität und
Kundenorientierung verlassen kön-
nen.
Aus Sicht der betriebswirtschaftli-
chen Forschung ergeben sich in
dieser Situation diverse Hand-
lungsoptionen, von denen das
BF/M insbesondere zwei in den

Mittelpunkt stellt: Zum einen
benötigen die Unternehmen eine
klare strategische Perspektive zur
Konfiguration und Koordination
der Bestandteile ihrer Wertschöp-
fungskette. Viele Beispiele erfolg-
reicher Mittelständler zeigen, dass
gerade eine intelligente Gestaltung
und auch geographische Allokati-
on einzelner betrieblicher Teilfunk-
tionen zu den wichtigsten Erfolgs-
faktoren gehören.
Zum anderen müssen strategische
Planungen auch in operative Hand-
lungen überführt werden. Dazu hat
sich in den vergangenen Jahren mit
der Balanced Scorecard (BSC) ein
neues Management-Instrument
herausgebildet, das sich von sei-
nem Aufbau her auch besonders
gut eignet, die unterschiedlichen
inhaltlichen Schwerpunkte der im
BF/M mitwirkenden Lehrstühle zu
integrieren. 
Die BSC ist ein ausgewogenes,
wertorientiertes Steuerungs- und
Kommunikationsinstrument zur
Formulierung, Umsetzung und
Prüfung von Unternehmensstrate-
gien. Angestrebt wird damit eine
„Balance” zwischen quantitativen
und qualitativen, strategischen und
operativen sowie intern und extern
orientierten Steuerungselementen
im Unternehmen. Kernidee der
BSC ist die Umsetzung der Vision
und Strategie des Unternehmens in
qualitative und quantitative Ziel-
setzungen und Kennzahlen, um je-
dem Mitarbeiter im Unternehmen
Orientierungshilfe zu geben.

Aktuelle Forschungsprojekte
(Auswahl)
z Den direktesten Bezug zur oben
beschriebenen gemeinsamen stra-
tegischen Grundausrichtung des
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BF/M hat das Projekt „Balanced
Scorecard für die Sparkasse Bay-
reuth” (Leitung Prof. Dr. Schlüch-
termann). In Kooperation mit dem
Sparkassenverband Bayern erar-
beitet das BF/M die wissenschaftli-
chen Grundlagen für die Konzepti-
on und Implementierung einer Ba-
lanced Scorecard am Beispiel der
Sparkasse Bayreuth. Da diese sich
in einer Post-Fusions-Phase befin-
det, kommt dem Projekt eine sehr
hohe Bedeutung im Rahmen der
weiteren Unternehmensentwick-
lung zu. 
z Das vom Fördervolumen her
umfangreichste Projekt heißt „Vir-
tuelle Kooperationsnetzwerke und
Elektronischer Geschäftsverkehr
im Handwerk” (Leitung: Prof. Dr.
Heinzl) und ist Bestandteil der
High-Tech-Offensive Bayern. In
dem Vorhaben, das gemeinsam mit
der Handwerkskammer für Ober-
franken und dem Kompetenzzen-
trum Bau Oberfranken realisiert
wird, sollen konkrete Möglichkei-
ten aufgezeigt und umgesetzt wer-
den, wie mit Hilfe moderner Infor-
mations- und Kommunikations-
technologien die bekannten Pla-
nungsschwächen im Bauhandwerk
überwunden werden können und
damit die Wettbewerbsfähigkeit
der Betriebe gesteigert werden
kann. In der ersten Projektphase
werden die notwendigen Informa-
tionsgrundlagen geschaffen, indem
der Status Quo der Nutzung be-
triebswirtschaftlicher und informa-
tionstechnischer Instrumente er-
mittelt wird. Die Bildung von Ko-
operationsnetzwerken dient hier
als Schlüsselvision zur Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit. Auf der
Basis von Electronic Commerce-
Konzepten sollen anschließend

eine betriebsübergreifende Steue-
rung und Koordination des Materi-
alflusses etabliert und virtuelle Ko-
operationsnetzwerke auf der Basis
des Internet realisiert werden.
Dabei steht als Endziel die Schaf-
fung eines Handwerkerportals für
Lieferanten, Abnehmer und Kun-
den im Fokus der Überlegungen.
Die Kooperation zum Angebot von
„Leistungen aus einer Hand” spielt
ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Das dabei notwendige Wissen soll
anschließend anwendungsgerecht
gespeichert und für weitere Nut-
zungen aufbereitet werden. Überle-
gungen zur Weiterverwertbarkeit
und zum Praxistransfer bilden die
abschließende Phase des Projekts
im Jahr 2004.
z Nach langer Vorbereitungszeit
konnte im vergangenen Jahr auch
das Projekt „Werkstoffinnovationen
durch firmenübergreifende Netz-
werke” (Leitung: Prof. Dr. Kühl-
mann) erfolgreich akquiriert wer-
den. Zentrales Anliegen dieses
Forschungsvorhabens ist es, Vor-
aussetzungen und Rahmenbedin-
gungen zu eruieren, um kleineren
und mittleren Unternehmen den
Zugang zum „Kompetenzzentrum
Neue Materialien: Verbundwerk-
stoffe und Werkstoffverbünde
Nordbayern” zu ermöglichen. Um
die Innovations- und Wettbewerbs-
situation kleiner und mittlerer Un-
ternehmen zu fördern, arbeitet das
Institut am Aufbau eines Koopera-
tionsnetzwerkes zwischen den Un-
ternehmen und den Wissenschaft-
lern des Kompetenzzentrums. Der
hoch sensible Bereich der FuE-Ak-
tivitäten erfordert dabei eine er-
höhte Flexibilität der Unternehmen
und ein kulturelles Umdenken in
der Firmenleitung: Aus Einzel-

kämpfer-Unternehmen müssen
Teamspieler werden. Das BF/M
übernimmt dabei die Rolle des
„Ehrlichen Maklers”, der ohne ei-
gene ökonomische Interessen als
Beziehungspromotor anerkannt
und zwischen den beteiligten Part-
nern tätig wird. Derzeit werden ge-
eignete Partner und Themen ge-
sucht. Den Abschluss des Projekts
wird die Analyse und Bewertung
der Netzwerkeffekte bilden.
z Kurz vor dem Abschluss steht
das Projekt „Benchmarking für
kleine und mittlere Unternehmen”
(Leitung: Prof. Dr. Böhler), dessen
Ziel es ist die Wettbewerbsfähig-
keit von kleinen und mittleren
Dienstleistungsunternehmen im
Rahmen eines Online-Benchmar-
king-Systems zu messen und damit
die Grundlage für eine Selbstdia-
gnose der Unternehmen einerseits
und eine Verbesserung der Arbeit
von regionalen Entwicklungsagen-
turen andererseits zu verbessern.

Fazit und Ausblick
Dank erfolgreicher Projektakquisi-
tionen konnte das BF/M im ver-
gangenen Jahr ein Rekord-Budget
von etwa 585.000 € verbuchen und
befindet sich damit in einer deutli-
chen Expansionsphase. Um dabei
nicht zu schnell an räumliche Re-
striktionen zu stoßen, ist das Insti-
tut zum 1. Mai in die Räume des
ehemaligen Bergamts in die Parsi-
falstraße 25 eingezogen. Weitere
Informationen zu den laufenden
Projektfortschritten sind unter
www.bfm-bayreuth.de erhältlich. �
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Patienten durchlaufen während ih-
res Krankenhausaufenthalts

mehrere Funktionsbereiche, in de-
nen sie untersucht und behandelt
werden. Diese Funktionsbereiche
sind dezentral organisiert. Patienten,
die stationär im Krankenhaus aufge-
nommen werden, werden in Abhän-
gigkeit ihrer Erkrankung bestimm-
ten Stationen bzw. Abteilungen zu-
geordnet (z.B. Allgemeinchirurgie,
Innere Medizin oder Gynäkologie).
Von da aus werden für die Patienten
Behandlungen eingeplant, wie zum
Beispiel eine Röntgenaufnahme
oder die Durchführung einer Ultra-
schalluntersuchung. Diese Behand-
lungen stellen für den jeweiligen Pa-
tienten seinen Weg bzw. Pfad durch
das Krankenhaus dar. 
Ohne Koordination kann es - wenn
mehrere Patienten dieselben Res-
sourcen zum selben Zeitpunkt ver-
wenden möchten - zu Terminkon-
flikten und damit zu Wartezeiten für
diese Patienten bei einer möglichen
Unterauslastung (Leerlaufzeiten)
von anderen noch benötigten Res-
sourcen kommen. Ziel der vom
MedPAge-Projekt verfolgten Patien-
tensteuerung ist es, die Patienten so
einzuplanen, dass diese Konflikte -
unter Berücksichtigung der Präfe-
renzen der Beteiligten - so gut wie
möglich aufgelöst werden.

In Feldstudien - die im Rahmen des
MedPAge-Projektes in fünf deut-
schen Krankenhäusern durchgeführt
wurden - stellte sich heraus, dass der
Weg eines Patienten durch das
Krankenhaus, d.h. welche Behand-
lungen in welcher Reihenfolge
durchgeführt werden sollen, keines-
wegs starr ist. So ist die Reihenfolge
teilweise variabel, teilweise fest vor-
gegeben, und manchmal können
medizinisch bedingte Wartezeiten
zwischen Behandlungen von der
Reihenfolge der Behandlungen ab-
hängen. Weiterhin kann das Ergeb-
nis einer Untersuchung die bis zu
diesem Zeitpunkt geplanten Unter-
suchungen verändern, d.h. es kön-
nen zusätzliche Behandlungen not-
wendig werden und geplante Be-
handlungen obsolet werden. Hierbei
spielt die Unsicherheit über die
wirkliche Erkrankung eines Patien-
ten - die ja gerade über die Diagno-
stik im Krankenhaus beseitigt wer-
den soll - eine entscheidende Rolle.
Weiterhin kann es im Krankenhaus
zu Notfällen oder Komplikationen
kommen, die den normalen Ablauf
erheblich beeinträchtigen.
Zur Lösung des Problems, wann
welcher Patient wo und von wem
behandelt oder untersucht werden
soll, stellten sich herkömmliche zen-
trale Planungsansätze als weniger
geeignet heraus, da diese die Pfade
aller Patienten inklusive aller Alter-
nativen und Interdependenzen und
die Restriktionen aller Funktionsbe-
reiche unter Berücksichtigung der
krankenhausimmanenten Dynamik
(Veränderung von Pfaden und Prio-
ritäten) handhaben müssten. 
Da es sich bei diesem Terminpla-
nungsproblem um ein Koordina-
tionsproblem handelt, bei dem sich

eine Vielzahl von Akteuren auf der
Basis individueller Pläne (Behand-
lungsabläufe, Restriktionen) und
Prioritäten bzw. Präferenzen unter-
einander abstimmen müssen, lag ein
Vergleich mit marktbasierten Koor-
dinationsformen nahe. Hier koordi-
nieren die einzelnen Wirtschaftssub-
jekte ihre individuellen Pläne - ohne
einen zentralen, alles wissenden Pla-
ner - über Märkte. Dabei sorgt der
Preismechanismus auf diesen Märk-
ten für eine optimale Allokation.
Für eine Übertragung dieses Koordi-
nationsmechanismus musste
zunächst nach einer geeigneten soft-
waremäßigen Abbildung gesucht
werden. Hierfür stellte sich die aus
der "Verteilten Künstlichen Intelli-
genz" stammende Agententechnolo-
gie als geeignet heraus. Die Idee
hinter diesen Softwareagenten ist
die Erstellung autonomer Soft-
wareeinheiten, die selbstständig
(pro-aktiv) auf der Basis von Über-
zeugungen (beliefs) und Wünschen
(desires) mit anderen Softwareagen-
ten zielgerichtet interagieren. Auf
dieser Basis lassen sich Marktteil-
nehmer als Softwareagenten model-
lieren, die jeweils über eine indivi-
duelle Wissensbasis verfügen auf
deren Basis sie ihre Pläne zur Errei-
chung ihrer Ziele mit anderen Agen-
ten koordinieren können.
Um ein solches System mit mehre-
ren interagierenden Softwareagen-
ten (Multiagentensystem) ent-
wickeln zu können, ist es notwen-
dig, das Konzept der marktbasierten
Koordination auf das Patienten-
steuerungsproblem im Krankenhaus
zu übertragen.
Hierzu wurden in einem ersten
Schritt - im Rahmen der Kranken-
haus-Feldstudien - die Patienten und
Ressourcen (Personal, Räume und
Maschinen) als die für Patienten-
steuerung relevanten Koordinations-
objekte identifiziert. Diese Koordi-
nationsobjekte stellen später die
Marktteilnehmer in Form von Soft-
wareagenten bei dem Koordinati-
onsverfahren dar. 
In diesen Agenten werden nun die
jeweiligen Termine abgespeichert,
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MedPAge - Medical Path Agents ist ein von der DFG im
Rahmen des SPP "Intelligente Agenten und betriebs-
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sprozessen mittels Softwareagenten.
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wobei jeder Agent nur über seinen
eigenen (für ihn relevanten) Termin-
plan verfügt. Darüber hinaus müs-
sen die Patientenagenten auch die
Reihenfolgerestriktionen zwischen
den Behandlungen kennen. 
Das Kennen der Behandlungen
reicht jedoch noch nicht aus für eine
Marktkoordination. Es stellte sich
demnach die Frage, wie Termine zu
welchen Preisen gehandelt werden
können. Den realen Transaktionen
auf einem Markt liegen (subjektive)
Nutzenvorstellungen der einzelnen
Marktteilnehmer zugrunde, die
durch die Preise auf dem Markt of-
fenbart werden. Übertragen auf das
Multiagenten-System zur Patienten-
steuerung im Krankenhaus mussten
in einem nächsten Schritt Nutzen-
funktionen für die Agenten ent-
wickelt werden, auf deren Basis sie
"Markttransaktionen" in Bezug auf
Behandlungstermine vornehmen
können.
Da Patienten im Krankenhaus natür-
lich nicht wirklich Behandlungster-
mine einkaufen und somit auch eine
Messung einer Zahlungsbereitschaft
der Patienten für einen Behand-
lungstermin zu relativieren ist, galt
es, die hinter einer Terminplanung
im Krankenhaus stehenden Ziele zu
analysieren und in Form von Pseu-
do-Nutzenfunktionen für die Agen-
ten zu modellieren. Hierbei wurde
der Gesundheitszustand und das Ziel
einer möglichst kurzen Verweildau-
er als Determinanten der Nutzen-
funktion des Patientenagenten und
das Ziel einer möglichst lückenlosen
Auslastung der Ressourcen als De-
terminanten der Nutzenfunktionen
der Ressourcen modelliert. 
Zur hierfür notwendigen kardinalen
Bestimmung des Gesundheitszu-
stands und seiner Entwicklung über
die Zeit wurden bereits einige Mo-
delle entwickelt, die noch aufihre
Tauglichkeit im realen Krankenhau-
seinsatz evaluiert werden müssen.
Wie bisher erfolgt auch in diesen
Modellen die Festlegung der Prio-
rität der Patienten durch den jeweils
verantwortlichen Arzt.
Die entwickelten Pseudo-Nutzen-

funktionen wurden in Form von Ko-
stenfunktionen in Abhängigkeit von
der Zeit modelliert, wobei prinzipi-
ell ein Behandlungstermin im Zeit-
ablauf immer teurer wird. Diese
Funktionen wurden nun den Agen-
ten "mitgegeben", wodurch die
Agenten nun in der Lage sind, ihre
Behandlungstermine zu bewerten
und den Vor- oder Nachteil einer
Planänderung, d.h. Verschiebung
von Terminen nach vorne oder hin-
ten, zu bewerten und somit auch in
der Lage sind, Nachfrage- und An-
gebotspreise zu artikulieren.
Nachdem nun die Agenten über die
notwendigen Behandlungsinforma-
tionen verfügen und diese anhand
ihrer Nutzenfunktionen bewerten
können, muss noch die Frage nach
dem Kapital - vor allem Startkapital
- der Agenten beantwortet werden.
Die Agenten erhalten Eigentums-
rechte an den von ihnen benötigten
Behandlungsterminen, wobei ihnen
für jede neue Behandlung ein frühe-
ster freier Termin vom System zuge-
wiesen wird (first-come first-ser-
ved). 
Basierend auf diesem frühesten frei-
en Termin können die Patientena-
genten nun versuchen, ihre Einpla-
nungssituation durch den Kauf eines
früheren Termins zu verbessern, wo-
bei ihnen zum Kauf genau ihre Nut-
zenverbesserung als Kapital zur Ver-
fügung steht. Der potenzielle Ver-
käufer berechnet seinen Verkaufs-
preis ebenfalls anhand seiner Nut-
zenfunktion und verlangt nur genau
seinen Nutzenverlust als Entschädi-
gung. Dies entspricht dem rationa-
len Verhalten bei einer Vickrey-
Auktion. Da es sich beim MedPAge-
Multiagentensystem um ein ge-
schlossenes System handelt - d.h.
das Verhalten der Agenten im Rah-
men der Programmierung des Mul-
tiagentensystems bestimmt werden
kann - braucht diese Auktion nicht
modelliert werden. Wenn das Sy-
stem jedoch für fremde Agenten
geöffnet würde - z.B. im Rahmen ei-
ner Anbindung von mehreren Kran-
kenhäusern oder niedergelassener
Ärzte - müsste diese Auktion expli-

zit durchgeführt werden, um mögli-
ches opportunistisches Verhalten
fremder Agenten zu verhindern.
Bisher wurde ein erstes Multiagen-
tensystem, das aus Patienten- und
Ressourcenagenten besteht, ent-
wickelt. Hierbei werden die notwe-
nigen Termin- und Ablaufinforma-
tionen für die Agenten in einer hier-
für erstellten relationalen Datenbank
abgelegt. In einem nächsten Schritt
wurden die modellierten Pseudo-
Nutzenfunktionen in Form von Ko-
stenfunktionen in die Agenten im-
plementiert. Weiterhin wurden Pro-
tokolle, die den Ablauf der Koordi-
nation regeln, erstellt. Hierbei wurde
zunächst das Protokoll für die Ein-
planung neuer Behandlungen auf
der Basis von first-come first-served
modelliert, implementiert und gete-
stet. Anschließend wurde der eigent-
liche Ablauf der Koordination zwi-
schen den Agenten auf der Basis ei-
nes rekursiven Protokolls modelliert
und ersten Tests unterzogen.
Auf der Basis der bisherigen Ergeb-
nisse soll das Koordinationsverfah-
ren zwischen den Agenten weiter-
entwickelt werden. Hierbei soll die
Umsetzung von kombinatorischen
Auktionsverfahren zur Plankoordi-
nation - die eine Berücksichtigung
von Interdependenzen zwischen
mehreren Auktionen erlauben - eva-
luiert werden. Ebenfalls muss das
Multiagentensystem um die Hand-
habung von Ablaufveränderungen,
z.B. durch neue Informationen im
Rahmen der Diagnostik und Ablauf-
störungen, z.B. durch Komplikatio-
nen und Notfälle, erweitert und gete-
stet werden.
Die Evaluation des Multiagentensy-
stems erfolgt durch einen Bench-
mark mit einem auf naturanalogen
Verfahren (Simulated Annealing
und Genetische Algorithmen) basie-
renden Einplanungsverfahren, wel-
ches ebenfalls im Rahmen des Med-
PAge-Projektes an der Universität
Bayreuth entwickelt wird. �
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Herbert Woratschek, Sven Pastowski

Prof. Dr. Herbert
Woratschek, Lehr-
stuhl für Dienstlei-
stungsamanagement

BWL

D eshalb haben wir uns am
Lehrstuhl für Dienstlei-

stungsmanagement 1997 ent-
schlossen, ein Forschungsprojekt
in eigener Sache durchzuführen,
um aktiv an der Verbesserung der
Dienstleistungsqualität in For-
schung und Lehre an der Univer-
sität Bayreuth mitzuwirken.
Bei heutigen Qualitätsmessungen
an Universitäten sind vielfach zen-
trale Probleme nicht geklärt: Was
sind die Ziele einer Universität und
welche Leistungen soll sie im Rah-
men dieser Zielsetzungen erbrin-
gen? Wie können die Leistungen
einer Universität messbar gemacht
werden und welche Verfahren sind
anzuwenden? Im ersten Schritt
wurden theoretische Grundüberle-
gungen auf Basis des Stakeholder-
Ansatzes (Anspruchsgruppenkon-
zept) angestellt und für die Univer-
sität relevante Anspruchsgruppen
identifiziert. Bei einer Universität
zählen hierzu Studierende und Un-
ternehmen aber auch das Ministeri-
um als Mittelgeber, Mitarbeiter der
Universität, die Forschungsge-
meinschaft, Steuerzahler etc. Häu-
fig treten bei der Befriedigung der
einen Anspruchsgruppe Zielkon-
flikte mit einer anderen Gruppe
auf. So widerspricht der Anspruch
der Unternehmen, die Absolventen
mit selbständigen Arbeits- und

komplexen Problemlösungsfähig-
keiten einstellen wollen, der Forde-
rung vieler Studierender nach einer
umfangreichen Aufbereitung des
Lehrmaterials  und einer konsumo-
rientierten Lehre. Aufgabe des
Universitäts-Managements ist es,
eine Abwägung der einzelnen In-
teressen vorzunehmen. Erst wenn
klar ist, welche Ansprüche befrie-
digt werden sollen, d.h. welche
Ziele verfolgt werden, kann
Dienstleistungsqualität überhaupt
gemessen werden. Qualität, so die
Definition der deutschen Gesell-
schaft für Qualität e.V., umfasst die
Gesamtheit aller Eigenschaften
und Merkmale eines Produktes
oder einer Tätigkeit, die sich auf
die Eignung zur Erfüllung gegenü-
ber Erfordernissen bezieht. Unge-
klärt in dieser Definition ist, wes-
sen Erfordernisse vorrangig erfüllt
werden sollen.
Das Projekt Q_UBT setzt primär
am Lehrbereich von Universitäten
an, wohl wissend, dass dies nur ein
Teilaspekt der Leistungen einer
Universität ist. Der Untersu-
chungsansatz konzentriert sich
aber nicht auf die üblicherweise
durchgeführten Evaluationen von
Vorlesungen, sondern setzt weit
umfangreicher an: die Studienan-
fänger werden vor Studienantritt
befragt, warum sie sich für Bay-
reuth entschieden haben, während
des Studiums werden die Studie-
renden in verschiedenen Phasen
befragt, als Absolventen und später
als Alumnis kann dann die gesam-
te Lehrleistung im Rückblick be-
trachtet werden. Die Messung in
verschiedenen Phasen im Studie-
rendenzyklus (in Analogie zum
Produkt-Lebenszyklus) ist deshalb
notwendig, da sich das Qualitätsur-
teil im Lauf der Zeit verändert, de-

taillierter wird und auch viele
Aspekte erst nach Durchlaufen be-
urteilt werden können. Der breite
Untersuchungsansatz umfasst des-
halb verschiedene Anspruchsgrup-
pen und Sichtweisen.
Die Messung von Lehrveranstal-
tungen ist notwendig, aber nicht
hinreichend. Die alleinige Konzen-
tration auf die Messung der Lehr-
qualität von Vorlesungen und die
darauf basierende Mittelverteilung
ist kontraproduktiv, weil keine An-
reize für innovative Lehrkonzepte
gesetzt werden. 
Die Messung der Lehrqualität wird
in vielen Evaluationen auf eine
Vorlesungsevaluation reduziert.
Dabei geht verloren, dass zu Ver-
anstaltungen u.a. auch Übungen,
Seminare, Planspiele, Exkursio-
nen, Fallstudienseminare und auch
ein Lecture Course gehören - der
Lecture Course wird als innovative
Lehr- und Lernform im weiteren
Verlauf detailliert vorgestellt. Wird
Lehrqualität derart reduziert, dann
bleiben Bereiche wie Ressourcen
(Personal, Computerausstattung),
Infrastruktur (Mensa, Wohnsituati-
on) und interne Dienstleistungen
(Bibliothek, Praktikantenservice)
unberücksichtigt, die aber in der
Gesamtheit einen entscheidenden
Einfluss auf das Endprodukt „Leh-
re” und damit auf die Lehrqualität
haben. 
Zudem darf die Messung der Lehr-
qualität nicht auf die Sichtweise
der Studierenden beschränkt sein,
sondern muss auch aus Sicht ande-
rer Anspruchsgruppen betrachtet
werden. So sind z.B. auch die Ur-
teile von Experten oder die von
Personalmanagern der Unterneh-
men wichtig, welche die Absolven-
ten möglicherweise einstellen.
Aufgrund der Komplexität des Un-

Qualitätsmanagement
Von Universitäten werden Innovationen in Forschung
und Lehre erwartet. Die Lehrqualität stand in den letz-
ten Jahren häufig in der öffentlichen Diskussion. Der-
zeitige Vorlesungsevaluationen helfen vielfach nicht,
das komplexe „System Universität” valide abzubilden,
da die Evaluationen den neuen, innovativen Lehr- und
Lern-Konzepten nicht gerecht werden. Es ist daher not-
wendig, Ansätze zu entwickeln, die dazu beitragen, die
Qualität der Ausbildung nicht nur statisch zu messen,
sondern Messkonzepte einzusetzen, die zielorientiert für
ein dynamisches Qualitätsmanagement geeignet sind.

Sven Pastowski, Di-
pl.-Kfm., am Lehr-
stuhl für Dienstlei-
stungsmanagement



tersuchungsansatzes haben wir die
Messungen zuerst auf die wirt-
schaftswissenschaftlichen Berei-
che der RW-Fakultät und die Sicht
der Studierenden beschränkt.
Die theoretischen Überlegungen
wurden in einem umfangreichen
empirischen Forschungsprojekt im
Bereich der Betriebswirtschafts-
lehre größtenteils empirisch umge-
setzt. Die Qualitätsmessungen wer-
den durchgeführt, um den derzeiti-
gen Qualitätsstandard zu halten
und bei erkannten Mängeln eine
kontinuierliche Qualitätsverbesse-
rung zu erreichen. Die grundsätzli-
che Vorgehensweise wird am Bei-
spiel der Lehrveranstaltung des
Lecture Course im Grundstudium
aufgezeigt.
Der Lecture Course geht auf eine
Idee von Prof. Wossidlo zurück
und löste die Vorlesung zur „Ein-
führung in die Allgemeine Be-
triebswirtschaftslehre” für über
800 Studienanfänger ab. Statt des-
sen setzt sie auf ein Kleingruppen-
konzept, welches das Bayreuther
Grundstudium klar von den Mas-
senvorlesungen anderer Univer-
sitäten abhebt. Der Lecture Course
ist eine innovative Lehr- und Lern-
form, die interdisziplinär für den
Großteil aller Bayreuther Studi-
enanfänger (BWL, VWL, Sport-
und Gesundheitsökonomie, Jura
mit wirtschaftswissenschaftlicher
Zusatzausbildung und für Lehramt,
Diplom- und Magisterstudiengän-
ge mit dem Nebenfach Betriebs-
wirtschaftslehre) angeboten wird.
Die Studierenden arbeiten den
Lehrstoff der kommenden Veran-
staltungseinheit im selbständigen
Literaturstudium vor und diskutie-
ren in der eigentlichen Veranstal-
tung über die Inhalte und Problem-
bereiche. Der Dozent wirkt als ein
die Diskussion leitender Modera-
tor, der bei fachlichen Fragen und
Unklarheiten unterstützt. 
Die zentralen Ziele des Lecture
Course sind neben der Vermittlung
der betriebswirtschaftlichen Inhal-
te die Förderung der persönlichen
Fähigkeiten (die sogenannten „soft

skills”) und die Vermittlung der für
das Studium notwendigen Arbeits-
techniken. Aber auch der Kennen-
lernaspekt der Kommilitonen (zur
Bildung von Lerngruppen) soll un-
terstützt werden. Die vom Lehr-
stuhl erstellten Fallstudien sollen
den vielfach gesuchten Praxisbe-
zug zu Beginn des Studiums unter-
stützen. Die Gesamtkonzeption ist
zudem dazu gedacht, die Motivati-
on der Studierenden zu fördern und
zu einer Verkürzung der Studien-
dauer beizutragen.
Abbildung 2 gibt einen Überblick
über Teilbereiche, die von den Be-
fragten in den vergangenen fünf
Jahren beurteilt wurden. Während
dieser fünf Jahre wurden bei fest-
gestellten Qualitätsmängeln
Maßnamen zu ihrer Behebung er-
griffen. Der Erfolg der Maßnah-
men spiegelt sich in den steigenden
Beurteilungswerten wider.
So wurden bei festgestellten Män-
geln in den Dozentenbeurteilungen
ab dem dritten Jahr Feedback-Run-
den im Dozentenkreis und ein indi-
viduelles Coaching der Dozenten
eingeführt. Erkannte Mängel im
Bereich der Organisation wurden
z. B. durch verbesserte Kommuni-
kation mit den Studierenden, durch
Einführung der Email-Adresse
„lecture.course@uni-bayreuth.de”
und einer Tauschbörse für die
Gruppenzugehörigkeit behoben.
Aber nicht alle Mängel können aus

eigener Kraft beseitigt werden. Die
beschränkte Raumkapazität erfor-
dert beispielsweise, dass einige
Kleingruppen in einem Hörsaal
oder in ungeeigneten Seminarräu-
men mit sichtversperrenden Säulen
stattfinden müssen, was dem Ziel
der Schaffung einer  diskussions-
freudigen Atmosphäre  entgegen-
wirkt. Ebenso müssen mehr als die
Hälfte der Kurse als Spätkurs bis
21.00 Uhr am Abend angeboten
werden, weil vorher nicht ausrei-
chend Räume zur Verfügung ste-
hen. Die Zielerreichung ist deshalb
noch auf einem verbesserungsfähi-
gen Niveau, obgleich sie im Zeit-
ablauf konstant  gestiegen ist. 
Der Lecture Course hat sich als ei-
ne Veranstaltung erwiesen, die im
Universitätsalltag trotz hoher Stu-
dierendenzahlen durch innovative
Ansätze Qualitätssteigerungen in
der Lehre ermöglicht. Nur durch
den Einsatz und die Zusammenar-
beit aller betriebswirtschaftlichen
Lehrstühle war diese Innovation
durchzuführen. Die methodisch
fundierte, ganzheitliche Qualitäts-
messung, und nicht die standardi-
sierte Vorlesungsevaluation, liefert
wichtige Informationen für ein um-
fassenderes Qualitätsmanagement.
Innovationen in der Lehre sind
auch ein Erfolgsfaktor für den zu-
nehmenden Wettbewerb zwischen
den Universitäten. �
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E inem immer größer werdenden
Teil der Bevölkerung der Indu-

strienationen steht immer mehr
Geld zur Verfügung, das nicht zum
Konsum benötigt wird, sondern
Anlagezwecken dienen kann. Ge-
schätzte 3,5 Billionen Euro beträgt
das private Geldvermögen, ca. 4
Billiarden Euro das Immobilien-
vermögen privater Haushalte in
Deutschland. Noch größere Volu-
mina besitzen die institutionellen
Investoren. Die Anbieter von Kapi-
talanlagen jeder Art legen eine
schier unerschöpflich scheinende
Kreativität an den Tag, um mit im-
mer neuen Finanz- und Immobili-
enprodukten um die Gunst der An-
leger zu werben. Für die Rechts-
wissenschaft stellt sich damit eine
große Herausforderung. Einerseits
gilt es, die bewährte Ordnung mit
einem angemessenen Schutz der
Finanzmärkte und der Anleger zu
bewahren, andererseits darf die
ökonomische Dynamik nicht be-
hindert werden. In kaum einen an-
deren Bereich gibt es deshalb einen
vergleichbaren Interessenkonflikt
zwischen „Dynamik und Ord-
nung”.
Noch vor 10 Jahren war das Kapi-
talanlagerecht für viele Juristen al-
lenfalls dem Namen nach bekannt.
Das hat sich in den neunziger Jah-
ren grundlegend geändert. Mit dem
medienmäßig exzellent vermarkte-

ten Börsengang der Telekom ist
Deutschland aus seinem „aktien-
mäßigen” Dornröschenschlaf er-
wacht. Die Einführung eines sog.
neuen Marktes, zahlreiche Bör-
sengänge, Höhenflüge und der jähe
Absturz von Kursen sowie der ge-
samte Aufbau Ost mit bisher nie
gekannten steuerlichen Förderun-
gen haben die Märkte grundlegend
verändert. Ein Boom an Steuer-
sparmodellen, wie etwa geschlos-
sene Immobilienfonds, geschlosse-
ne Mobilien- und Immobilienlea-
singfonds, Medienfonds und Priva-
te Equity Fonds, Fonds mit Aus-
landsinvestments und schließlich
seit 1.1.2001 die sog. „Riesterren-
te” haben ganz neue wirtschaftli-
che und vor allem auch rechtliche
Fragestellungen aufgeworfen.
In der juristischen Ausbildung spielt
das Kapitalanlagerecht in den aller-
meisten Fakultäten so gut wie keine
Rolle. Schließlich stellt es auch kein
homogenes Rechtsgebiet, sondern
eine Ansammlung von zum Teil
sehr schwierigen Problembereichen
völlig unterschiedlicher Rechtsge-
biete dar. Gesellschafts- und Steuer-
recht, Kapitalmarktrecht, Bank- und
Börsenrecht, Schadensersatzrecht
und zunehmend auch das Wirt-
schaftsstrafrecht gilt es zu integrie-
ren. An der Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Bayreuth wurde im

Jahre 1998 durch Gründung einer
Forschungsstelle für Kapitalanla-
gerecht dieses Rechtsgebiet aufge-
griffen. Nicht nur für die For-
schung, auch für die Studierenden
eröffnen sich in diesem Bereich
mannigfaltige Berufsfelder. Versu-
chen doch, um nur ein Beispiel zu
nennen, alle großen, vor allem
auch international ausgerichteten
Anwalts-, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfersozietäten in diesem
dynamischen Markt Fuß zu fassen.
Die wenigen Juristen, die Kennt-
nisse in diesem Rechtsgebiet ha-
ben, sind deshalb begehrte An-
sprechpartner.
Die Zukunft des Kapitalanlagen-
rechts wird von mehreren Entwick-
lungen geprägt werden.
1. Um die deutschen Kapitalanle-
ger werden immer mehr europäi-
sche und außereuropäische Anbie-
ter werben. Der Kunde, der sein
gesamtes Geld bei seiner Bank und
womöglich noch streng nach deren
Empfehlungen anlegt, gehört im-
mer mehr zum „Auslaufmodell”.
Auch bei kleineren und mittleren
Anlegern werden deutsche Produk-
te nur dann dauerhafte Chancen ha-
ben, wenn die rechtlichen und steu-
erlichen Rahmenbedingen attraktiv
und international wettbewerbs-
fähig sind. Die im Jahre 1998 nach
dem Regierungswechsel vor allem
politisch motivierten, systemwidri-

Karl-Georg Loritz

Kapitalanlagerecht  

Herausforderung
an die 
Rechtswissenschaft
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gen Gesetzesänderungen (Ein-
führung des § 2 b EStG, Neufas-
sung des § 2 Abs. 3 EStG) haben
viele Steuersparmodelle in
Deutschland vereitelt, damit aber
auch Investitionskapital aus
Deutschland vertrieben. Das deut-
sche Steuerrecht ist im Bereich der
Kapitalanlagen dadurch noch ein
Stück unsystematischer und kom-
plizierter geworden als es vorher
schon war. Es ist eine wichtige
Aufgabe der rechtswissenschaftli-
chen Forschung, eine Theorie der
systemgerechten Besteuerung der
Kapitalanlagen zu entwickeln. In-
und ausländische Investoren müs-
sen dabei gleich behandelt werden.
Die bestehenden Nachteile im in-
ternationalen Steuerwettbewerb
sind auszugleichen. Deutschland
muss weg von der Mentalität, mög-
lichst alle Erträge aus Immobilien
und Kapitalanlagen lückenlos be-
steuern zu wollen. Vielmehr muss
man zu einem System kommen,
wonach sich Investorenrisiko auch
steuerlich lohnt.
2. Im Bereich des Zivilrechts gilt
es, die unter dem Diktat steuerli-
cher und zunehmend auch banken-
aufsichtlicher Vorgaben eingetrete-
nen Komplizierungen grundlegend
zu analysieren und rechtspolitische
Vorschläge zur Änderung der Ursa-
chen dieser Verkomplizierungen zu
unterbreiten. Systematisierung statt
Flickwerk muss das Kapitalanlage-
recht in all seinen Aspekten, begin-
nend von der Produktgestaltung
über die Besteuerung bis hin zum
Anleger- und Verbraucherschutz
bestimmen.
3. In der Immobilienwirtschaft fin-
det in Deutschland derzeit die
größte Umbruchphase der Nach-
kriegszeit statt. Wohnimmobilien
als vormals „klassische” Anlage,
vor allem auch für mittlere Ein-
kommensschichten, sind wirt-
schaftlich und steuerlich unattrak-
tiv geworden. Der steuerorientierte
Immobilienfonds wird vom Ge-
setzgeber gezielt verhindert und
bekämpft. Die Immobilienaktien-
gesellschaft steckt in Deutschland

im Gegensatz zu anderen Ländern
noch in der Kinderschuhen. Ob-
wohl ausländische Investoren Ka-
pital gerne auch im deutschen Im-
mobilienmarkt investieren würden,
gibt es bisher keine für solche In-
vestitionen in ausreichenden Volu-
mina zur Verfügung stehenden ge-
eigneten Produkte bzw. Formen.
Ein hochindustriealisiertes Land
wie Deutschland ist indes auf die
ausreichende Versorgung mit
Wohn- und Gewerbeimmobilien
und vor allem angesichts des
durchwegs alternden Wohnbestan-
des auf hohe Renovierungsinvesti-
tionen angewiesen. Nicht nur öko-
nomisch, sondern auch juristisch
stellen sich damit neue Herausfor-
derungen zur Gestaltung der recht-
lichen und steuerlichen Rahmenbe-
dingungen. Die Wissenschaft muss
Modelle entwickeln, wie diese at-
traktiv statt wie heute gerade für
ausländische Investoren ab-
schreckend gestaltet werden.
4. Angesichts der Kompliziertheit
der Finanz- und Immobilienpro-
dukte ist eine zunehmend höhere
Qualifikation der Berater und Ver-
mittler gefragt. Das „Vertriebs-
recht” war bislang indes kaum Ge-
genstand rechtswissenschaftlicher
Forschung, obwohl jährlich Hun-
derte von Milliarden Euro an Anle-
gergeldern bewegt werden. Mehre-
re höchstrichterliche Urteile zur
Haftung bei Fehlverhalten im Be-
reich der Vermittlung und Bera-
tung zwingen die Banken und Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen,
ihre Berater und Vermittler wesent-
lich besser zu qualifizieren. In die-
sem Bereich, aber generell im Be-
reich der Kapitalanlagen, ist zudem
eine Qualifizierungsoffensive im
Bereich der Justiz überfällig. Für
den Großteil der Richter sind Kapi-
talanlagen ein Buch mit sieben Sie-
geln. Nicht wenige Urteile der Ein-
gangsgerichte sind eher „Zufalls-
produkte”. Bis hin zum Bundesge-
richtshof zeigen sich bei manchen
Urteilen beträchtliche Defizite in
Bezug auf die Kenntnis der Praxis
und des dort z. B. an Aufklärungs-

und Beratungsleistungen Machba-
ren. Die Wissenschaft muss hier
nicht nur aufklären, sondern auch
moderierend zwischen den Interes-
sen der Produktanbieter und -ver-
mittler auf der einen und der Anle-
ger und Investoren auf der anderen
Seite wirken. Die Rechtsprechung
ist ersichtlich mit der Aufgabe, hier
einen gerechten Interessenausgleich
zu entwickeln, überfordert.
Schon diese nur punktuellen Hin-
weise zeigen die großen Arbeits-
und Aufgabengebiete der Wissen-
schaft im Bereich des Kapitalanla-
gerechts. Von besonderem Interesse
ist zudem, wenn die Forschung
übergreifend auch die wirtschafts-
wissenschaftlichen Aspekte umfas-
st. Deutschland ist nicht nur, wie
häufig plakativ formuliert, mitten
im Wandel von der Industrie- zur
Informationsgesellschaft. Viel-
mehr ist es auch von der Industrie-
gesellschaft zur „Geldgesellschaft”
geworden. Das Geld und damit die
internationalen Finanzströme be-
stimmen heute, wo Dienstleis-
tungs- und Finanzzentralen und
Produktionsanlagen errichtet wer-
den und wo Spitzenforschung statt-
findet. Nicht zufällig stehen die
höchsten Bürotürme in Deutsch-
land dort, wo das meiste Geld be-
wegt wird, nämlich in der Banken-
metropole Frankfurt. Auch Spit-
zenforschung und Produktentwick-
lung werden zunehmend auf priva-
tes Risikokapital angewiesen sein
mit der Konsequenz, dass sie vor
allem in den Ländern betrieben
werden, in denen solches zur Ver-
fügung steht. Attraktive steuerliche
und rechtliche Rahmenbedingun-
gen sind zwar allein nicht ausrei-
chend, aber sie sind gewiss unver-
zichtbar, um internationales Kapi-
tal anzuziehen. Die wissenschaftli-
che Forschung ist deshalb in diesen
Gebieten für die Universitäten eine
interessante Herausforderung. �
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"Das Spiel ist aus", so lautet die
deutsche Übersetzung des Titels ei-
nes Filmes, für den Jean-Paul Sart-
re im Jahr 1947 das Drehbuch ge-
schrieben hat. Es geht dabei um
zwei Menschen, die nach dem Tod
die Chance erhalten, ihr Leben
noch einmal zu führen - gewisser-
maßen zur Notenverbesserung. -
"Faites vos jeux - les jeux sont fai-
ts - rien ne va plus": Das ist der
Wortschatz der Croupiers an den
Roulette-Tischen aller Spielbanken
dieser Welt. Neun davon befinden
sich in Bayern. Sie spielten mit fast
256 Mio. DM - in Euro etwa 130
Mio. - im Jahr 2001 ein neues Re-
kordergebnis ein: Im Vergleich
zum Vorjahr 23% mehr! Offenbar
eine krisensichere Branche mit ei-
ner Dynamik der Zuwachsraten,
die die Glücksritter am neuen
Markt nostalgisch werden läßt.
§ 284 StGB droht demjenigen Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder

Geldstrafe an, der "ohne behördli-
che Erlaubnis öffentlich ein
Glücksspiel veranstaltet", und
wenn er es gewerbsmäßig tut, dann
erwartet ihn Freiheitsstrafe bis zu 5
Jahren. Auf den ersten Blick
scheint das strafrechtliche Glücks-
spielverbot Ordnung zu schaffen.
Das Spiel wäre aus - besser: Es hät-
te gar nicht erst beginnen können -
wenn es keine behördlichen Er-
laubnisse gäbe. Aber wenn man
bedenkt, daß der riesige Glücks-
spiel-Markt - Lotto, Toto, Renn-
wetten, Spielbanken, Spielhallen,
Geldspielgeräte - im Jahr 1998
Umsätze in ganz Deutschland von
fast 40 Milliarden DM gebracht
und fast 9 Milliarden DM in die öf-
fentlichen Kassen gespült hat1,
dann entwickelt man ein gewisses
Verständnis dafür, daß "behördli-
che Erlaubnisse" erteilt werden. 
Vor dem 2. Weltkrieg war in
Deutschland lediglich die Spiel-
bank in Baden-Baden zugelassen
worden. Nach dem Kriege, als die
Konzessionskompetenz in die
Hände der Länder fiel, wurde die
Szene lebhafter. Bis zum Jahre
1974 hatten sich 13 Spielbanken
etabliert, und zwar - von Tra-
vemünde und Westerland abgese-
hen - alle im süd- und südwest-

deutschen Raum zwischen Bad
Neuenahr und Bad Reichenhall. Fi-
nanznöte ließen jetzt aber auch bei
den sozialdemokratisch geführten
Regierungen der Länder Berlin,
Niedersachsen, Bremen, Hamburg
und Nordrhein-Westfalen politi-
sche Hemmungen gegen das "Spiel
der höheren Stände" fallen (so eine
Formulierung der Wirtschaftswo-
che von 1976). Während der Be-
trieb öffentlicher Spielkasinos bis
1974 grundsätzlich in privater
Hand lag, bestimmten die Gesetze
der Länder Nordrhein-Westfalen
von 1974 und Bremen von 1978,
daß Gesellschafter eines Unterneh-
mens zum Betrieb einer Spielbank
nur juristische Personen des öffent-
lichen Rechts oder solche juristi-
schen Personen des privaten
Rechts sein können, "deren Anteile
ausschließlich juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts
gehören"2 . Das Land Nordrhein-
Westfalen selbst darf aber keine
Spielbankanteile übernehmen. Sol-
che Skrupel hatte der bayerische
Gesetzgeber 1995 nicht mehr. Art.
2 Abs. II des Bayerischen Spiel-
bankengesetzes lautet: "Die Er-
laubnis darf nur dem Freistaat
Bayern für einen
Staatsbetrieb

Zur  Dynamik  des  
Glücksspiels  in  einer  rechts-

staatlichen  Ordnung

„Les jeux 
sont faits”?

An der Entwicklung des Glückspielrechts läßt sich ex-
emplarisch zeigen, welche Dynamik aus der menschli-
chen Handlungsfreiheit hervorgeht und wie sehr diese
Dynamik immer neu zur Überprüfung der jeweiligen
Ordnungsstrukturen des Rechts zwingt. Gesetzliche
Eingriffe in die menschliche Freiheit sind im Rechts-
staat nur zulässig und können sich auf Dauer auch nur
durchsetzen, wenn das Gesetz einen sachgerechten
Zweck verfolgt und wenn der Eingriff zur Erreichung
dieses Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen
ist.
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auf Antrag des Staatsministeriums
der Finanzen erteilt werden".
Bemerkenswert ist die Begrün-
dung, die das bayerische Staatsmi-
nisterium des Innern im erfolglo-
sen Prozeß eines Privatunterneh-
men dafür anführt, daß es der Staat
hier riskieren könne, als Unterneh-
mer tätig zu werden. Es meinte,
"Spielbanken ließen sich nicht mit
Wirtschaftsunternehmen verglei-
chen, die nach marktwirtschaftli-
chen Kriterien arbeiteten und sich
insbesondere einem freien Wettbe-
werb stellen müßten". Die (durch §
284 StGB) gesetzlich vorgegebene
Ordnung der staatlich konzessio-
nierten Spielbanken "führe dazu,
daß nur wenige Spielbanken be-
stünden, die ohne echte Konkur-
renz und ohne besondere unterneh-
merische Leistungen automatisch
und risikolos hohe Gewinne erzie-
len könnten"3.
Mit einem Beschluß vom 19.07.00
hat das Bundesverfassungsgericht
an das Grundrecht der Berufsfrei-
heit erinnert, ein Grundrecht, das
Privaten und nicht dem Staat den
freien Zugang zum Beruf und da-
mit auch die Gewerbefreiheit ga-
rantiert4. 
Ebenso wie Nordrhein-Westfalen,
Bremen und Bayern hatte auch Ba-
den-Württemberg die risikolosen
Chancen eines staatlichen Mono-
pols für Spielbanken entdeckt. Die
privaten Betreiber der Spielbanken
Baden-Baden und Konstanz legten
gegen das 1995 geschaffene Ba-
den-Württembergische Spielban-
kengesetz Verfassungsbeschwerde
ein und hatten Erfolg. Zunächst er-
kennt das Bundesverfassungsge-
richt völlig richtig, daß die Einrich-
tung eines Staatsmonopols priva-
ten Unternehmern jede Chance
nimmt, eine Erlaubnis zum Betrieb
einer Spielbank zu erhalten. Da der
"Zugang zum Beruf des Spiel-
bankunternehmers insoweit nicht
von der Qualifikation der Unter-

nehmen oder von sonstigen
Kriterien abhängig ist, auf wel-

che die Bewerber um
eine Erlaubnis Ein-

fluß nehmen können", wirke dieses
Monopol "wie eine objektive Be-
rufszulassungsvoraussetzung".
Solche Grundrechtsbeschränkun-
gen sind an sich nur zulässig, wenn
sie zur Abwehr nachweisbarer oder
höchstwahrscheinlicher schwerer
Gefahren für ein überragend wich-
tiges Gemeinschaftsgut zwingend
geboten sind5. Nun war es aber in
Baden-Württemberg nicht anders
als in Bayern: Der private Betrieb
der jeweiligen Spielbanken hatte
einwandfrei und ohne jegliche Be-
anstandung jahrzehntelang funk-
tioniert. Es war weit und breit kei-
ne Gefahr für überragend wichtige
Gemeinschaftsgüter zu sehen, der
überhaupt hätte begegnet werden
müssen. Richtigerweise hätte dies
bereits für einen Erfolg der Be-
schwerdeführer genügen müssen.
Aber ein so weit gehender Grund-
rechtsschutz der Spielbankunter-
nehmer war dem Bundesverfas-
sungsgericht dann doch unheim-
lich. Dieser Beruf weise nämlich
"atypische Besonderheiten" auf:
"Der Betrieb einer Spielbank ist ei-
ne an sich unerwünschte Tätigkeit,
die der Staat gleichwohl erlaubt,
um das illegale Glücksspiel einzu-
dämmen, dem nicht zu unter-
drückenden Spieltrieb des Men-
schen staatlich überwachte Betäti-
gungsmöglichkeiten zu verschaffen
und dadurch die natürliche Spiellei-
denschaft vor strafbarer Ausbeu-
tung zu schützen". Ausreichend,
im Interesse eines wirksamen
Grundrechtsschutzes allerdings
auch notwendig soll es deshalb
sein, Beschränkungen des Zugangs
zu jenem Beruf nur davon abhän-
gig zu machen, daß mit der im Ein-
zelfall beabsichtigten Beschrän-
kung (bloß) wichtige Gemeinwoh-
lbelange verfolgt werden.
Welche wichtigen Gemeinwohlbe-
lange verfolgt der Gesetzgeber? Er
möchte die Abwehr von Gefahren,
die der Bevölkerung und den Spiel-
teilnehmern durch das öffentliche
Glücksspiel drohen, "effektuieren".
Außerdem möchte er die Spieler-
träge möglichst vollständig zugu-

sten der Allgemeinheit zur Förde-
rung gemeinnütziger Zwecke ver-
wenden. 
Beide Belange schätzt das Bundes-
verfassungsgericht als so gewich-
tig ein, daß sie Beschränkungen
der Berufsfreiheit rechtfertigen
können. Sei es drum. Aber dann
müßten diese Beschränkungen
auch verhältnismäßig sein. Das
Mittel der Verstaatlichung müßte
also geeignet, erforderlich und an-
gemessen sein, um die beiden
Zwecke der Gefahrenabwehr und
der Ertragsabschöpfung zu errei-
chen. 
Ohne weiteres eignet sich die Ver-
staatlichung natürlich zur Gewinn-
abschöpfung, weil "Gewinne in der
Hand privater Spielbankunterneh-
mer nicht mehr entstehen können".
Um eine Antwort auf die wirklich
spannende Frage, ob sich eine Ver-
staatlichung auch dazu eignet, Ge-
fahren für Spieler und Allgemein-
heit wirksamer zu begegnen,
drückt sich das Gericht jedoch her-
um. In methodisch fehlerhafter
Weise begnügt es sich mit der ne-
gativen Behauptung, es seien keine
Anhaltspunkte dafür ersichtlich,
daß die Überführung der Spielban-
ken in die Hand staatlicher Unter-
nehmen ungeeignet sein könnte,
um die Gefahrenabwehr im Be-
reich der Spielbanken zu verbes-
sern. Hier hat das Bundesverfas-



sungsgericht eine Chance vertan,
die Rollenverteilung von Staat und
Wirtschaft in einer freiheitlichen
Verfassungsordnung zu klären.
Muß ein Bäcker künftig beweisen,
daß die Verstaatlichung von
Bäckereien ungeeignet ist, um die
Bevölkerung vor Lebensmittelver-
giftungen zu schützen? Welcher
Gewerbetreibende, welcher An-
gehörige freier Berufe könnte nicht
"wichtige Gemeinschaftsgüter"
wie Leben, Gesundheit, Eigentum
und Vermögen verletzen? Und
warum tun sie es nicht? Lassen wir
einmal alle ethischen Postulate bei-
seite: Weil dieser Staat eine
Rechtsordnung geschaffen hat, die
weitgehend rational ist, deswegen
akzeptiert wird und mit einem ge-
stuften Sanktionensystem präven-
tiv und repressiv Rechtsdurchset-
zung und Rechtsgüterschutz be-
wirkt. Der Staat soll steuern, nicht
rudern. Er soll die Spielregeln
schaffen, neutral und unparteiisch,
er soll Schiedsrichter sein, aber
nicht mitspielen. Wenn er die not-
wendigen Spielregeln für den
Rechtsgüterschutz festgelegt hat,
dann kann es nicht mehr darauf an-

kommen, ob diese Regeln der
Croupier eines Privatunternehmens
oder eines Staatsbetriebs anwendet
- oder verletzt6. 
Letztlich kommt das Bundesver-
fassungsgericht trotz allem zum
richtigen Ergebnis. Im Hinblick
auf den Gewinnabschöpfungs-
zweck wird gesehen, daß eine Ver-
staatlichung zwar geeignet, aber
nicht erforderlich ist. Wie wir alle
wissen, hat der Staat genügend an-
dere Mittel, um auch an die Gelder
Privater zu kommen. 
Im Hinblick auf den Gefahrenab-
wehrzweck macht es das Gericht
spannender. Es sei nicht eindeutig
auszuschließen, daß Spielbankkon-
trolle und Eindämmung der Spiel-
leidenschaft wirksamer sein könn-
ten, wenn die Spielbanken in staat-
licher Trägerschaft geführt werden.
- Danach hat man kaum noch Hoff-
nung auf eine Rettung der Berufs-
freiheit. Aber der letzte Rettungs-
anker hält: Die Verstaatlichung soll
im engeren Sinne nicht mehr ver-
hältnismäßig sein. Der vollständige
Ausschluß der Chance auf Bewer-
bung um den Betrieb einer Spiel-
bank sei angesichts des Umstan-

des, "daß die privat geführten
Spielbanken in Baden-Württem-
berg seit Jahrzehnten beanstan-
dungsfrei, ja erklärtermaßen vor-
bildlich betrieben werden" unzu-
mutbar. Der schwere Eingriff in die
Berufsfreiheit werde durch die an-
gestrebte Verbesserung der Gefah-
renabwehr nicht aufgewogen. Das
Gesetz zur Verstaatlichung der
Spielbanken in Baden-Württem-
berg ist deshalb nichtig. Das ver-
staatlichte Spiel ist aus. Auch in
Bayern? �

1 Vgl. v. Hippel, Zur Bekämpfung
der Spielsucht, ZRP 2001, 559.
2 Vgl. Berg, Zur Konkurrenz zwi-
schen öffentlichen Spielbanken und
privaten Glücksspielvereinen,
MDR 1977, 277; Niestegge, Zur
Kompetenzverteilung zwischen
Bund und Ländern im Spielban-
kenrecht, Dissertation Münster
1983, S. 19 ff. mit Abdruck der Ge-
setze als Anhang 14, 17 (S. 164 ff.).
3 Vgl. BVerwG Urteil v. 23. 8. 1994,
DVBl. 1995, 47
4 Vgl. BVerfGE 102, 197 = DÖV
2001, 74 = GewArch 2001, 61.
Hufen, NJW 1994, 2913 ff wählte
für einen Aufsatz den Titel: "Be-
rufsfreiheit - Erinnerung an ein
Grundrecht". 
5 Vgl. BVerfGE 7, 377 (408 - Apo-
thekenurteil).
6 Vgl. Berg, Die wirtschaftliche
Betätigung des Staates als Verfas-
sungsproblem, GewArch 1990, 225
ff., 233 f.
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Im Rahmen des von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft

geförderten Sonderforschungsbe-
reichs/Forschungskollegs über
"Lokales Handeln in Afrika im
Kontext globaler Einflüsse"
(SFB/FK 560) wird von Prof. Dr.
Ulrich Spellenberg, Ass. jur. Har-
ald Sippel und Privatdozentin Dr.
Ulrike Wanitzek in Kooperation
mit drei afrikanischen und einem
englischen Kollegen ein For-
schungsprojekt über "Bodenrecht
im urbanen und peri-urbanen
Raum in Benin, Ghana und Tansa-
nia" (Teilprojekt B5) durchgeführt.
Unter dem Einfluss der Globalisie-
rung entwickeln sich neue lokale
Formen der Bodennutzung und des
Wirtschaftens. Im Zuge der Libera-
lisierung der Wirtschaft nimmt die
Vermarktung von Boden stark zu.
In dem Forschungsprojekt wird un-
tersucht, zu welchen rechtlichen
Gestaltungen durch die Handeln-
den dies führt. Im Mittelpunkt des
Forschungsvorhabens steht das
vom Rechtspluralismus charakteri-
sierte Gefüge des Bodenrechts in
den untersuchten Ländern. Dieses
umfasst sowohl die staatliche Ge-
setzgebung und Rechtsprechung
als auch das Gewohnheitsrecht.
Das Recht Ghanas und Tansanias
ist von der englischen common
law-Tradition geprägt. In beiden
Ländern beruhen Gesetzgebung
und Rechtsprechung in weiten Tei-
len auf dem Rechtssystem der
früheren Kolonialmacht Großbri-
tannien. Das Rechtssystem von Be-
nin hingegen ist von der früheren
Kolonialmacht Frankreich geprägt

und folgt daher der civil law-Tradi-
tion. In allen drei Ländern spielen
die zahlreichen, sich teilweise stark
voneinander unterscheidenden Ge-
wohnheitsrechtssysteme der jewei-
ligen afrikanischen Kulturen eine
bedeutende rechtliche Rolle, vor
allem auch im Bodenrecht.
In dem Forschungsprojekt wird am
Beispiel des Erwerbs von Boden-
rechtstiteln und ihrer rechtlichen
Absicherung untersucht, welche
neuen rechtlichen Phänomene auf
dem Gebiet des Bodenrechts aus
dem Zusammentreffen von globa-
len und lokalen Faktoren entste-
hen. Der Schwerpunkt der For-
schungen liegt dabei auf dem urba-
nen und peri-urbanen Raum. Fall-
studien werden in ausgewählten
Gebieten der Großstädte Cotonou
(Benin), Kumasi (Ghana) und Dar
es Salaam (Tansania) durchgeführt.
Zur Abstimmung und Weiterent-
wicklung dieser vergleichenden
Forschungen trafen sich im Febru-
ar 2002 die am Projekt beteiligten

sieben Forscherinnen und Forscher
sowie zwei international ausgewie-
sene Wissenschaftler als externe
Berater zu einer internationalen
bodenrechtlichen Arbeitssitzung
an der Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Bayreuth. Hoher Besuch
hatte sich dabei insbesondere aus
Kenia mit dem Vorsitzenden der
dortigen Verfassungskommission,
Prof. Dr. Yash Ghai, und aus Gha-
na mit dem Minister für Landange-
legenheiten und Forstwesen, Prof.
Dr. Kasim Kasanga, eingestellt.
Weitere Teilnehmer an der Arbeits-
sitzung waren Prof. Dr. Gordon
Woodman von der Universität Bir-
mingham, ein ausgewiesener Ken-
ner des ghanaischen Bodenrechts
und ein Experte für Rechtspluralis-
mus, Dr. François Deckon aus To-
go, Dr. Ahonagnon Noël Gbaguidi
aus Benin, und Dr. Ibrahim Juma
aus Tansania, sowie die Gastgeber,
Prof. Dr. Ulrich Spellenberg, Ass.
jur. Harald Sippel und Privatdozen-
tin Dr. Ulrike Wanitzek. Thema des
Arbeitstreffens waren die Auswir-
kungen der Globalisierung auf das
Bodenrecht in ausgewählten afri-
kanischen Ländern. Nach der Vor-
stellung von Forschungsergebnis-
sen wurden aus rechtsvergleichen-
der Sicht aktuelle Fragen des Bo-
denrechts sowie die Veränderun-
gen der Rechte an Land und die da-
mit verbundenen Folgen für die be-
troffene Bevölkerung diskutiert. �
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Afrikanisches 
Bodenrecht
Ulrich Spellenberg, Ulrike Wanitzek und Harald Sippel

Von links, stehend:
Gordon Woodman,
Ibrahim Juma, Noël
Gbaguidi, Ulrich
Spellenberg, Harald
Sippel; sitzend:
François Deckon,
Kasim Kasanga, Ul-
rike Wanitzek, Yash
Ghai
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1. Die politische Finalität der
„Europäischen Union“
Das Verhältnis zwischen der EU
und ihren Mitgliedstaaten ist durch
eine besondere Dynamik geprägt,
die bereits in der Begriffswahl
„Europäische Union“ Ausdruck
findet. Denn diese steht ausweis-
lich des Art. 1 Abs. 2 EU für eine
immer engere Union der Völker
Europas, über deren Ziel damit
freilich nicht viel gesagt ist. Im-
merhin wird auf diese Weise zum
Ausdruck gebracht, dass die aktu-
elle Fassung des EU-V zwar „eine
neue Stufe“ bei der Verwirklichung
dieser Union darstellt, dass es sich
bei ihr jedoch nicht um die endgül-
tige Verfassung des vereinten Eu-
ropas handelt. Das Provisorische,
Etappenhafte der EU kommt aber
auch an anderen Stellen der Verträ-
ge zum Ausdruck, bei der Vertrags-
abrundungsklausel des Art. 308
EG etwa oder bei den sog. Evoluti-
onsklauseln.
Betrachtet man die unionsrechtli-
chen Regelungen über die Finalität
der EU, so ist zumindest sicher,
dass sie nicht im Status quo verhar-
ren oder gar hinter ihn zurückfallen
darf. Art. 2 5.Sp. EU enthält eine
Garantie des gemeinschaftlichen
Besitzstandes (acquis commun-
autaire) und schreibt eine Weiter-
entwicklung der Integration vor.
Dieser Prozess muss allerdings
nicht im Sinne der offiziösen Inte-
grationstheorie auf eine immer
weitergehende Vergemeinschaf-
tung immer neuer Politikfelder
hinauslaufen (sog. „spill-over-ef-
fect“). Denkbar ist es vielmehr
auch, dass er sich als ein Prozess
von „trial and error“ darstellt, dass
sich die EU etwa aus bestimmten
Aufgaben wieder zurückzieht,

wenn sich herausstellt, dass diese
auf nationaler Ebene ebenso gut er-
ledigt werden können wie auf unio-
naler, dass die notwendige Akzep-
tanz für eine EU-Zuständigkeit in
den Mitgliedstaaten dauerhaft fehlt
oder dass sich die Aufgabe erledigt
hat.
Auch wenn die in der politischen
Diskussion kursierenden Beispiele
ein breiter gefächertes Spektrum
verheißen (Vereinigte Staaten von
Europa, Europäische Föderation,
Föderation von Nationalstaaten,
Binnenmarkt etc.), so bleiben für
die weiter Intensivierung der Inte-
gration aus einem rechtlichen
Blickwinkel im Grunde doch nur
zwei Alternativen: die Weiterent-
wicklung zu einem Bundesstaat
oder die Optimierung des aktuellen
„Staatenverbundes“.

2. Der europäische Bundesstaat
Mit einer europäischen Verfassung,
mit der flächendeckenden Anwen-
dung des Mehrheitsprinzips auch
im Vertragsänderungsverfahren,
mit der Parlamentarisierung des In-
stitutionengefüges, der uneinge-
schränkten Etablierung des Vor-
rangs des Unionsrechts, und der
kontinuierlichen Vergemeinschaf-
tung immer neuer Politikfelder
würde die Qualität der EU zwangs-
läufig von der völkerrechtlich-staa-
tenbündischen auf eine staatsrecht-
lich-bundesstaatliche Ebene geho-
ben und ein europäischer Bundes-
staat geschaffen. Manchen er-
scheint dies als gleichsam natürli-
cher Schlusspunkt der Integration,
so dass die EU solange als unfertig
und defizitär empfunden wird, so-
lange sie in Aufbau und Struktur
(bundes-)staatlichen Vor- oder Ver-
gleichsbildern nicht entspricht.

Gegen dieses Konzept bestehen
aber auch erhebliche Einwände. So
lassen die verfassungsrechtlichen
Grundlagen der Mitgliedstaaten ei-
nen endgültigen Souveränitätsver-
lust i.d.R. nicht zu. Auch dürfte die
Akzeptanz diese Ziels bei (fast) al-
len Völkern der Mitgliedstaaten
zweifelhaft sein, und das wiegt
schwer. Denn Legitimität lässt sich
einer politischen Ordnung heute
nurmehr demokratisch vermitteln.
Sie ist auf die von der Herrschaft
betroffenen Menschen bezogen,
die diese als rechtmäßig anerken-
nen müssen. Ein Bundesstaat setzt
insoweit einen hinreichend dichten
Grundkonsens darüber voraus,
dass Konflikte in konsertierten
Verfahren zur Verfolgung gemein-
samer Ziele erfolgreich bewältigt
werden können und die durch Er-
fahrung gesättigte Bereitschaft,
sich durch kompakte regionale
oder soziale Gruppen über Jahr-
zehnte hinweg majorisieren zu las-
sen. Von einem solchen Grundkon-
sens ist die EU jedoch noch eini-
germaßen weit entfernt.

3. Der europäische Staatenver-
bund und seine Optimierung
Die EU kann - wie bisher - aber
auch auf der Ebene des Staatenver-
bundes verharren, wobei die Mit-
gliedstaaten diesen absichern, aus-
bauen und den wechselnden An-
forderungen der Zeit anpassen
müssten.
Für eine solche „Optimierung“
sprechen nicht nur die historische
Kontinuität, sondern auch die poli-
tischen, sozialen und kulturellen
Gegebenheiten. Denn mit dem auf
einen Verfassungsverbund der Mit-
gliedstaaten gegründeten Staaten-
verbund beschreitet Europa seit

Die EU am Scheideweg
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nunmehr 50 Jahren seinen spezifi-
schen - dritten - Weg des „suprana-
tionalen Föderalismus“. Die ihn
kennzeichnende Verklammerung
von unionalem und nationalem
Verfassungsrecht gewährleistet ei-
nerseits die Bewahrung der Euro-
pas Identität prägenden national-
staatlichen Strukturen (Art. 6 Abs.
3 EU); sie ermöglicht aber auch ih-
re partielle Überwindung dort, wo
dies im Interesse von Frieden, Frei-
heit, sozialer Gerechtigkeit und
ökologischer Zukunftsfähigkeit
sachlich geboten ist. Der Staaten-
verbund ist deshalb aller Voraus-
sicht nach kein Transitorium auf
dem Weg zu einer europäischen
Staatsgründung, sondern ein hin-
reichend entwicklungsoffener und
elastischer Ordnungsrahmen, in
dem die Völker Europas ihre im-
mer engere Union organisieren, um
den sich wandelnden ökonomi-
schen, sozialen und ökologischen
Herausforderungen gerecht zu
werden.
Dazu gibt der Vertrag von Nizza im
Rahmen des sog. Post-Nizza-Pro-
zesses insbesondere folgende Ge-
genstände vor: die Zuständigkeits-
abgrenzung zwischen der EU und
den Mitgliedstaaten unter Schär-
fung des Subsidiaritätsprinzips,
den Status der in Nizza proklamier-
ten Charta der Grundrechte, die
Vereinfachung der Verträge und ei-
ne verbesserte Einbeziehung der
nationalen Parlamente in die unio-
nalen Entscheidungsstrukturen.
Der Europäische Verfassungskon-
vent wird sich ihrer annehmen.
Verschiedentlich wird auch eine
explizite Umbenennung der Verträ-
ge in eine Verfassung propagiert.
In der Tat ist der Verfassungsbe-
griff nicht denknotwendig mit der
Existenz eines Staates verknüpft,
sondern vor allem deshalb auf den
Staat bezogen, weil der Staat eben
die Form politischer Herrschaft
war, die es mit Hilfe der Verfas-
sung seit dem 17. Jahrhundert zu
ordnen und in die Schranken zu
weisen galt. Gleichwohl sollte der
Begriff der „Verfassung“ ange-

sichts der erheblichen Vorbehalte,
die seiner Anwendung auf die EU
in zahlreichen Mitgliedstaaten ent-
gegenschlagen, vermieden und der
des Verfassungsvertrages gewählt
werden. Dem Staatenverbund wäre
er angemessener, bringt er dessen
Radizierung in den Verfassungs-
ordnungen der Mitgliedstaaten und
deren Herrschaft über die Verträge
doch auch begrifflich auf den
Punkt.
Das nationale Verfassungsrecht
setzt der Summe der auf die EU
übertragbaren Kompetenzen Gren-
zen. Das verpflichtet dazu, das
Prinzip der begrenzten Einzeler-
mächtigung beizubehalten und zu
schärfen sowie vor allem bei der
Vergemeinschaftung neuer Poli-

tikbereiche eng begrenzende For-
mulierungen (Residualklauseln,
Harmonisierungsverbote, Festle-
gung bestimmter Handlungsfor-
men etc.) zu wählen. Darüber hin-
aus können bestimmte Politikbe-
reich auch „renationalisiert“ wer-
den (Regionalförderung, Kohäsi-
onspolitik, Teile der Umweltpoli-
tik, Naturschutz).

Die Forderungen nach einer voll-
ständigen Abschaffung nationaler
Vetopositionen im Rat sowie nach
der Parlamentisierung des uniona-
len Regierungssystems liegen auf
derselben Linie wie jene nach der
Schaffung eines europäischen Bun-
desstaates. Bei ihnen geht es um
die Etablierung eines bundesstaat-
lichen Modells, in dem sich die
Union an den Mitgliedstaaten vor-
bei auf eine eigenständige Legiti-
mationsgrundlage stützen soll. Da-
gegen bestehen jedoch die bereits
erwähnten Bedenken. Unproble-
matisch ist es demgegenüber, die
parlamentarischen Mitwirkungs-
rechte der nationalen Parlamente
zu stärken. Ihre kontinuierliche
Entmachtung wird in allen Mit-

gliedstaaten als zentrales Problem
der Integration begriffen und ist
vielfach als das eigentliche Demo-
kratiedefizit der EU ausgemacht
worden. Bei der Fortschreibung
der Verträge muss es deshalb dar-
um gehen, die nationalen Parla-
mente in die sekundärrechtliche
Rechtssetzung auf Unionsebene
einzubeziehen. Das entspricht ei-

Die europäische
Kommision in Brüs-
sel.
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I. Gegenwärtige Situation des
Strafrechts 
Die gegenwärtige Situation im
Strafrecht ist dadurch gekennzeich-
net, dass seit der zweiten Hälfte des
letzten Jahrhunderts sämtliche Teil-
bereiche des Strafrechts von Refor-
men erfasst worden sind. Hiervon
sind sowohl der Allgemeine Teil
des Strafrechts als auch der Beson-
dere Teil und das Strafverfahrens-
recht betroffen. Besonders hervor-
zuheben sind die A

Ausweitung des Wirtschafts- und
Umweltstrafrechts, die Bekämp-
fung der organisierten Kriminalität,
die Erweiterung des Strafrechts-
schutzes von Frauen und Kindern
und die Neugestaltung des Rechts
der internationalen Zusammenar-
beit in Strafsachen. Diese Entwick-
lung ist keineswegs abgeschlossen.
Denn die Globalisierung der Wirt-
schaft und das Vordringen neuer
Technologien in den Bereichen
Computertechnik, Telekommuni-
kation und Biotechnologie wirken
sich auf die Kriminalität aus und er-
fordern entsprechende Reaktionen
des Gesetzgebers. Diese müssen
sich häufig an internationalen Ver-
einbarungen orientieren, die im
Rahmen des Europarats, der Ver-
einten Nationen und der OECD ge-
troffen worden sind. Diese Vorga-
ben wiederum werden häufig auch
von der Europäischen Gemein-
schaft aufgegriffen, die die Mit-
gliedstaaten zur Vornahme entspre-
chender Maßnahmen verpflichtet.
Deshalb bedeutet die zunehmende
Europäisierung des Strafrechts eine
Herausforderung, der sich die
Strafrechtswissenschaft stellen
muss. 
Diese Entwicklung ist im Wesentli-
chen auf zwei Gründe zurückzu-
führen: Zum einen nimmt die Eu-
ropäische Gemeinschaft Einfluß
auf das Strafrecht der Mitgliedstaa-
ten im Sinne der Schaffung oder
Ergänzung der Straftatbestände, um
Rechtsgüter der Europäischen Ge-
meinschaft, insbesondere deren fi-
nanzielle Interessen, wirksam zu
schützen. Zum anderen soll durch
die Rechtsangleichung der Straf-

Europa -
Strafrech
Gerhard Dannecker

Kernstück der Strafrechtswissen-
schaft ist die Strafrechtsdogmatik.
Sie befasst sich mit der Anwen-
dung des geltenden Rechts. Die
deutsche Strafrechtswissenschaft
ist durch eine Abkehr vom begriff-
lich geschlossenen Systemdenken
und eine Hinwendung zum konkre-
ten Problemdenken gekennzeich-
net, das eine gleichmäßige und
voraussehbare Rechtsanwendung
im Interesse der Absicherung einer
rechtsstaatlichen Strafgewalt ga-
rantieren soll. Sie bedient sich da-
bei der Strafrechtsgeschichte, der
Rechtsphilosophie und auch der
Rechtsvergleichung, die ange-
sichts der zahlreichen internatio-
nalen Übereinkommen des Euro-
parats, der Vereinten Nationen und
der OECD zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt. Insbesondere im Zu-
sammenhang mit dem Europarecht
erlebt die Rechtsvergleichung eine
Renaissance, wie sie seit der Auf-
klärung nicht mehr zu verzeichnen
war. Denn in Europa geht es nicht
mehr um eine nationale Ebene, bei
der ein Land bestimmte internatio-
nale Vorgaben oder Regeln und In-
stitutionen eines anderen Landes
mehr oder weniger unmittelbar
oder modifiziert übernimmt. Ziel
ist es vielmehr, durch eine gewisse
Rechtsharmonisierung die im Zu-
sammenhang mit der grenzüber-
schreitenden Kriminalität auftre-
tenden Schwierigkeiten abzubauen
und eine großräumige Kriminalpo-
litik zu verfolgen. Diesen Aufgaben
muß sich die Strafrechtswissen-
schaft stellen.

ner schon im Vedel-Bericht ange-
legten Forderungen, die sich nicht
nur zahlreiche nationale Parlamen-
te, sondern auch das Europäische
Parlament zu eigen gemacht haben,
und die in dem Protokoll über die
Rolle der einzelstaatlichen Parla-
mente in der Europäischen Union
zum Amsterdamer Vertrag sogar
einen primärrechtlichen Anknüp-
fungspunkt findet.
Auch die Charta der Grundrechte
(GC) ist - ungeachtet aller positiven
Konnotationen, die mit dem Schutz
der Grund- und Menschenrechte
immer verbunden sind - problema-
tischer, als es auf den ersten Blick
erscheinen mag. Denn sie weckt
mit den in den Grundrechten ver-
steckten Zielbestimmungen - Recht
auf Bildung (Art. 14), Recht zu Ar-
beiten (Art. 15), Schutz vor unge-
rechtfertigter Entlassung (Art. 30),
gerechte und angemessene Arbeits-
bedingungen (Art. 31) - zum einen
Hoffungen, die sie nicht einlösen
kann. Zum anderen besitzen Grun-
drechtskataloge eine stark unitari-
sierende Wirkung. Ein europäi-
scher Grundrechtskatalog, der nicht
nur die EG-Organe bände, sondern
im (weiten) Anwendungsbereich
des Unionsrechts auch die Behör-
den und Gerichte der Mitgliedstaa-
ten, ginge notgedrungen zu Lasten
nationaler Grundrechtsgarantien.
Diesen drohte ein ähnliches
Schicksal wie den Grundrechten
der deutschen Landesverfassungen,
die trotz Art. 142 GG über ein
Schattendasein nie hinausgekom-
men sind. Für eine Bundesverfas-
sung mag dies strukturadäquat sein,
für einen Verfassungsverbund
nicht. �

Das Europaparla-
ment in Straßbourg.



37spektrum  2/02

JURA

vorschriften der einzelnen Mit-
gliedstaaten eine effektive Verbre-
chensbekämpfung erreicht werden.
Daneben sollen - vor allem im Be-
reich des Wirtschaftsstrafrechts -
unterschiedliche Rahmenbedingun-
gen innerhalb des gemeinsamen
Marktes vermieden werden. Trotz
fehlender eigener Strafgewalt der
Europäischen Gemeinschaft ist das
Strafrecht Gegenstand der Justizi-
ellen Zusammenarbeit. So nennt
Art. 31 Abs. 3 EUV beispielhaft die
schrittweise Annahme von Maß-
nahmen zur Festlegung von Min-
destvorschriften über die Tatbe-
standsmerkmale strafbarer Hand-
lungen und die Strafen in den Be-
reichen organisierte Kriminalität,
Terrorismus und illegaler Drogen-
handel als Schwerpunkte für ein
gemeinsames Vorgehen im Bereich
der Zusammenarbeit der Justiz-
behörden. Die im Strafrecht ergrif-
fenen  Maßnahmen betreffen zum
einen die Verbesserung und Intensi-
vierung der zwischenstaatlichen
Zusammenarbeit und zum anderen
die Rechtsangleichung auf dem
Gebiet des materiellen Strafrechts,
so z.B. den Betrug zum Nachteil
der Gemeinschaft, die Korruption,
die Geldfälschung, die Geldwäsche
zum Nachteil der EG, die Beteili-
gung an einer kriminellen Organi-
sation, rassistische und fremden-
feindliche Handlungen, den Verga-
bebetrug, die Schlepperei, die Un-
terstützung der illegalen Einreise
und des illegalen Aufenthalts, den
Menschenhandel und die sexuelle
Ausbeutung von Kindern und Kin-
derpornographie. Weiterhin wur-
den die Festlegung von Mindest-

vorschriften über die Tatbestands-
merkmale strafbarer Handlungen
und die Strafen im Bereich des
Drogenhandels, das Umweltstraf-
recht und die Strafbarkeit juristi-
scher Personen sowie die Ein-
führung eines europäischen Haft-
befehls und die Ersetzung der Aus-
lieferung durch die Überstellung
konkretisiert. 

II. Perspektiven für die Straf-
rechtsdogmatik 
Im kontinentaleuropäischen Recht
geht die Strafrechtsdogmatik vom
Strafgesetz als ihrer Grundlage und
Grenze aus, arbeitet den begriffli-
chen Inhalt und Aufbau des Rechts-
satzes heraus, ordnet den Rechts-
stoff in einem System und versucht,
neue Wege der Begriffsbildung und
Systematik zu gehen. Durch die
fortlaufende Auslegung des gelten-
den Rechts unter kritischer Prü-
fung, Vergleichung und Einord-
nung der Judikatur dient die Straf-
rechtsdogmatik als Brücke zwi-
schen Gesetz und Praxis der gleich-
mäßigen, sich allmählich erneuern-
den Anwendung des Strafrechts
durch die Gerichte und damit in ho-
hem Maße der Gerechtigkeit. Straf-
rechtsdogmatik macht keinen Sinn,
wenn das Rechtssystem nur aus ei-
ner Summe von Einzelentscheidun-
gen besteht, die in keiner sachli-
chen Beziehung zueinander stehen,
wenn also eine chaotische Rechts-
welt vorliegt. Unter diesen Voraus-
setzungen bedarf es keiner Diszi-
plin, die sich mit der Konstruktion,
der Rekonstruktion und der Syste-
matisierung von rechtlichen Regeln
befasst. Aber auch in einer voll-

ständig geordneten Rechtswelt, in
der alle Konflikte durch ein konsi-
stentes Regelsystem vorab ent-
schieden sind, ist eine Rechtsdog-
matik überflüssig; es gibt für sie
nichts zu tun. Vollständig konsi-
stente Regelsysteme sind jedoch
nicht vorstellbar, weder in Syste-
men des Präjudizienrechts noch in
kodifizierten Rechtsordnungen.
Daher muss die Funktion der Kon-
struktion, der Rekonstruktion und
der Systematisierung von rechtli-
chen Regeln wahrgenommen wer-
den, wenn ein konsistentes Regel-
system angestrebt wird. Fehlt es
hieran, so liegt Willkür und damit
das Gegenteil von Recht vor. 
Wenn wir uns die Frage nach den
Perspektiven der Strafrechtswis-
senschaft stellen, ist diese Frage
nicht nur eine prognostische, son-
dern auch eine normative in dem
Sinne, dass zu klären ist, welche
Art von Strafrechtsdogmatik wir
brauchen, um die anstehenden Auf-
gaben zu lösen. Das Spektrum
reicht von einer funktionalen oder
ontologischen, einer strafzweckori-
entierten oder strafzweckindiffe-
renten, einer nationalen oder eu-
ropäischen, vielleicht sogar bis zu
einer internationalen Strafrechts-
dogmatik. Im Hinblick darauf, daß
die zukünftige Entwicklung des
Strafrechts maßgeblich durch die
zunehmende Internationalisierung
geprägt sein wird, liegt hierin einer
der wichtigsten Faktoren, dem sich
die Strafrechtsdogmatik stellen
muss. Insbesondere die Rechtsakte
der EG-Organe wirken so intensiv
auf die nationalen Rechtsordnun-
gen ein, dass selbst das im Ur-
sprung stark national geprägte
Strafrecht hiervon nicht unberührt
bleibt. Dies belegen zahlreiche Ur-
teile, in denen sich der EuGH mit
Urteilen nationaler Strafgerichte
befassen musste, so die Cassis de
Dijon-Entscheidung, in der sich die
Frage nach dem freien Warenver-
kehr stellte, oder das Maisurteil, in
dem die Verpflichtung der Mit-
gliedstaaten festgestellt wurde, die
Rechtsgüter der EG ebenso zu

 Aufgabe für die
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schützen wie die eigenen und hier-
für geeignete, effektive und ab-
schreckende Maßnahmen vorzuse-
hen - eine Verpflichtung, die inzwi-
schen standardmäßig in Richtlinien
und Verordnungen aufgenommen
wird. 
Das Gemeinschaftsrecht kann zwar
nicht Quelle des Strafrechts sein,
wohl aber ergeben sich aus dem
Vorbehalt des Gemeinschaftsrechts
Begrenzungen für das Strafrecht
und das Strafverfahrensrecht: Straf-
vorschriften dürfen weder zu einer
Diskriminierung von Personen
führen, noch die Grundfreiheiten
des Gemeinschaftsrechts beschrän-
ken. Dies hat der EuGH in zahlrei-
chen Entscheidungen dargelegt und
nationale Strafurteile für gemein-
schaftswidrig erklärt. Wer z.B. ein
Diplom in einem Mitgliedstaat der
EU erworben hat, hat damit
grundsätzlich die Berechtigung, in
einem anderen Mitgliedstaat den
erlernten Beruf auszuüben, auch
wenn innerstaatliche (Straf-)Nor-
men entgegenstehen. Dennoch be-
steht in diesem Bereich keineswegs
Klarheit. So ist noch nicht entschie-
den, in welchem Umfang die Kapi-
talverkehrsfreiheit der Bekämpfung
der internationalen Steuerflucht
entgegensteht, soweit es um die
strafrechtliche Verantwortung von
ausländischen Bankangestellten
geht, die in einem Drittstaat Gelder
deutscher  Bürger zur Kapitalanla-
ge entgegennehmen und davon aus-
gehen müssen, dass die Steuer-
pflichtigen die Einnahmen später
nicht versteuern werden. 
Die Strafrechtslehre hat ein ausdif-
ferenziertes Straftatsystem ent-
wickelt. Die Lehre vom Verbrechen
ist der Versuch, die strafbare Hand-
lung als Ganzes durch Aufstellung
allgemeiner Merkmale theoretisch
zu erfassen. Durch die Gliederung
des Verbrechensbegriffs in Tatbe-
standsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit
und Schuld soll die Lösung der Fäl-
le sicher und von Gefühlserwägun-
gen unabhängig gemacht werden.
Die allgemeinen Merkmale des
Verbrechensbegriffs, die in der

Lehre vom Verbrechen zusammen-
gefasst werden, ermöglichen eine
rationale, sachgebundene und
gleichmäßige Rechtsanwendung.
Sie tragen dadurch maßgeblich zur
Gewährleistung der Rechtssicher-
heit bei. Die Gefahr einer zu sehr
auf abstrakte Formeln gebrachten
Strafrechtsdogmatik besteht darin,
daß der Richter sich auf die Auto-
matik der theoretischen Begriffe
verlässt und dadurch die Besonder-
heiten des Einzelfalles übersieht.
Dies soll anhand eines Beispiels
aus der E-Commerce-Richtlinie
deutlich gemacht werden, die die
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet,
auf dem Gebiet des elektronischen
Geschäftsverkehrs eine Rechtshar-
monisierung herbeizuführen. Diese
Richtlinie sieht eine Haftungsprivi-
legierung für den Diensteanbieter
in Fällen vor, in denen dieser keine
Kenntnis von rechtswidrigen Inhal-
ten der Daten Dritter hat. Wie ist
nun zu entscheiden, wenn nicht der
Diensteanbieter selbst, sondern ein
Angestellter irrtümlich annimmt,
dass die Voraussetzungen der Haf-
tungsbefreiung vorliegen? Um
auch die Angestellten in den Ge-
nuss der Vergünstigung kommen zu
lassen, wird in der Strafrechtsdog-
matik der Versuch unternommen,
die Haftungsbefreiung als dem Tat-
bestand vorgeschalteten Filter, als
Tatbestandsbegrenzung, als pflicht-
begrenzendes Rechtswidrigkeits-
merkmal oder als Schuldaussch-
ließungsgrund einzuordnen und
hieraus die Behandlung des Irrtums
abzuleiten.
Entscheidend muß jedoch stets die
Lösung der Sachfragen bleiben,
hinter dieser müssen die Erforder-
nisse der Systematik als nachrangig
zurücktreten. Allerdings würde ein
genereller Verzicht auf Allgemein-
begriffe auf eine Abdankung der
Strafrechtswissenschaft hinauslau-
fen, und dies kann nicht richtig
sein, da eine gleichmäßige und ge-
rechte Anwendung der rechtlichen
Regeln in einem Rechtsstaat ge-
währleistet werden muss. 
Aufgabe der Strafrechtsdogmatik

ist es weiterhin, die nationalen
Grenzen des Gemeinschaftsrechts,
die auf soziokulturellen und histo-
risch traditionellen Eigenheiten be-
ruhen, herauszuarbeiten. Auch
hierzu ein Beispiel aus der E-Com-
merce-Richtlinie: Grundsätzlich
bestimmt sich die Rechtmäßigkeit
der ins Netz gestellten Inhalte nach
dem Herkunftsland, in dem die In-
formationen ins Netz eingegeben
werden. Allerdings sind die Mit-
gliedstaaten berechtigt, besonderen
kulturellen Umständen in ihrem
Land durch Beibehaltung oder Ein-
führung von Strafvorschriften
Rechnung zu tragen. Hierbei darf
sicherlich nicht auf die Anfälligkeit
der Bürger für Täuschungen abge-
stellt werden. In diesem Bereich
stellt der EuGH auf einen aufge-
klärten Verbraucher ab. Deshalb
wurde die deutsche Rechtspre-
chung, die den besonders leicht-
gläubigen Verbraucher schützen
wollte, als gemeinschaftswidrig an-
gesehen. Hingegen trägt der EuGH
im Bereich von Spiel und Wette
den kulturellen Eigenheiten und
Traditionen weitgehend Rechnung
und lässt Einschränkungen des frei-
en Warenverkehrs zu. Hierbei han-
delt es sich um eine wenig überzeu-
gende Differenzierung, die einge-
hender Auseinandersetzung bedarf. 
Aufgabe der Strafrechtsdogmatik
ist es sodann, die Anwendbarkeit
rechtsstaatlicher Garantien des Ge-
meinschaftsrechts auf „europäisier-
tes” Strafrecht sicherzustellen, so
z.B. des Analogieverbots und des
Grundsatzes nullum crimen sine le-
ge, wenn die gemeinschaftsrechts-
konforme Auslegung mit dem
Wortlaut einer Strafnorm nicht
mehr in Einklang steht. Generell
wird es darum gehen, die Garantien
der EuRK auch in der EG durchzu-
setzen. Weiterhin sind für Blankett-
verweisungen des nationalen Straf-
rechts auf gemeinschaftsrechtliche
Ver- und Gebotsnormen die verfas-
sungsrechtlichen Grenzen heraus-
zuarbeiten, die sich aus dem Demo-
kratieprinzip, dem Gesetzlichkeit-
sprinzip und dem Bestimmtheits-
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grundsatz ergeben. Insbesondere
dynamische Verweisungen auf das
Gemeinschaftsrecht sind im Hin-
blick auf eine Entmachtung des na-
tionalen Strafgesetzgebers und da-
mit im Hinblick auf das Demokra-
tieprinzip problematisch.
Aufgabe der Strafrechtsdogmatik
ist es schließlich, gemeinschafts-
rechtliche Vorgaben für das natio-
nale Strafrecht im Wege der ge-
meinschaftskonformen Auslegung
zu berücksichtigen. Hiervon sind
auch unbestimmte Rechtsbegriffe
wie z.B. die Fahrlässigkeit betrof-
fen. Diese setzt nach h.M. eine
Sorgfaltspflichtverletzung voraus.
Hierbei sind die zahlreichen Son-
dernormen, die den außerstrafrecht-
lichen Bereich regeln, zu beachten.
Wenn ein Sachverhalt vorliegt, der
von einer Sondernorm erfasst wird,
darf das nationale Strafrecht keine
weitergehenden Pflichten statu-
ieren, sofern die Sondernorm die
Reichweite der erlaubten Gefahr
oder des erlaubten Risikos absch-
ließend regelt und nicht nur auf ei-
ne Mindestharmonisierung gerich-
tet war. In diesen Fällen hat der Ge-
meinschaftsgesetzgeber die Interes-
senabwägung auch für das Straf-
recht verbindlich geregelt. Auch
die Grundfreiheiten selbst können
bei der Bestimmung der Sorgfalts-
widrigkeit zum Maßstab werden.
So darf der nationale Erst-impor-
teur, der ein Produkt aus einem an-
deren Mitgliedstaat importiert, kei-
ner strengeren Verantwortung un-
terliegen als ein Händler, der seine
Produkte im Inland bezieht. In ei-
nem Binnenmarkt ist bereits der
Begriff des Importeurs unzutref-
fend: es gibt nur noch Händler.  
Die Aufgaben, die sich der Straf-
rechtsdogmatik stellen, erfordern
teilweise auch grundsätzliche Neu-
orientierungen, so z.B. die Ein-
führung der Strafbarkeit juristi-
scher Personen: Dem Straftatsy-
stem liegt eine ex ante-Perspektive
der Verhaltensnorm zugrunde: die
Deutung der Straftat als Verletzung
einer strafrechtlichen Verhaltens-
norm. Wenn man hier nicht mehr

vom strafrechtlichen Handlungsbe-
griff ausgeht, sondern aus der ex
post-Perspektive die Frage auf-
wirft, ob die juristische Person für
eine Rechtsgutsverletzung verant-
wortlich gemacht werden kann,
entsteht ein neues System. Ein sol-
ches Zurechnungssystem ist auch
für das Wirtschaftsstrafrecht in ei-
ner zunehmend arbeitsteiligen Ge-
sellschaft angebracht, denn es trägt
der Verlagerung der Kategorie des
Gebots und Verbots auf die Verant-
wortlichkeit Rechnung. Bereits
heute werden Tathandlungen wie
das Inverkehrbringen gefährlicher
Produkte normativiert, um nicht die
physisch handelnden Mitarbeiter
eines Unternehmens, sondern die
Geschäftsleitung zu erfassen. In
Deutschland überträgt die Recht-
sprechung die Rechtsfigur der Or-
ganisationsherrschaft, die für die
organisierte Kriminalität entwickelt
worden ist, auf das Wirtschafts-
strafrecht. Hier zeigt es sich, dass
der Strafrechtsdogmatik eine be-
merkenswerte Stabilität innewohnt
und sich Wandlungen im System
der allgemeinen Verbrechenslehre
nur langsam vollziehen, aber den-
noch vollzogen werden müssen. 
Schließlich zwingen Überlegungen
zur internationalen Harmonisierung
des Strafrechts dazu, sich über vor-
zugswürdige Lösungsalternativen
dogmatischer Streitfragen zu ver-
ständigen. Diese Bestrebungen zie-
len teilweise auf die Schaffung ei-
nes europäischen Modellstrafge-
setzbuchs ab, teilweise betreffen sie
nur das Wirtschaftsstrafrecht und
teilweise nur den Subventionsbe-
trug, die Bestechung,  Absprachen
im Vergabeverfahren, Geldwäsche,
Hehlerei, Korruption, Untreue,
Amtsmisbrauch sowie Amtsge-
heimnisverrat betreffe. Auch hierin
liegt eine Aufgabe für die Straf-
rechtsdogmatik, die nicht mehr auf
der Basis einer bestimmten positi-
ven Rechtsordnung möglich ist,
sondern bereits den möglichen Re-
gelungsgehalt der Strafgesetze be-
grenzen kann

III.  Ausblick
Angesichts der Internationalisie-
rung des Strafrechts in der Europäi-
schen Gemeinschaft und der bevor-
stehenden Osterweiterung der Eu-
ropäischen Union wird Europa zu
einer Herausforderung für eine der
Gerechtigkeit verpflichtete Straf-
rechtswissenschaft. Die Befassung
mit dem Strafrecht und seiner Ent-
wicklung ist kein Luxus, sondern
eine Notwendigkeit, um eine frei-
heitliche Rechtsordnung in der Eu-
ropäischen Union und ihren Mit-
gliedstaaten zu garantieren. Eine
reine Binnenstrafrechtsdogmatik
verliert angesichts dieser Entwick-
lung ihre Berechtigung und muss
sich, wenn sie absolut verstanden
wird und glaubt, alle Probleme lö-
sen zu können, sogar die Frage
nach ihrer Wissenschaftlichkeit ge-
fallen lassen. Nehmen wir hingegen
die Herausforderung an, die die In-
ternationalisierung und Rechtshar-
monisierung des Strafrechts bedeu-
tet, so bedarf es einer Fortentwick-
lung der nationalen Strafrechtsdog-
matik in Richtung auf eine gemein-
same europäische Strafrechtsdog-
matik. Eine nationale Rechtswis-
senschaft, auch wenn sie sich auf
gemeinsame Rechtstraditionen
stützt wie in Deutschland, Frank-
reich, Italien, Spanien und Öster-
reich, wird angesichts der gegen-
wärtigen Strafrechtsentwicklung
zunehmend an ihre Grenzen stoßen.
Helmut Coing, der eine gemeinsa-
me europäische Wissenschaft for-
dert, kommt zu dem Ergebnis: „Die
Aufgabe, die damit vor uns liegt, ist
groß; aber sie würde der Rechtswis-
senschaft auch eine neue Würde ge-
ben; die Bindung an die Staatsgren-
zen, die schon Rudolf v. Jhering als
unwürdig bezeichnet hat, wäre da-
mit überwunden.” Diese Aufgabe
eröffnet auch der Strafrechtswis-
senschaft neue Perspektiven, die
auszuleuchten notwendig und loh-
nend ist. �
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Die Ausgangslage: „Cassis-
Rechtsprechung” des EuGH
Deutlich wird die Bedeutung des
Lebensmittelrechts nicht zuletzt in
der Häufigkeit der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofes zu
diesem Gebiet: Zurückgehend auf
das Urteil des EuGH vom
20.2.1979 in der Rechtssache
120/78 - Rewe-Zentral-AG/Bun-
desmonopolverwaltung für Brannt-
wein [Cassis de Dijon] -, Slg.
1979, S. 649 = ZLR 1979, S. 343,
wird die gemeinschaftliche Recht-
sprechung zu dem Themenkom-
plex der Art. 28 (ex-Art. 30) und
30 (ex-Art. 36) EGV unter dem
Begriff „Cassis-Rechtsprechung”
behandelt.
Art. 28 EGV untersagt alle men-
genmäßigen Einfuhrbeschränkun-
gen und Maßnahmen gleicher Wir-
kung zwischen den Mitgliedstaa-
ten, wobei jedoch nach Art. 30
EGV etwa zum Schutze der Ge-
sundheit und des Lebens von Men-
schen und Tieren Einfuhr-, Aus-
fuhr- und Durchfuhrverbote sowie
-beschränkungen zulässig sind.
Von den Mitgliedstaaten auf dieser

Grundlage sowie der vom EuGH
anerkannten sogenannten imma-
nenten Schranken des Art. 28 EGV
- nämlich „zwingen Erfordernis-
sen”, d. h. Allgemeininteressen wie
z. B. dem Verbraucherschutz - er-
lassene Vorschriften sind somit be-
sonders geeignet, den freien Wa-
renverkehr im Binnenmarkt einzu-
schränken. Um dem entgegenzu-
wirken, bedurfte es der „Europäi-
sierung” des Lebensmittelrechts
mittels der üblichen Instrumente
zur Herstellung des Binnenmark-
tes, der gegenseitigen Anerken-
nung und Harmonisierung. Als
Konsequenz bedingt nahezu jede
tatsächliche Entwicklung im Be-
reich der Lebensmittel ihre rechtli-
che Regulierung, was zu einer na-
hezu unüberschaubaren Fülle an
gemeinschaftlichen und mitglied-
staatlichen Rechtsnormen führte
und führt.

Die Einrichtung der For-
schungsstelle für Deutsches und
Europäisches Lebensmittelrecht
an der Universität Bayreuth
Seit ihrer Gründung am 9.2.1990 -
seinerzeit noch unter dem Namen
Forschungsstelle für Lebensmittel-
recht - begleitet die Forschungs-
stelle für Deutsches und Europäi-
sches Lebensmittelrecht die ge-
meinschaftliche und mitgliedstaat-
liche Entwicklung in diesem aus-
gesprochen dynamischen Rechts-
gebiet. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatte keine konzentrierte, einen

Gesamtansatz wählende, rechts-
wissenschaftliche Befassung mit
dieser Materie stattgefunden. Ent-
faltete Tätigkeiten beschränkten
sich vielmehr im Wesentlichen auf
den Bereich der Forschung, eine
Einbindung in den Lehrbetrieb
deutscher Universitäten hatte kaum
stattgefunden. Um die Fülle von
Einzelregelungen systematisch
aufzuarbeiten, sollte eine effektive
wissenschaftliche und dogmatische
Behandlung dieses Rechtsgebietes
an einer rechts- und wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät einer
Hochschule stattfinden.
Die Einrichtung einer Forschungs-
stelle erlaubte es hierbei, den inter-
disziplinären Besonderheiten des
Lebensmittelrechts gerecht zu wer-
den, das nicht nur eine zivil-, straf-
oder öffentlich-rechtliche Speziali-
sierung erfordert, sondern gerade-
zu beispielhaft Berührungspunkte
zu all diesen Bereichen unter Ein-
beziehung auch ökonomischer Fra-
gen aufgreift. Daher sind an der
Forschungsstelle die Lehrstühle für
Öffentliches Recht und Wirt-
schaftsrecht (Prof. Dr. Wilfried
Berg), Strafrecht, Strafprozess-
recht und Informationsrecht (Prof.
Dr. Gerhard Dannecker), Bürgerli-
ches Recht, Handels-, Gesell-
schafts- und Wirtschaftsrecht
(Prof. Dr. Lutz Michalski), Volks-
wirtschaftslehre - Wirtschaftstheo-
rie (Prof. Dr. Peter Oberender) und
Öffentliches Recht, Völker- und
Europarecht (Prof. Dr. Rudolf

Entwicklung 
und Regulierung
Rudolf Streinz, Lars O. Fuchs

Lebensmittelrecht ist und wird zu-
sehends Europarecht. Denn Le-
bensmittel sind - wie auch Arznei-
mittel - Waren, auf die die Grund-
freiheit des freien Warenverkehrs,
eines der grundlegenden Prinzipi-
en des Gemeinsamen Marktes, und
das Binnenmarktprinzip geradezu
beispielhaft Anwendung finden.

Lebensmittel  und  Recht
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Streinz) beteiligt. Eine vollständige
und fundierte wissenschaftliche
Durchdringung der Materie insge-
samt konnte nur durch eine diese
Teildisziplinen verbindende Be-
trachtung herbeigeführt werden,
die vorhandenes Fachwissen in ei-
ner zentralen Einrichtung konzen-
triert.

Tätigkeiten der Forschungsstelle
für Deutsches und Europäisches
Lebensmittelrecht
Zur Erfüllung ihres Auftrages ist
die Forschungsstelle für Deutsches
und Europäisches Lebensmittel-
recht darum bemüht, ein ausgewo-
genes Verhältnis an Angeboten für
Praxis, Wissenschaft und Lehre zu
finden.

Veranstaltungen für die Praxis
Die Forschungsstelle für Deut-
sches und Europäisches Lebens-
mittelrecht veranstaltet periodisch
Symposien zu aktuellen lebensmit-
telrechtlichen Fragestellungen. Sie
spricht hierbei alle im Bereich des
Lebensmittelrechts tätigen Kreise
an und wählt für die jeweiligen
Vorträge und Diskussionen kompe-
tente Referenten aus. Der Themen-
bogen spannte sich bei den bisheri-
gen Veranstaltungen von „Deut-
sches und Europäisches Lebens-
mittelrecht” (1990) über „Lebens-
mittelüberwachung und Verbrau-
cherschutz als Staatsaufgabe”
(1991), „Novel Food - Rechtliche
und wirtschaftliche Aspekte der
Anwendung neuer biotechnologi-
scher Verfahren bei der Lebensmit-
telherstellung” (1993), „Kontrolle
der Anwendung des Europäischen
Wirtschaftsrechts in den Mitglied-
staaten” (1996) und „Neuartige Le-
bensmittel - Problemaufriß und
Lösungswege” (1998) bis zu „Le-
bensmittelrecht und Verbraucher-
schutz im Wandel” (2001). Mit
ihrem für den 9. und 10 Juli 2002
geplanten Symposium „Transpa-
renz und Verbraucherinformation
im Lebensmittelrecht” greift die
Forschungsstelle wiederum ein ak-
tuelles, auch und gerade für die

Praxis bedeutsames Thema auf.
Universitäre Angebote
Um die am Lebensmittelrecht be-
teiligten Kreise mit geschultem
„Nachwuchs” versorgen zu kön-
nen, bzw. hieran interessierten Stu-
dierenden eine entsprechende Qua-
lifikationsmöglichkeit zu bieten,
veranstaltet die Forschungsstelle
regelmäßig eine in der Regel als
Blockveranstaltung konzipierte
Vorlesung zum deutschen und eu-
ropäischen Lebensmittelrecht
nebst Einführung in das Welthan-
delsrecht, die fachbereichsüber-
greifend für alle Interessierten
geöffnet ist. Als Lehrbeauftragter
wurden wissenschaftlich besonders
qualifizierte Praktiker wie Prof. Dr.
Matthias Horst (Bund für Lebens-
mittelrecht und Lebensmittelkunde
- BLL, Bonn), Ministerialdirektor
a. D. Prof. Dr. Dieter Eckert (Bun-
desministerium für Gesundheit)
und Rechtsanwalt Dr. Alfred Ha-
gen Meyer (München; übrigens ei-
ner der ersten Doktoranden der
Forschungsstelle) gewonnen. Vor-
lesungsbegleitend wird hierbei fa-
kultativ die Möglichkeit zur Teil-
nahme an einer Klausur mit lebens-
mittelrechtlichem Bezug angebo-
ten, die bei Bestehen zum Erhalt
eines entsprechenden Scheines
führt.
Darüber hinaus veranstalten die
Mitglieder der Forschungsstelle re-
gelmäßig Seminare mit lebensmit-
telrechtlichem Bezug, bei denen
sich die Teilnehmer vertiefend in
besondere Materien einarbeiten
können.

Wissenschaftliche Tätigkeiten
Die Mitglieder der Forschungsstel-
le veröffentlichen regelmäßig wis-
senschaftliche Beiträge in den ein-
schlägigen Fachzeitschriften, wo-
durch es der Forschungsstelle im-
mer wieder gelingt, das Augen-
merk auf aktuelle Entwicklungen
zu richten und diese dogmatisch
aufzuarbeiten. Mitglieder der For-
schungsstelle sind stets wesentlich
an dem von der Wissenschaftlichen
Gesellschaft für Lebensmittelrecht

(Prof. Dr. Friedhelm Hufen,
Mainz) veranstalteten Deutschen
Lebensmittelrechtstag in Wiesba-
den beteiligt. Sie sind Mitglieder
mehrerer wissenschaftlicher Beirä-
te.
Zudem wurden und werden von
den Mitgliedern der Forschungs-
stelle zahlreiche Dissertationsvor-
haben mit lebensmittelrechtlichem
Bezug betreut, die teilweise in der
Schriftenreihe der Forschungsstel-
le veröffentlicht sind.

Sonstige Aktivitäten
Durch Auswertung der in den ein-
schlägigen juristischen Fachzeit-
schriften erscheinenden (rechts-
)wissenschaftlichen Artikel wurde
eine lebensmittelrechtliche Daten-
bank aufgebaut, die derzeit über
2000 Beiträge berücksichtigt. Mit-
tels dieser Datenbank, die durch
Mitarbeiter der Forschungsstelle
ständig aktualisiert wird, ist ein
schneller Überblick über die le-
bensmittelrechtlich relevante Lite-
ratur möglich, der Recherchearbei-
ten innerhalb dieser komplexen
Materie deutlich erleichtert.

Aktuelle Schwerpunkte
Neben dem bereits angesproche-
nen, diesjährigen Symposium und
der Durchführung universitärer
Lehrveranstaltungen liegt der der-
zeitige Schwerpunkt der wissen-
schaftlichen Arbeit in der Beob-
achtung aktueller Entwicklungen
auf gemeinschaftlicher Ebene. Zu
dem „Dauerthema” BSE gesellt
sich die Beobachtung und Auswer-
tung gesetzgeberischer Tätigkeiten
auf dem Gebiet der „Neuartigen
Lebensmittel” („Novel Food”) und
genetisch veränderter Organismen:
Hier hat die Europäische Kommis-
sion jüngst neue Vorschläge vorge-
legt, insbesondere für eine „Ver-
ordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates über genetisch
veränderte Lebens- und Futtermit-
tel” (Dok. KOM (2001) 425
endg.), eine „Verordnung des Eu-
ropäischen Parlaments und des Ra-
tes über die Rückverfolgbarkeit
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und Kennzeichnung genetisch ver-
änderter Organismen und über die
Rückverfolgbarkeit von aus gene-
tisch veränderten Organismen her-
gestellten Lebensmitteln und Fut-
termitteln” (Dok. KOM (2001) 182
endg.) sowie eine „Verordnung des
Europäischen Parlaments und des
Rates über die grenzüberschreiten-
de Verbringung genetisch verän-
derter Organismen” (Dok. KOM
(2002), 85 endg.). Der Schwer-

punkt der aktuellen gemeinschaft-
lichen Rechtssetzung und damit
auch der Tätigkeit der Forschungs-
stelle liegt derzeit auf der „Verord-
nung (EG) Nr. 178/2002 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 28.1.2002 zur Festlegung
der allgemeinen Grundsätze und
Anforderungen des Lebensmittel-
rechts, zur Errichtung der Europäi-
schen Behörde für Lebensmittelsi-
cherheit und zur Festlegung von

Verfahren zur Lebensmittelsicher-
heit”, einem Regelungswerk, das
weitreichende Bedeutung für die
mitgliedstaatliche Gesetzgebung
hat. Auch diese europäische
„Dachregelung” wird jedoch die
Dynamik des Lebensmittelrechts
nicht wesentlich reduzieren kön-
nen, so dass auch in Zukunft aus-
reichende Arbeitsgebiete für die
Forschungsstelle für Deutsches
und Europäisches Lebensmittel-

Europa der Rechtskulturen
Peter Häberle

E inem der Gründerväter der Eu-
ropäischen Gemeinschaften, J.

Monnet, wird das Wort zugeschrie-
ben, müsste er Europa noch einmal
gestalten, würde er heute mit der
Kultur beginnen. Dieses Bekennt-
nis wirkt programmatisch, vor al-
lem für die Juristischen Fakultäten
europäischer Universitäten, denen
die Bildung und Ausbildung „Eu-
ropäischer Juristen” als verantwor-
tungsvolle Zukunftsaufgabe anver-
traut ist. Unter der Federführung
von Professor Dr.Dr.h.c. mult. Pe-
ter Häberle und Kanzler Dr. E.
Beck hat sich die Universität Bay-
reuth auf ihre Weise dieser Heraus-
forderung gestellt und - durch ihren
Afrikaschwerpunkt auf den kul-
turübergreifenden Dialog bestens
vorbereitet - im Jahre 1999 das in-
terdisziplinär ausgerichtete Institut
für „Europäisches Recht und
Rechtskultur” in Form einer zen-
tralen Forschungseinrichtung ins
Leben gerufen. Am 12. November
1999 fand der internationale Eröff-
nungskongress über Grundfragen
der europäischen Integration statt,
zu dem sich rund 90 Rechtswissen-

schaftler und Praktiker aus
Deutschland, Griechenland, Spani-
en, Österreich, Luxemburg, der
Schweiz und der Ukraine in Bay-
reuth versammelten. Am Anfang
des wissenschaftlichen Tagungs-
programms stand der Vortrag von
Oberlandesgerichtspräsident R.
Böttcher, Bamberg, über den „Eu-
ropäischen Juristen”. Professor
E.G. Mahrenholz, der ehemalige
Vizepräsident des Bundesverfas-
sungsgerichts, vermittelte aus der
doppelten Perspektive des Richters
und zugleich des Wissenschaftlers
vertieften Einblick in die Rolle der
„Europäischen Verfassungsgerich-
te” im europäischen Integrations-
prozess. Spanien war vertreten
durch Professor E. Bacigalupo,
Richter am Penal Tribunal Supre-
me in Madrid. Er erläuterte die
„Bedeutung der Menschenrechte
für die modernen Strafprozessord-
nungen”. Einen weiten themati-
schen Horizont entfaltete Professor
D. Tsatsos (Fernuniversität Hagen,
Universität Athen und Mitglied des
Europäischen Parlaments) mit sei-
nem Referat über die „Europäische

Unionsgrundordnung”. Den Ab-
schlussvortrag zum Thema „Die
Rolle des Europäischen Gerichts-
hofes bei der Integration” gestalte-
te Professor G. Hirsch, damals
Richter am EuGH in Luxemburg
und heute Präsident des Bundesge-
richtshofes. Alle Vorträge sind im
von Professor P. Häberle herausge-
gebenen Jahrbuch des öffentlichen
Rechts, Bd. 49 (2001), S. 1 ff. pu-
bliziert.
Die bewusst gewählte Themenviel-
falt der Eröffnungsveranstaltung
kennzeichnet die Forschungsaus-
richtung des gesamten Institutes.
Im Mittelpunkt seiner wissen-
schaftlichen Arbeit stehen
zunächst die Grundlagenthemen
der Europäischen Rechtskultur und
der Europäischen Integration. An-
gesichts der derzeitigen Verfas-
sungsdebatte, des Post-Nizza-Pro-
zesses und der geplanten EU-
Osterweiterung könnte die Aufga-
benstellung aktueller nicht sein.
Aber auch spezifische Teilfelder
wie das europäische Wirtschafts-
recht, das Wirtschaftsstrafrecht,
das europäische Steuerrecht und, in
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methodologischer Hinsicht, die
Rechtsvergleichung finden den ih-
nen gebührenden Stellenwert. Vor-
gesehen ist auch die Veröffentli-
chung der wissenschaftlichen Er-
träge vom Institut betreuter Koope-
rationsprojekte und die Förderung
von Publikationen junger ausländi-
scher Wissenschaftler. Auch die
Studien von Professor P. Häberle
zur Europäischen Rechtskultur und
zur Europäischen Verfassungslehre
(zahlreiche Monographien und
Aufsätze sind in insgesamt 13
Sprachen übersetzt) wollen einem
rechtskulturellen Gesprächsforum
immer wieder thematische Anstös-
se geben. Für die Lehre wurde ein
dem Forschungsschwerpunkt ent-
sprechendes Programm entwickelt.
Zunächst soll ein europarechtlich
orientierter Magisterstudiengang
weiter ausgebaut werden. Studen-
tinnen und Studenten aus Spanien
und Ungarn gehören zu den ersten
erfolgreichen Absolventen. Derzeit
kommen die Teilnehmer des Magi-
sterprogramms u.a. aus der Ukrai-
ne und Griechenland.
Im Rahmen eines Europäischen
Graduiertenkollegs ist ein interna-
tionales Austauschprojekt für Dok-
toranden geplant. Schon seit
Herbst 1999 wurden junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler
aus Spanien und Italien im Rahmen
ihrer Dissertationsprojekte von
Professor Häberle betreut. Zu den
besonderen Erfolgen dieses gemei-
neuropäischen Wissenschaftsdia-
logs gehört, dass im Sommer 2001
ein spanischer Programmteilneh-
mer an der Universität Granada
den Grad eines „doctor europaeus”
erwerben konnte. Das viel zitierte
Dictum „von Bologna nach Brüs-
sel” (H. Coing) wird hier europäi-
sche Teilwirklichkeit. Doch auch
die Praxis darf nach dem Konzept
des Bayreuther Institutes nicht zu
kurz kommen. Juristen mit abge-
schlossenem Hochschulstudium -
vor allem Interessenten aus Osteu-
ropa - sollen in spezifischen Fort-
bildungsveranstaltungen für An-
wälte, Notare oder Richter auf die

europarechtlichen Fragestellungen
vorbereitet werden, die für ihren
jeweiligen Beruf von besonderer
praktischer Bedeutung sind. Hier
wird heute und zukünftig auch die
Zusammenarbeit mit dem Notar-
verein, dem Anwaltsverein und
verschiedenen Instituten zur Rich-
terfortbildung gesucht.
Die kollegiale Leitung des Institu-
tes teilen sich, mit Professor
Dr.Dr.h.c.mult. Peter Häberle als
geschäftsführenden Direktor, die
folgenden weiteren Gründungsmit-
glieder: Professor Dr. G.
Dannecker, Professor em.
Dr.Dr.h.c. W. Gitter, Professor Dr.
J. Sigloch, Professor Dr. U. Spel-
lenberg und Professor Dr. R.
Streinz. Die von den Institutsträ-
gern vertretenen juristischen und
wirtschaftswissenschaftlichen Teil-
disziplinen stehen für das breite
Spektrum der Forschungsarbeit
und laden junge Wissenschaftler
aus Europa zu kontinuierlichem in-
terdisziplinärem Gespräch ein. Für
eine anregende Diskussionsgrund-
lage sorgen aber auch zahlreiche
Gastvorträge renommierter Wis-
senschaftler aus Europa und darü-
ber hinaus, die in den vergangenen
drei Jahren unter großem Zuspruch
der Bayreuther Studentinnen und
Studenten stattgefunden haben.
Hier nur einige Schlaglichter: Die
Professoren P. Ridola, V. Santanto-
nio (Rom) und J. Luther (Pisa) re-
ferierten mehrfach über die Verfas-
sungsentwicklung und den Par-
teienstaat Italiens, Professor F. Ba-
laguer (Granada) über das Rechts-
quellensystem in Spanien, Profes-
sor A. López Pina über den spani-
schen Regionalismus als Muster
europäischer Gemeinschaftsstruk-
turen. In Professor Z. Posavec fand
das kroatische Verfassungsrecht ei-
ne wichtige Stimme und jüngst
kam mit Professor Y. Huh Korea zu
Wort. Die Reihe der Vorträge wird
in den nächsten Semestern fortge-
setzt, nicht zuletzt um Begegnun-
gen der europäischen Verfassungs-
kultur mit der Welt der Verfas-
sungsstaaten zu ermöglichen und

jeder Form eines unreflektierten
Eurozentrismus entgegenzuwir-
ken. Auch das gehört zu den Auf-
gaben einer gleichermaßen selbst-
bewussten und selbstbescheidenen
Europäischen Juristenausbildung.
Ein nüchternes Wort zu den Finan-
zierungsfragen darf nicht fehlen.
Für die Gründungsphase und die
Durchführung des Eröffnungskon-
gresses hat Professor Häberle dem
Institut einen finanziellen Anschub
aus seinem Max-Planck-For-
schungspreis (1998) zur Verfügung
gestellt. Darüber hinaus sollen der
Forschungseinrichtung Mittel aus
dem allgemeinen Universitätshaus-
halt zur Verfügung stehen und
Drittmittel aus Förderprojekten der
EU eingeworben werden. Um eine
abschließende Übersicht über die
ausländischen Kooperationspartner
und die internationalen Kontakte
zu geben, sei auf die folgenden for-
mellen und informellen Kooperati-
onsbeziehungen verwiesen: In Ost-
europa bestehen vor allem Kontak-
te zur Universität Pecs (Ungarn)
und zum Verfassungsgericht der
Ukraine, in Westeuropa zu den
Universitäten Bordeaux (Frank-
reich), Birmingham (England),
Granada (Spanien), Leuven (Belgi-
en) Thessaloniki (Griechenland),
Rom und Pisa (Italien).
Europa als Kultur-, Werte- und
Wissenschaftlergemeinschaft steht
vor mannigfachen Herausforderun-
gen. Es gilt seine Verfassung zu
konzipieren, die Frage nach der
kulturellen Identität Europas und
seiner Nationen zu beantworten,
den Dialog zwischen einer eu-
ropäischen Jurisprudenz und all
ihren Nachbarwissenschaften in-
tensiv zu fördern. Das Bayreuther
Institut will dazu, nicht zuletzt an-
gespornt durch die gegraphische
Nähe zu den osteuropäischen
Nachbarn, die Rolle eines
Brückenbauers übernehmen. �
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wettbewerbsschädigend
Subventionen

kriminalitätsfördernd&&

E in eklatantes Beispiel für eine
derartige Entwicklung mit ne-

gativen Folgen für die Wirtschafts-
und Sozialordnung ist der besonde-
re Schutz der Subventionsvergaben
in einem eigenständigen Straftat-
bestand, § 264 StGB.
Dass Subventionszahlungen zu be-

trügerischen Manipulationen und
zu Missbrauch von Finanzmitteln
verlocken, war in der Literatur
schon lange Zeit vermutet worden.
Welches Ausmaß diese Manipula-
tionen und Missbräuche aber hat-
ten, ist in Deutschland zuerst durch
Tiedemann im Jahre 1974 nachge-
wiesen worden. Die Bestandsauf-
nahme war erschreckend: Un-
durchschaubare und wenig durch-
dachte Vergabevorschriften, groß-
zügige Vergabepraxis und man-
gelnde Kontrolle luden geradezu
ein, die Subventionstöpfe zu plün-
dern.
Durch Präzisierung der Vergabe-
vorschriften, Einführung schärferer
Kontrollen, Begründung von Of-
fenbarungspflichten, insbesondere
im Subventionsgesetz, und durch
Ermöglichung strafrechtlicher
Ahndung schon im Vorfeld der Be-
reicherung und Vermögensschädi-
gung meinte der deutsche Gesetz-
geber den Missständen begegnen
zu können. - Grundlegend gebes-
sert hat sich die Situation jedoch
nicht. Im Gegenteil, es ist eine
Ausdehnung und Verlagerung der
Schwerpunkte sozialgefährlichen
und sozialschädlichen Verhaltens
auszumachen. Neben den nach wie
vor von außen durch betrügerische
Manipulation begründeten Fehllei-
tungen von Finanzmitteln ist z.T.
eine weitgehende Schlamperei und
Selbstbedienungsmentalität bei
den für die Vergabe von Subventio-
nen zuständigen Stellen zu erken-

nen: Ausschreibungen werden um-
gangen, bestimmte Firmen werden
bei der Auftragsvergabe bevorzugt,
Gelder werden für nicht förde-
rungswürdige Vorhaben ausgezahlt
oder zweckentfremdet verwendet. -
Schon in der im Anschluss an den
Jahresbericht des Präsidenten des
Europäischen Rechnungshofs zum
EU-Haushalt 1996 im Jahre 1998
geführten Diskussion ging es je-
weils um nicht zweckentsprechend
genutzte Geldsummen in zwei-
und dreistelliger Millionenhöhe
auf den verschiedensten Gebieten
der Europäischen Union. Genannt
wurden die „Agentur für Transme-
diterrane Netze” (ARTM), das Eu-
ropäische Amt für humanitäre Hil-
fe (ECHO), die Direktorate Touris-
musförderung und Osteuropa so-
wie die EU-Forschungsförderungs-
programme. Die allein im Haushalt
des Jahres 1996 vom Europäischen
Rechnungshof nachgewiesener-
maßen vermissten rd. 9 Mrd. DM
lassen Schätzungen, dass 20 % des
EU-Haushalts bzw. 20 Mrd. DM
durch betrügerische Praktiken dem
Haushalt entzogen wurden, recht

Harro Otto

Strafgesetze dienen der Sicherung
und Steuerung sozialen Verhaltens.
Sie knüpfen vielfach an Regelun-
gen des Zivilrechts und des öffent-
lichen Rechts an und sichern damit
deren Durchsetzung, Wirksamkeit
und Verlässlichkeit. Soweit diese
Regelungen der sozialen Entwick-
lung angepasst werden, hat auch
das Strafrecht teil an der dynami-
schen sozialen Entwicklung. Verfe-
stigen diese Regelungen jedoch so-
zialschädliche Sachverhalte, so er-
langen die strafrechtlichen Nor-
men die verhängnisvolle Bedeu-
tung, diesen Zustand zu verstär-
ken. Es werden Ordnungsstruktu-
ren zementiert, die die soziale Ent-
wicklung behindern. Die dynami-
sche Entwicklung der Wirtschafts-
und/oder Sozialordnung wird
blockiert und die bestehende Ord-
nung durch Schaffung krimineller
Anreize gefährdet. - Die Straf-
rechtswissenschaft kann sich da-
her nicht nur mit der Interpretation
und Anwendung des Strafrechts
beschäftigen, sie muss auch beob-
achten, wo Strafrecht überflüssig
oder schädlich ist und sozialwidri-
ge Entwicklungen begünstigt.

Prof. Dr. Harro Ot-
to, Lehrstuhl für
Strafrecht
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wahrscheinlich erscheinen. Gleich-
wohl ist dieser Schaden gering im
Verhältnis zu den Summen, die
durch die Verantwortlichen von
vornherein für Zwecke bestimmt
werden, die strukturelle Fehlent-
wicklungen begünstigen, weil par-
tikularen Interessengruppen nach-
gegeben und als vorübergehend ge-
dachte Anpassungshilfen zu stän-
digen Erhaltungshilfen werden.
Was dem einen hier Landwirt-
schaft, Steinkohlebergbau, Schiff-
bau und Bekleidungsindustrie sind,
ist dem anderen der mit 113 % sei-
nes Produktionswertes subventio-
nierte Hartweizen. In den letzten
Jahren ist nicht etwa eine Besse-
rung der Situation eingetreten, son-
dern eine „Stabilisierung der Be-
trugsfälle nach Zahl und Schadens-
ausmaß”.
Seit Jahren wird nicht nur in der
Literatur darauf hingewiesen, dass
hier planwirtschaftliche Strukturen
zementiert werden, wobei das Gros
der Unternehmen und Steuerzahler
durch hohe Steuerzahlungen bela-
stet wird, damit wenige Begünstig-
te staatliche Hilfen erhalten. Der
Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung fordert seit Jahren
den Abbau von Subventionen unter
Hinweis auf die volkswirtschaftli-
chen Kosten, die sich langfristig
daraus ergeben, dass die Verbrau-
cher und Verarbeiter mit höheren
Preisen, die Steuerzahler mit höhe-

ren Steuern und die Exportunter-
nehmen mit einer realen Höherbe-
wertung der D-Mark belastet wer-
den. So heißt es im Jahresbericht
1993/94: „Da das Anreizsystem
verzerrt wird, kommt es zu einer
Fehlallokation der Produktivkräfte.

Der Wachstumsspielraum wird be-
einträchtigt, das Entstehen neuer
Arbeitsplätze in der Zukunft verzö-
gert. Zahlreiche empirische Unter-
suchungen belegen einhellig, daß
diese volkswirtschaftlichen Kosten
weit höher sind, als an einzelwirt-
schaftlichen Erträgen in den ge-
schützten Branchen anfällt. Hinzu-
zurechnen sind auch noch die ne-
gativen Wirkungen auf andere
Länder, besonders auf die Entwick-
lungsländer und die Reformländer
in Mittel- und Osteuropa, deren
Exportchancen vermindert wer-
den”. Im Hinblick auf die Ebene
der EU sieht der Sachverständigen-
rat die Integrationsdividende aus
der Vollendung des Binnenmarktes
durch den Schutz vor Importwett-
bewerb bald aufgezehrt. 
Nennenswerte Erfolge sind diesen
Bemühungen allerdings nicht zu-
teil geworden. Für das Jahr 1999
stellte der Europäische Rechnungs-
hof fest, dass allein Betrügereien in
Höhe von 1,2 Mrd. DM aufgedeckt
worden seien, die Dunkelziffer
aber als erheblich angesehen wer-
den müsse. Der Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung
mahnte auch im Jahresbericht
1999/2000, dass mit der Dauersub-
ventionierung von Unternehmen,
die sich aus eigener Kraft nicht hal-
ten können, niemandem gedient
sei, der Schaden sei auf mittlere
Sicht vielmehr weit größer als der
Nutzen. - Bestätigt wird eine Ana-
lyse des Sachverhalts durch das
Handelsblatt aus dem Jahre 1994.

Zutreffend charakterisierte das
Handelsblatt damals die Situation
in einem Untertitel eines Artikels
über die Praxis der Subventionen:

„Die Theoretiker der Machbarkeit,
die in allen politischen Parteien das
Sagen haben, glauben, mit Auf- und
Zulagen Investitionen und Konsum
oder den Export steuern zu können.
In Wirklichkeit eröffnen sie nur
Quellen der ungerechtfertigten Be-
reicherung.” - Deshalb ist der Frage
nicht auszuweichen, ob ein System,
in dessen Strukturen bereits Unre-
gelmäßigkeiten, Verschwendung,
Zweckentfremdung von Finanzmit-
teln, Korruption und Betrug ange-
legt sind, durch einen besonderen
Straftatbestand zu schützen ist. Hin-
reichend erscheint hier der allge-
meine Betrugstatbestand, der nach
überzeugender Auffassung der h.M.
im deutschen Strafrecht schließlich
auch Betrüger davor schützt, dass
ihnen die Beute durch Betrug ent-
zogen wird.
Unrealistisch wäre es jedoch, ein
Umdenken der Politik in diesem
Bereiche gerade im Strafrecht zu
erwarten. Das Subventionswesen
wird weiter gedeihen, und der Ruf
nach strafrechtlichen Maßnahmen
zu seinem Schutz wird den Blick
weiterhin von seinen grundsätzli-
chen Problemen ablenken. Die
Entwicklung des Wettbewerbs
wird behindert, die Anreize zur
wohlfeilen Selbstbedienung blei-
ben erhalten, der gesamtwirtschaft-

liche Schaden erweitert. �
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V or allem junge, bedürftige Che-
miker bei ihrer Forschung zu

fördern, ist das Ziel der 1986 ge-
gründeten und nach dem Kulmba-
cher Chemiker Dr. Ing. Hans M.
Fischer und dessen Frau benannten
„Fischer-Stiftung“. Zweck dieser
Stiftung ist die Förderung von For-
schungsarbeiten auf sem Gebiet
der Organischen Chemie.
Bei der Einrichtung der Stiftung
hat Dr. Fischer an die schwierigen
Verhältnisse gedacht, unter denen
er selbst studieren musste: Da es zu
seiner Schulzeit in Kulmbach kein
Gymnasium gab, legte er 1930 an
der Oberrealschule in Bayreuth
(heute Graf Münster Gymnasium)
das Abitur ab und nahm dann das
Chemiestudium in München unter
sehr beengten Umständen auf. Da-
mals hatte die Chemie durch die
Verleihung zahlreicher Nobelprei-
se an deutsche Wissenschaftler und
durch große industrielle Erfolge ei-
nen sehr hohen Stellenwert. Daher
drängten sich im Gegensatz zu
heute Studenten um die begehrten
Laborarbeitsplätze, die sich zwei
Studenten teilen mussten. 
Aus diesem Grunde wechselte der
junge Student nach kurzer Zeit an
die ETH in Zürich, doch musste er
erkennen, dass er sich das extrem
teure Studium an der ETH nicht
leisten konnte. Er kehrte daher
wieder nach München zurück. Mit
der Diplomhauptprüfung, der er
sich bei seinem Namensvetter, dem
Nobelpreisträger Hans Fischer
1937 unterzog, schloss er das Che-
miestudium erfolgreich ab. Er be-
gleitete dann Herrn Hellberger, ei-

nen Fischer-Schüler, der gerade ei-
ne Berufung erhalten hatte, nach
Berlin, wo er 1939 promovierte.
Unmittelbar danach wurde er zur
Wehrmacht einberufen. 
Die beruflichen Aussichten waren
für junge Chemiker unmittelbar
nach Kriegsende sehr schlecht,
wurden doch die Betriebe der ehe-
maligen IG Farben Industrie de-
montiert, Chemiker wurden kaum
gebraucht. Dr. Fischer bekam da-
her erst 1947 eine Anstellung bei
der Firma Hoechst. Aus seinen Ar-
beiten in der Arzneimittelherstel-
lung sowie auf textilchemischen
und photographischen Gebieten re-
sultierten mehrere Patente, obwohl
ihm kriegsbedingte Leiden sehr zu
schaffen machten. 1954 wechselte
er zu einem Konstanzer Arzneimit-
telbetrieb. 
Als seine Leiden eine vorzeitige
Pensionierung erzwangen, kehrte
er nach Kulmbach zurück, verfolg-
te aber die Entwicklungen der Che-
mie weiter mit größtem Interesse
und freute sich sehr über die Grün-
dung der Bayreuther Universität,
zu der er von Anfang an Kontakte
knüpfte. Dr. Fischer starb 1988,
seine Frau und Mitstifterin ein Jahr
später. Beide  haben sich außeror-
dentlich für die Forschungen an der
Universität Bayreuth interessiert,
die schon damals auf die Erfor-
schung der chemischen Vorgänge
bei Herz- Kreislauferkrankungen
gerichtet waren. 
Zwischen mir und dem Ehepaar Fi-
scher und mir hat sich so eine sehr
freundschaftliche Beziehung ent-
wickelt. Da Herr und Frau Fischer

letztendlich an den Folgen einer
Herz-Kreislauferkrankung gestor-
ben sind, wurde mir die Forschung,
wie diese Krankheit entsteht, zu ei-
nem besonderen Anliegen. Dafür
wurden auch die aus der Fischer-
Stiftung fließenden Erträge ver-
wendet. 
Im Gegensatz zu den Jahren, in de-
nen Herr Fischer studierte, wird die
Finanzierung des Studiums bis
zum Diplom heute durch staatliche
Zuwendungen mehr oder weniger
gefördert. Während der Doktorar-
beit kann der Doktrand durch Assi-
stententätigkeit seinen Lebensun-
terhalt bestreiten. Es gibt aber im-
mer wieder Phasen, in denen Stu-
dierende finanzielle Lücken haben
und diese konnten durch sparsa-
men Einsatz der Mittel der Fischer
Stiftung überbrückt werden. 
Nach 15 jähriger Förderung inter-
essiert natürlich, was diese Förde-
rung bewirkt hat: Herz-Kreislau-
ferkrankungen nehmen als Todes-
ursache heute eine Spitzenstellung
ein. Im Gegensatz dazu waren sie
in der Nachkriegszeit selten. Diese
Zeit war durch Nahrungsmangel,
insbesondere an Fett geprägt. Es
liegt also nahe, die enorme Steige-
rung der Todesraten infolge von
Herz-Kreislauferkrankungen in zu
reichhaltiger Ernährung begründet
zu sehen. Diese Zusammenhänge
glauben wir heute erklären zu kön-
nen: 
Man hat schon vor langer Zeit er-
kannt, dass bei Atherosklerosepati-
enten Plaques in den Arterien ab-
gelagert werden, die reich an Cho-
lesterin sind. Cholesterin ist ein ab-

Fischers 
Förder-Nutzen
Gerhard Spiteller



47spektrum  2/02

CAMPUS

solut lebenswichtiger Stoff, der
den Membranen der Zellwände
Geschmeidigkeit verleiht. Chole-
sterin kann der Körper selbst her-
stellen, aber ein gewisser Teil wird
auch über die Nahrung aufgenom-
men. Cholesterin ist fast aussch-
ließlich in tierischen Nahrungsfet-
ten enthalten, nicht aber in pflanz-
licher Nahrung. Wenn man tieri-
sches Fett konsumiert, wird dieses
im Darm resorbiert und gelangt in
das Blut. Es wird dort teilweise mit
einer Eiweißkomponente umhüllt
und schließlich in low density lipo-
protein (LDL) verwandelt. 
Dieses LDL ist ein Riesenmolekül,
das aus einem Kern von Choleste-
rinmolekülen besteht, an die Fett-
reste gebunden sind. Dieser Kern
ist von einer Schicht von soge-
nannten Phospholipiden umgeben
(eine Art Fett und zugleich ein es-
sentieller Bestandteil von Zell-
membranen), in die wieder eine Ei-
weißkomponente eingebaut ist.
Diese Eiweißkomponente wird von
den Zellen, die die Blutgefäße aus-
kleiden, mit Hilfe einer anderen Ei-
weißkomponente erkannt und an
deren Oberfläche festgehalten. Die
Eiweißkomponente an der Zel-
loberfläche (ein Rezeptor) um-
schließt das LDL Molekül und
transportiert es in das Zellinnere,
wo es in Einzelbestandteile zerlegt
wird. Das so in Freiheit gesetzte
Cholesterin wird dann in der Zell-
wand aufgenommen. Dieser Pro-
zess ist gut geregelt, das heißt, die
Zelle produziert nur solange Re-
zeptoren, solange sie Cholesterin
braucht. 
Man hat nun gefunden, dass LDL
sehr empfindlich gegenüber Sauer-
stoff ist und „oxidiert“ werden
kann. Dieses oxidierte LDL wird
nicht mehr von seinen Rezeptoren
erkannt, sondern reagiert mit soge-
nannten Macrophagen, die es un-
beschränkt aufnehmen und dann
als Plaques in den Arterien abgela-
gert werden und diese verstopfen.
Es konnte gezeigt werden, dass im
künstlich oxidierten LDL die Ei-
weißkomponente verändert ist und

daher nicht mehr von den Rezepto-
ren erkannt wird. Daher richteten
sich die Anstrengungen zur
Bekämpfung der Atherosklerose
vor allem auf eine Senkung des
Cholesterinspiegels. 
Uns interessierte vor allem, dass
oxidiertes LDL Atherosklerose
auslöst, denn der Chemiker kann
meist erkennen, was bei solchen
Prozessen passiert. Als Chemiker
denkt man anders als ein Mediziner
oder Biochemiker, man fragt ein-
fach, welche im LDL enthaltenen
chemischen Verbindungen beson-
ders oxidationsempfindlich sind
oder noch besser, man unterwirft
LDL einer künstlichen Oxidation
und vergleicht dann, welche zu-
sätzlichen Stoffe bei diesem Pro-
zess gebildet werden. Das haben
wir getan und dabei nachgewiesen,
dass bei der Oxidation zunächst
nicht der Eiweißteil des LDL oxi-
diert wird, sondern die an das Cho-
lesterin gebundenen Fettreste: Die-
se Fettreste stammen im wesentli-
chen von einer doppelt ungesättig-
ten Fettsäure, Linolsäure, die
reichlich im Nahrungsfett enthal-
ten ist. 
Diese Erkenntnis ermöglicht eine
wesentliche Vereinfachung der Un-
tersuchungen, denn es ist viel
leichter Produkte zu isolieren,
wenn man einen Reinstoff, in die-

sem Fall Linolsäure oxidiert, als
wenn diese nur ein Bestandteil un-
ter vielen ist und daher ihre Oxida-
tionsprodukte unter vielen anderen
versteckt sind. Viele der Oxida-
tionsprodukte der Linolsäure er-
wiesen sich als chemisch hoch re-
aktiv, manche bewirken Zelltod.
Diese Befunde können erklären,
weshalb oxidiertes LDL schädlich
ist, aber noch nicht, wie es zur Oxi-
dation von LDL kommt. 
Man hat bisher angenommen, dass
LDL „auf irgend eine Weise“ an
der Zellwand oxidiert würde. Das
ist sicher richtig, wenn die Zell-
wand bereits geschädigt ist, sagt
aber nicht, wie es zu dieser Schädi-
gung kommt. Nun hat man vor et-
wa 10 Jahren entdeckt, dass ein
schwach oxidiertes LDL, das man
einfach durch Lagern erhält, noch
von den Zellrezeptoren aufgenom-
men wird. Wir haben dieses LDL
untersucht und festgestellt, dass es
die gleichen schädlichen Linolsäu-
reoxidationsprodukte wie das
künstlich oxidierte enthält. Das be-
deutet, dass dieses LDL in die Zel-
le gelangt und diese von innen her
schädigt. Linolsäure und andere
hoch ungesättigte Fettsäuren sind
so oxidationsempfindlich, dass sie
bereits bei Lagerung von Sauer-
stoff angegriffen und oxidiert wer-
den. Dieser Prozess ist langsam,

Am Abend des Vor-
trags zum Diät-Ex-
periment wurde Blut
abgenommen, dar-
aus das LDL isoliert
und 9-HODE be-
stimmt, um einen
Vergleichswert zu
haben. Am folgenden
Tag ernährte sich die
Test-Person aussch-
ließlich von Reis und
gewogenen Mengen
an Butte. Da Vorver-
suche gezeigt hatten,
dass es etwa 12 bis
16 Stunden dauert,
ehe sich eine Auf-
nahme von Fett im
LDL bemerkbar
macht, wurden erst
am dritten Versuchs-
tag weitere Blutab-
nahmen vorgenom-
men, die den Anstieg
und folgenden Wie-
derbefall der HO-
DE-Werte deutlich
erkennen lassen.
Auch am dritten Tag
nach Beginn des
Diätversuchs (4.Tag)
lagen HODE-Werte
noch erheblich über
denjenigen  vor Be-
ginn des Versu-
ches(1. Tag).
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wird aber durch Erhitzen sehr be-
schleunigt. 
Linolsäure ist in unterschiedlichen
Mengen in jedem Fett enthalten.
Wir vermuteten daher, dass Oxida-
tionsprodukte der Linolsäure über
die Nahrung in das LDL gelangen
könnten. Um dies nachzuweisen,
haben wir in Selbstversuchen Fett
verzehrt und nachgesehen, wie sich
dies auf den Spiegel an Oxidations-
produkten im LDL auswirkt. Ana-
loge Versuche hat man schon vor-
her in großen Studien gemacht,
sich dabei aber auf die Untersu-
chung von Cholesterin beschränkt.
Es ergab sich, dass bei ölsäurerei-
cher Ernährung (Olivenöl) der Ge-
halt an Oxidationsprodukten im
LDL junger Probanden nur mässig
ansteigt, jedoch sehr viel stärker,
wenn die Probanden ein an Linol-
säure reiches Fett aufnahmen. Äl-
tere Probanden zeigten demge-
genüber bereits bei ölsäurereicher

Nahrung einen erheblich höheren
Spiegel an LDL Oxidationspro-
dukten, der sich auf ein Mehrfa-
ches der ursprüngliche Werte bei
linolsäurereicher Nahrung steiger-
te. Die höchsten Werte (Steigerung
um das 15 fache) fanden wir bei ei-
nem Probanden mit hohem Chole-
sterin LDL Spiegel, wenn dieser
Butter aß. Die Cholesterinspiegel
blieben bei all diesen Versuchen
nahezu konstant. Daraus muss der
Schluss gezogen werden, dass die
Erhöhung des Cholesterinspiegels
nur sehr langsam erfolgt, dagegen
sich bereits nach einer fettreichen
Mahlzeit ein starker Anstieg der
Linolsäuroxidationsprodukte zeigt.
Wenn bereits durch Fettsäureoxi-
dationsprodukte eine erhebliche
Zellschädigung vorliegt, wird die-
ser Anstieg noch viel größer. 
Außerdem scheinen tierische Fette
(Milch und Milchprodukte, Käse!),
in denen Cholesterin mit Linolsäu-

re direkt verbunden ist, möglicher-
weise in dieser Form in LDL ein-
gebaut zu werden, während bei
Konsum pflanzlichen Fettes, das
kein Cholesterin enthält, der Ein-
bau oxidierter Fettsäuren in das
LDL offenbar aufwendiger ist und
daher langsamer eintritt. Die starke
Altersabhängigkeit der Gehalte an
oxidiertem LDL deutet überdies
an, dass die Atherosklerose schon
lange bevor es zu sichtbaren Zei-
chen der Krankheit kommt, be-
ginnt und dass der beste Schutz ge-
gen frühzeitiges Auftreten von
Herz-Kreislaufkrankheiten eine
Lebensweise ist, die zu hohen Fett-
konsum meidet. �

* Professor Dr. Gerhard Spiteller
war bis zu seiner Emeritierung In-
haber des Lehrstuhl Organische
Chemie

Stufen 
mathematischer
Kompetenz nach PISA

Peter Baptist, Volker Ulm

Wie kann Schule in Zukunft ihren Aufgaben gerecht werden? Was soll Schule eigentlich vermitteln? Derartige
Fragen - so oder so ähnlich formuliert - stehen gegenwärtig im Zentrum der aktuellen bildungspolitischen und
fachdidaktischen Diskussion. Nicht selten wird dabei das Schlagwort „PISA“ zitiert, um auszudrücken, dass es
mit dem deutschen Bildungswesen nicht zum Besten bestellt ist. 
Was hat man mit der Studie PISA 2000 untersucht und welche Ergebnisse und Interpretationen ergeben sich
daraus? Der vorliegende Artikel will hierüber in Bezug auf das Fach Mathematik einen Überblick geben und
insbesondere das Konzept der Stufen mathematischer Kompetenz erläutern. Damit soll Lehrkräften auch eine
Hilfe gegeben werden, um ihre eigene Arbeit im Unterricht kritisch zu reflektieren. 
Es ist ausdrücklich nicht beabsichtigt, die Verfahren zur Durchführung oder die statistischen Methoden und Mo-
delle zur Auswertung der Studie zu erläutern. Diesbezüglich wird auf das Buch „PISA 2000“ (siehe Literatur-
liste) verwiesen, dem sämtliche in diesem Artikel vorgestellten PISA-Aufgaben,  entnommen wurden.
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Mathematische Grundbildung -
was ist das?
Die PISA-Erhebung setzt sich aus-
drücklich nicht das Ziel, alters-
gemäße Curriculuminhalte zu testen.
Vielmehr geht der PISA-Test davon
aus, dass ein Fünfzehnjähriger
durch seine langjährige Mathema-
tikausbildung über ein gewisses
Maß an mathematischer Grundbil-
dung ("Mathematical Literacy")
verfügen sollte, die er aktiv zu nut-
zen vermag. Die Konzeption lehnt
sich an das Modell eines realisti-
schen, d.h. an der Wirklichkeit ori-
entierten Mathematikunterrichts an
und schließt folgende Komponen-
ten mathematischer Bildung ein:
- Erkennen und Verstehen der

Rolle, die die Mathematik in der
sozialen, kulturellen und techni-
schen Welt spielt,

- angemessenes Beurteilen von
Sachverhalten unter mathemati-
schen Gesichtspunkten,

- aktives Anwenden der Mathema-
tik, um Anforderungen des All-
tags zu bewältigen.

Diese Vorstellungen konkretisierte
beispielsweise der amerikanische
Mathematiklehrerverband NCTM
im Hinblick auf die Schule. Dem-
nach soll der Mathematikunterricht
u.a. folgende Fähigkeiten bzw.
Kompetenzen vermitteln:
- offenen Aufgabenstellungen be-

arbeiten (da realistische Probleme
und Aufgaben in der Regel nicht
bis ins Kleinste definiert sind),

- die einem Problem zu Grunde lie-
gende mathematische Struktur er-
kennen,

- mathematische Konzepte und
Modelle flexibel und mit Einsicht
auf kontextbezogene Probleme
anwenden,

- Aufgabenstellungen in geeignete
Operationen übersetzen,

- ausreichende Kenntnis und Be-
herrschung von Lösungsroutinen. 

In der PISA-Konzeption sind die
Einflüsse des herausragenden
deutsch-holländischen Mathemati-
kers Hans FREUDENTHAL (1905
- 1990) unübersehbar, der mit sei-
ner "Realistischen Mathematik" ei-

ne umfassende Idee moderner ma-
thematischer Allgemeinbildung
vorgelegt hat. Seine zentrale Aus-
sage lautet, dass mathematische
Konzepte, Strukturen und Ideen als
Werkzeuge zur Erschließung und
Strukturierung der Phänomene der
physischen, sozialen und geistigen
Welt erfunden wurden. Alles Leh-
ren und Lernen von Mathematik
muss daher die Realität als Aus-
gangspunkt nehmen und nicht die
"fertige Mathematik". Freuden-
thals Grundkonzept erschöpft sich
aber nicht in einer bloßen Orientie-
rung an der "Welt", sondern steuert
auf die mathematischen Begriffe
zu. Ziel der Verankerung in den
Phänomenen ist die Ausbildung
tragfähiger "mentaler Modelle für
mathematische Begriffe". Damit
grenzt sich Freudenthal auch klar
gegen ein rein instrumentelles Ver-
ständnis von Mathematik ab.
Dementsprechend stehen in der in-
ternationalen PISA-Rahmenkon-
zeption mathematische Konzepte
und damit verbunden die Fähigkeit
zur Vernetzung und Modellierung
als Ziele des Mathematikunter-
richts im Vordergrund. Die mathe-
matischen Inhalte des PISA-Tests
werden in erster Linie durch Leit-
ideen bestimmt, die das mathema-
tische Denken strukturieren. Zu
diesen gehören etwa Veränderung
und Wachstum, Raum und Form
oder Zufall. In den Testaufgaben
müssen mathematische Kenntnisse
in der Regel situationsbezogen an-
gewendet werden, wobei die The-
men inhaltlich und hinsichtlich des
Anforderungsniveaus ein breites
Spektrum abdecken.
Ergänzt wird die internationale
Rahmenkonzeption durch einen
nationalen Testteil, der vermehrt
Aufgaben einbezieht, bei denen die
Besonderheiten des deutschen Ma-
thematikunterrichts stärker Be-
rücksichtigung finden. Aufgrund
der bei uns vorherrschenden Kal-
külorientierung handelt es sich vor
allem um ein Überprüfen sog. tech-
nischer Fertigkeiten (wie z.B. An-
wenden von reinem Faktenwissen

oder Ausführen von Routinever-
fahren), wobei sich die Aufgaben
inhaltlich sehr eng an den klassi-
schen Teilgebieten der Schulma-
thematik orientieren. Das Einbet-
ten in außermathematische Kon-
texte spielt in der nationalen Kon-
zeption eine eher untergeordnete
Rolle. Dem liegt die Auffassung zu
Grunde, dass zur mathematischen
Grundbildung auch gehört, Mathe-
matik als eine deduktiv geordnete
Welt eigener Art zu sehen.
Was ist nun das Ziel des PISA-
Tests?

Info: Grundlegende Daten zu PISA

- PISA steht für "Programme for International
Student Assessment", ein Programm zur Er-
fassung grundlegender Kompetenzen von
Fünfzehnjährigen.

- Es wird von der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
durchgeführt und soll den Teilnehmerstaaten
Daten über die Leistungsfähigkeit ihrer Bil-
dungssysteme zur Verfügung stellen.

- An der Studie PISA 2000 nahmen weltweit 32
Staaten teil; im Dreijahreszyklus werden weite-
re PISA-Erhebungen folgen.

- Der internationale Testeil war inhaltlich für alle
Teilnehmerstaaten gleich. In Deutschland wur-
de er durch einen nationalen Test ergänzt, der
Besonderheiten des deutschen Unterrichts
berücksichtigte.

- In Deutschland wurde für die Studie eine re-
präsentative Stichprobe aus der Population der
Fünfzehnjährigen gezogen, die über 50000
Schüler aus 1466 Schulen umfasste.

- PISA untersucht die Bereiche Lesekompetenz,
mathematische Grundbildung, naturwissen-
schaftliche Grundbildung und fächerübergrei-
fende Kompetenzen (z.B. selbstreguliertes
Lernen). 

- Es soll geprüft werden, ob Schü-
lerinnen und Schüler grundlegende
mathematische Konzepte so ver-
standen haben, dass sie mit diesen
Werkzeugen Problemsituationen
aus unterschiedlichen Kontexten
behandeln können.
Könnte dies nicht auch eine Leit-
idee für die Leistungserhebungen
in der Schule sein?



Modellierungsfähigkeit
Im Zentrum der mathematischen
Grundbildung steht gemäß der PISA-
Konzeption die Modellierungsfähig-
keit. Was verbirgt sich hinter diesem
Begriff?
Den gesamten Vorgang des Lösens
einer anwendungsbezogenen Aufga-
be bezeichnet man als Prozess des
Modellierens. Dabei sind folgende
Teilschritte zu unterscheiden: Mathe-
matisieren, Verarbeiten, Interpretie-
ren, Validieren. Der Schwierigkeits-
grad einer Aufgabe hängt ganz we-
sentlich von der Komplexität dieser
einzelnen Modellierungsschritte ab.

Mathematisieren
Ausgangspunkt ist eine problem-
haltige Situation (Aufgabe in Text-
form, reale Situation, authentisches
Material), die zuerst in ein mathe-
matisches Problem (Modell) über-
setzt werden muss.
Solche Modelle können beispiels-
weise sein: Ansätze in Gestalt von
Formeln und Gleichungen (vgl. Lö-
sungsansätze bei klassischen Text-
aufgaben), Anfertigen einer Skizze,
Angabe eines strukturellen Zusam-
menhangs, Aufstellen eines geglie-
derten Plans. Die Schwierigkeit in
diesem Teilschritt besteht darin,
dass in der Regel nicht von vorn-
herein feststeht, welches Modell für
das gegebene Problem zweckmäßig
ist.

Verarbeiten
Mit dem Modell wird gearbeitet, es
beginnt ein innermathematischer
Verarbeitungsprozess.
Je nach Aufgabenstellung und Mo-
dell wählt man eine algorithmische
Vorgehensweise (Lösung berechnen,
graphisches Arbeiten, Plan systema-
tisch abarbeiten, geometrische Kon-
struktion durchführen, Schlussfolge-
rungen ziehen) oder ein begriffliches
Arbeiten (qualitatives Argumentie-
ren, Beweisen).
Die mathematische Lösung kann die
Angabe eines oder mehrerer Zahlen-
werte als rechnerisches Resultat,
eine Konstruktion oder eine durch
Argumentation gewonnene Aussage
sein.

Interpretieren
Jetzt erfolgt ein Rückübersetzen
aus der "mathematischen Modell-
welt" in die Ausgangssituation.
Dabei muss darauf geachtet wer-
den, dass die im Modell gewonne-
ne mathematische Aussage bzw.
das ermittelte Ergebnis mit der ge-
gebenen anwendungsbezogenen
Aufgabe in Einklang zu bringen
ist.

Validieren
Hier ist zu überprüfen, ob bzw. in-
wieweit das zur Lösung gewählte
Modell die ursprüngliche Problem-
stellung geeignet beschreibt. Gege-
benenfalls ist das Modell abzuän-
dern oder zu verfeinern.
Dieser Validierungsprozess kann
durch Fragen folgender Art in
Gang gesetzt werden: Wurde mit
dem erzielten Ergebnis die ur-
sprüngliche Problemstellung voll-
ständig gelöst? Kann die Antwort
überhaupt stimmen? Lässt sich das
Ergebnis auch auf einem anderen
Weg ermitteln? Was kann man ver-
bessern?
Bei schulischen Standardaufgaben
bleibt der Teilschritt Validieren al-
lerdings meist unberücksichtigt, da
man unhinterfragt von der "Rich-
tigkeit" des Modells ausgeht.

Hinsichtlich der Art des mathema-
tischen Arbeitens unterscheidet

man bei PISA zwischen rechneri-
schem und begrifflichem Modellie-
ren.
Bei ersterem läuft das Mathemati-
sieren auf rechnerisch durchzu-
führende Modelle hinaus. Typische
Beispiele hierfür sind die "klassi-
schen" Textaufgaben. Bei letzte-
rem ist ein begrifflich geprägter
Zusammenhang herzustellen, eine
Situation ist strukturell zu verallge-
meinern oder eine umfassende
Strategie ist zu entwerfen. Ein Bei-
spiel hierzu bildet die nachfolgen-
de Aufgabe "Äpfel 3". Das begriff-
liche Modellieren erweist sich als
verhältnismäßig anspruchsvoll.
Denn es erfordert im Teilprozess
"Verarbeiten" nicht nur das Abar-
beiten bekannter Algorithmen,
sondern qualitatives Denken, Ar-
gumentieren oder Schlussfolgern.
Das nationale PISA-Ergänzungs-
konzept berücksichtigt neben den
rechnerischen und begrifflichen
Modellierungsaufgaben zusätzlich
noch sog. technische Aufgaben,
die zur Lösung lediglich Fakten-
wissen und Fertigkeiten erfordern.
Bei diesem Aufgabentyp erübrigen
sich die Teilschritte Mathematisie-
ren, Interpretieren, Validieren. Der
gesamte Bearbeitungsprozess re-
duziert sich auf den Schritt Verar-
beiten, wobei hier lediglich vorge-
gebene Algorithmen auszuführen
sind.
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Diese Aufgabengruppe "Äpfel"
enthält Problemstellungen von un-
terschiedlichem Anspruchsniveau.
Den Anfang der Tabelle können
die Schüler nach elementarem Ab-
zählen ausfüllen, beim letzten Auf-
gabenteil muss eine mathematische
Struktur entwickelt und mit dieser
argumentiert werden. Dies führt
zur Frage:

Wodurch wird das Anforde-
rungsniveau einer Aufgabe be-
stimmt?
Der Test PISA 2000 umfasste im
Bereich Mathematik in Deutsch-
land 117 Aufgaben (31 internatio-
nale, 86 nationale). Das Beispiel
"Äpfel" vermittelt einen ersten
Eindruck davon. Um mit Hilfe der
Erhebung Stufen mathematischer
Kompetenz auf Schülerseite festle-
gen zu können, muss man sich zu-
erst klar werden, welche Merkmale
den Schwierigkeitsgrad einer Auf-
gabe bestimmen.
Das Lösen von Aufgaben wird bei
PISA wie oben dargestellt im We-
sentlichen als Modellierungsprozess
angesehen. Daher wird das Anforde-
rungsniveau einer Aufgabe von fol-
genden Aspekten beeinflusst: 
- Wie komplex ist der zu Grunde

liegende Modellierungsprozess?
- Ist eine Reproduktion, eine Ver-

knüpfung oder ein Transfer von
Wissen nötig?

- Gibt es vielfältige Lösungsmög-
lichkeiten?

- Wie viele verschiedene Größen
müssen verarbeitet werden?

- Ist die Aufgabe in einen Kontext
eingebunden? 

- Welcher curricularen Stufe ist das
Wissen zuzuordnen (Grundschu-
le, Sekundarstufe I)?

- Sind Argumentationen, Begrün-
dungen oder Reflektionen gefor-
dert?

Diese Aufgabenmerkmale und die
Ergebnisse der Bearbeitung der
Aufgaben erlauben differenzierte
Rückschlüsse auf das Fähigkeitsni-
veau der Schüler.

Stufen mathematischer Kompe-
tenz
Zur Auswertung des PISA-Tests
werden die im Folgenden erläuter-
ten Stufen mathematischer Kom-
petenz definiert. Sie beschreiben
unterschiedliche Ausprägungen
der mathematischen Grundbildung
inhaltlich. Die Zuordnung der
Schüler auf diese Kompetenzstu-
fen ergibt sich aus der Forderung,
dass alle Schüler einer bestimmten
Stufe mindestens 50% der Aufga-
ben dieses Niveaus lösen können. 

Stufe I: Rechnen auf Grund-
schulniveau
Schüler auf dieser Stufe verfügen
lediglich über arithmetisches und
geometrisches Wissen auf Grund-
schulniveau. Sie können dieses
Wissen abrufen und unmittelbar
anwenden, wenn eine Standardauf-
gabe vorliegt. Begriffliche Model-
lierungen sind nicht leistbar. Zwei
Beispielaufgaben der nationalen
PISA-Erhebung, die sich dieser
Fähigkeitsstufe  zuordnen  lassen:

Stufe II: Elementare Modellie-
rungen
Einfachste begriffliche Modellie-
rungen sind möglich, wenn sie in
einen konkreten Kontext eingebet-
tet sind. Aus mehreren Lösungs-
ansätzen kann ein passender gefun-
den werden, wenn durch Grafiken,
Tabellen, Zeichnungen usw. Hilfen
gegeben sind. Allerdings sind nur
Wissensinhalte aus der Grundschu-
le sicher verfügbar. PISA-Aufga-
ben dieser Kompetenzstufe sind:
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Rechteck

Ein Rechteck ist 4 cm lang und
3 cm breit.
Wie groß ist sein Flächenin-
halt?

Brötchen

7 Brötchen kosten 3,15 DM.
Was kosten 11 Brötchen?

Pyramide

Die Grundfläche einer Pyrami-
de ist ein Quadrat. 
Jede Kante der skizzierten Py-
ramide misst 12 cm.

Berechne den Flächeninhalt
der Grundfläche ABCD.

Glasfabrik

Eine Glasfabrik stellt am Tag
8000 Flaschen her.
2%  der Flaschen haben
Fehler. 
Wie viele sind das? 

� 16 Flaschen
� 40 Flaschen
� 80 Flaschen
� 160 Flaschen
� 400 Flaschen

� 5,05 DM
� 4,75 DM
� 4,95 DM

� 4,65 DM
� 4,85 DM

� 12 cm2

� 7 cm
� 7 cm2

� 12 cm
� 14 cm



Stufe III: Modellieren und be-
griffliches Verknüpfen auf dem
Niveau der Sekundarstufe I
Die Schüler verfügen auch über
einfache Wissensinhalte der Se-
kundarstufe I. Sie können Konzep-
te aus unterschiedlichen mathema-
tischen Bereichen verknüpfen und
zur Lösung von Problemstellungen
nutzen, wenn visuelle Darstellun-
gen den Lösungsprozess unterstüt-
zen.
Im obigen Beispiel "Äpfel" lässt
sich der erste Aufgabenteil diesem
Niveau zuordnen. Die nächste Auf-
gabe "Bauernhöfe" aus dem inter-
nationalen Testteil ist wiederum
ein typisches Beispiel für den bei
PISA verfolgten Ansatz der rea-
litätsbezogenen Mathematik. Cha-
rakteristisch ist vor allem, dass ei-
ne außermathematische Situation
(Foto) durch eine schematische
Zeichnung ergänzt wird, so dass
außer- und innermathematische
Zusammenhänge gleichzeitig vor-
gelegt werden. Die erste Teilaufga-
be repräsentiert die Kompetenzstu-
fe II - sie ist die kontextbezogene
Entsprechung zumoberen Beispiel
"Pyramide" -, die zweite Teilaufga-
be besitzt das Anforderungsniveau
III.

Stufe IV: Umfangreiche Model-
lierungen auf der Basis an-
spruchsvoller Begriffe
In technischen Bereich sind um-
fangreiche Verarbeitungsprozesse
leistbar und Problemlösungen kön-
nen über mehrere Zwischenschritte
hinweg aufgebaut werden. Auch
offene Modellierungsaufgaben
werden bewältigt.
In voriger Aufgabengruppe "Äp-
fel" ist der zweite Teil von diesem
Anspruchsniveau. Ein weiteres
Beispiel:

:tufe V: Komplexe Modellierung
und innermathematisches Argu-
mentieren
Die Schüler verfügen über an-
spruchsvolles curriculares Wissen
und können dieses flexibel einset-
zen. Sie bewältigen sehr offen for-
mulierte Aufgaben, bei denen ein
Modell frei gewählt bzw. konstru-
iert werden muss. Sie sind in der
Lage, Begründungen und Beweise
zu geben, und können über Mo-
dellbildungsprozesse reflektieren.
Die Aufgabe "Äpfel III" fordert
derartige Kompetenzen. Im natio-
nalen Test gehört folgende Aufga-
be zu Stufe V:
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Miete

In einer Großstadt kostete
1985 eine 70 m

2
-Wohnung

1000 DM Miete pro Monat.
Seit 1985 stieg der Mietpreis
alle 5 Jahre um 20 %. 

Welche Monatsmiete musste
dann 1985 für diese Wohnung
gezahlt werden?

Schreibe auf, wie du rechnest.

Sparen

Karina hat 1000 DM in ihrem Ferienjob verdient.
Ihre Mutter empfiehlt ihr, das Geld zunächst bei
einer Bank 2 Jahre festzulegen (Zinseszins!).
Dafür hat sie zwei Angebote:

a) „Plus“-Sparen: Im ersten Jahr 3 % Zinsen, im
zweiten Jahr dann 5 % Zinsen.
b) „Extra“-Sparen: Im ersten und im zweiten Jahr
jeweils 4 % Zinsen.

Karina meint: „Beide Angebote sind gleich gut“.
Was meinst du dazu? Begründe deine Antwort!

spektrum  2/02



Die Konstruktion der Kompetenz-
stufen ist letztendlich nur ein Hilfs-
mittel, um die Ergebnisse der PI-
SA-Studie aussagekräftig darzu-
stellen. Die Erhebung liefert Infor-
mationen, wie sich die Schüler ei-
nes Teilnehmerstaates auf diese
Kompetenzstufen verteilen.
Die folgende Tabelle zeigt die pro-
zentuale Verteilung der deutschen
Schüler auf die Kompetenzstufen
gegliedert nach Bildungsgängen:
Diese Zahlen lassen vielerlei Inter-
pretationen zu. Offensichtliche Er-
gebnisse sind etwa:
- Mehr als die Hälfte der Haupt-

schüler befinden sich auf der
Kompetenzstufe I oder darunter
und zählen damit zur  "Risiko-
gruppe".

- Auch am Gymnasium ist der An-
teil der Schüler auf Niveau V re-
lativ gering, er entspricht etwa
einem Schüler pro Klasse.

- Die Leistungsverteilungen der
Schüler verschiedener Schularten
überlappen sich stark. Beispiels-
weise befinden sich 6,9% der
Hauptschüler auf den Kompe-
tenzstufen III bzw. IV und damit
auf einem wesentlich höheren Ni-
veau als 57,1% der Realschüler
oder 15,9% der Gymnasiasten.

Ausblick
Internationale Vergleichsuntersu-
chungen wie PISA geben gewisse
Aufschlüsse über den Unterricht
und sind unbestritten notwendig
und sinnvoll. Aber wir müssen auf-
passen, dass den Tests nicht eine
höhere Bedeutung beigemessen
wird als der Bildung selbst. Vor
allem darf der Unterricht nicht zu
einem "teaching to the test" entar-
ten.
Unterricht wird nicht allein da-
durch besser, dass er evaluiert und
empirisch erforscht wird. Um die
eklatanten Mängel tatsächlich zu
beheben, benötigen wir konkrete
Veränderungen beim Lehren und
Lernen. Hier sind gemeinsame An-
strengungen aller am Bildungswe-
sen Beteiligten notwendig.
Es existieren bereits zahlreiche,
ausgesprochen positive und weg-
weisende Ansätze: Schulentwick-

lungsprozesse, fachdidaktische
Entwicklungsarbeit (siehe Literat-
urliste), Programme wie der BLK-
Modellversuch "Steigerung der Ef-
fizienz des mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Unterrichts",
Lehrerfortbildung, etc. Allerdings
sind dies oft nur punktuelle Akti-
vitäten. Es ist dringend geboten,
derartige Anstrengungen zu syste-
matisieren und dafür Sorge zu tra-
gen, dass die zu Grunde liegenden
Ideen auf breiter Basis Eingang in
die Schule finden.
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Materialen zum Mathema-
tikunterricht:
http://blk.mat.uni-bay-
reuth.de
Dynamische Mathematik:
http://geonext.de
Multimediale Lernumge-
bungen: http://did.mat.uni-
bayreuth.de

Besetzung der Kompetenzstufen
in Deutschland gegliedert nach
Bildungsgängen

Literatur:
Baptist, P. (Hrsg.): Mathematikunterricht
im Wandel, Buchner Verlag, Bamberg 2000.
Baptist, P.: Mathematikunterricht heute -
aus didaktischer Sicht, in: Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(Hrsg.): In Mathe mangelhaft, Berlin 2000.
Baptist, P.: Veränderungen im Lehren und
Lernen,  in: Lehrerbildung - Gymnasium
2000, München 2000.
Baptist, P., Winter, H.: Überlegungen zur
Weiterentwicklung des Mathematikunter-
richts in der Oberstufe des Gymnasiums, in:
Tenorth, H. (Hrsg.): Kerncurriculum Ober-
stufe, Beltz Verlag, Weinheim Basel 2001.
Baptist, P., Ulm, V. (Mod.): Mathematikun-
terricht verändern - Verständnis fördern,
Praxis Schule 5 - 10, Westermann Verlag,
Braunschweig, Heft 4/2002.
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Landesinstitut für Erziehung und Unter-
richt, Stuttgart 2001.
Winter, H.: Entdeckendes Lernen im Mathe-
matikunterricht, Vieweg Verlag, Braun-
schweig Wiesbaden 1991.
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A nlässlich eines 6-tägigen
Geländepraktikums fuhren 20

Studierende unter Leitung von
Prof. Dr. Drs. h. c. Jörg Maier und
Dipl. Geographin Nadine Menchen
auf die Adria-Insel Pašman, um
dort in Kooperation mit sloweni-
schen und kroatischen Professoren
bzw. Studierenden ein Marketing-
und Tourismuskonzept für die Insel
zu erstellen.
Dies ist deshalb erforderlich, weil
nach den kriegerischen Auseinan-
dersetzungen ein Wiederaufbau so-
wohl in baulicher wie auch in struk-
tureller Hinsicht notwendig ist. War
Pašman noch in den achtziger Jah-
ren ein Zwischenstopp auf die kor-
natischen Inseln, einem National-
park, so wurden doch fast sieben
Jahre keine Investitionen in die tou-
ristische Infrastruktur und das Be-
herbergungsgewerbe vorgenom-
men. Das Ziel war also, die Stärken
und Schwächen der Insel heraus zu
arbeiten, Visionen der zukünftigen
Entwicklung zu entwerfen und
Ziele sowie Strategien aufzustellen.
Dies sollte Grundlage für ein regio-
nales Entwicklungskonzept sein,
das in den nächsten Jahren umge-
setzt wird. 
Neben dem Aspekt der Zusammen-
arbeit auf der fachlichen Ebene
sollte auch der private Erfahrungs-
austausch und die Kommunikation
der Studierenden untereinander ge-
währleistet werden.
Nachdem der Begrüßung durch den
örtlichen Bürgermeister gaben die
Professoren Pak (Uni Ljubljana),
Pepionik (Uni Zagreb) und Maier
eine kurze Einführung in die The-
matik des Geländepraktikums und
die in den nächsten Tagen zu lei-
stende Arbeit.
Am nächsten Tag wurden die Stu-
denten in mehrere Gruppen unter-
teilt, die jeweils aus deutschen und
slowenischen/kroatischen Studen-
ten bestanden, um so etwaige
Sprachprobleme zu beseitigen,
bzw. Kontakte aufzubauen. Von be-
sonderer Bedeutung war dies, da
neben einer umfassenden Kartie-
rung der Inselorte auch ganz gezielt

der Kontakt zur lokalen Bevölke-
rung wie zu Touristen gesucht wer-
den sollte, um ihre Vorstellungen
und Einschätzungen bezüglich
eines Tourismuskonzeptes zu er-
fahren.
Wurden diese Arbeiten am näch-
sten Morgen abgeschlossen, stand
der Nachmittag ganz im Zeichen
der Ausarbeitung einer ersten Stel-
lungnahme seitens der Studenten.
Neben der Präsentation der erlang-
ten Ergebnisse und einer kurzen
Stärken- Schwächen- Analyse wur-
den erste Vorschläge und Ideen für
eine zukünftige Entwicklung des
Tourismus vorgelegt. Diese reich-
ten von sanften Konzepten über Fa-
milien- und sportorientierte For-
men bis hin zu Wochenend-Haus-
Vorstellungen.
Am Abend wurden diese Stellun-
gnahmen lokalen Politikern, Vertre-
tern der Regionalplanung in Zadar
und Touristikern unterbreitet und in
einem offenen Dialog diskutiert.
Als Hauptvorteil der Insel kristalli-
sierte sich v.a. die weitgehend in-
takte Natur sowie die hervorragen-
de Luft- und Wasserqualität heraus.
Defizite wurden neben der unzurei-
chenden touristischen Infrastruktur
der Insel auch in der Unzugänglich-
keit und mangelnden Sauberkeit
der Strände gesehen.
Vor diesem Hintergrund wurden
v.a. alternative Formen des Touris-
mus wie etwa Kultur- und Gesund-
heitstourismus oder auch Wasser-
sporttourismus als mögliche Ent-
wicklungsziele genannt. Betont
wurde auch die Notwendigkeit des
persönlichen Engagements der Be-
völkerung und der Wirtschaftsver-
treter, ohne das eine positive Ent-
wicklung der Insel im touristischen
Bereich nicht zu erreichen sei. Um

mögliche Hilfestellungen aufzuzei-
gen, wurden zudem kurz potentiel-
le Förderprogramme der Europäi-
schen Union vorgestellt, die die
Realisierung eines erfolgreichen
Tourismuskonzeptes erleichtern
könnten.
Ungeachtet der knappen Zeit, die
auf der Insel zur Verfügung stand,
konnten damit doch wesentliche
Merkmale der Insel, sowie erste
Strategien für ein Tourismuskon-
zept erarbeitet werden, das in den
nächsten Wochen noch vervollstän-
digt werden wird.
Daneben gelang es zwischen den
Studierenden der vier Universitäten
Kontakte zu knüpfen, ein wichtiger
Beitrag zum Verständnis junger
Menschen verschiedener Länder,
und es war möglich, auch die Aus-
bildungskonzepte der Universitäten
in Slowenien und Kroatien kennen-
zulernen. Nicht zuletzt war das
ganze eine gute sprachliche Übung,
da Englisch die Diskussionssprache
war. 
Unser spezieller Dank gilt dem
Förderverein der Universität Bay-
reuth, ohne dessen großzügige fi-
nanzielle Unterstützung das Gelän-
depraktikum nur schwer in dieser
Form hätte durchgeführt werden
können.

Tourismuskonzept für
eine Adria-Insel
Christof Liebel




